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So wenig dieſe Schrift eine gelehrte Schrift iſt, oder
es ſeyn ſoll, und ſo wenig ſie ſelbſt fur das gelehrte
Publikum gehort; ſo gehort doch ihre Beurtheilung fur
die Competenz deſſelben.

Jhr Hauptzweck bedarf keiner nahern Beſtimmung
oder Vertheidigung. Jenes nicht, weil der Titel ihn
genau anzeigt; dieſes nicht, weil man jetzt daruber
ziemlich einverſtanden iſt, daß Bekanntſchaft mit den
vorzuglichſten Landesgeſetzen, wo nicht fur nothig und
unentbehrlich, doch fur gemeinnutzig gehalten wird.
Jch ſelbſt, ſo feſt ich auch uberzeugt bin, daß der Hand—

werker, der Bauer, der Tagelohner, zur Ausbildung
ſeines Verſtandes und Herzens durch Bucherleſen weder
Beruf noch Zeit hat; daß viel zu leſen ganz mit
ſeiner Beſtimmung ſtreitet, und ihm weit mehr ſchaden
muß, als es ihm helfen kann; daß daher die meiſten
unſerer Volksſchriften ihre Abſicht verfehlen und ver—

fehlen muſſen, wenn Burger und Bauern ihrer Be—

ſtimmung gemaß leben und handeln ſollen, und daß die
Bibliothek ſelbſt das wohlhabenden oder gebildetern
Burgers und Bauers nur aus wenig Buchern beſtehen

kann und ſoll: demungeachtet bin ich eben ſo feſt
uberzeugt, daß, außer einem guten Katechismus, wie
der Roſenmullerſche, Seileriſche, Forſterſche iſt, außer
einem guten Geſangbuche, außer einer Bibel oder viel—

mehr einem guten Bibelauszuge, außer einem gut ein—

A2 ge—



4 Vorrede.
gerichteten Kalender, und einem ſolchen Buche, wie
das Beckerſche NRoth- und Hulfsbuchlein iſt, auch ein
zweckmahig abgefaßter Auszug der vaterlandiſchen Ge—

ſetze nicht nur in die Burger- und Dorfſchulen, ſondern
auch in die Bibliothek des wohlhabendern oder ein—

ſichtigern oder mit einem Ehrenamt bekleideten Burgers
und Bauers gehort.

Verſchiedener durfte vielleicht die Meinung uber die
zu einem Volkscodex erforderlichen Eigenſchaften und
uber die Frage ſeyn: Ob mein Verſuch dem von mir
angegebenen Hauptzweck entſpricht? ob er diejenigen
Eigenſchaften beſitzt, die ich ſelbſt von einem ſolchen
Buche verlange? Jch rechue aber dazu

1) abſolutt Wahrheit,
2) relative Vollſtandigkeit,
3) dem Subjeet angemeſſenen Vortrag.

Die erſte Eigenſchaft, wenn ſie bey irgend einer Art
Schriften nothig iſt, iſt es gewiß bey denen, dle
der Jugend und dem Volke zum Unterricht gegeben wer—

den. Jn dieſer Abſicht habe ich theils aus den Quellen
ſelbſt, beſonders in ſo fern die Geſetze meinem Vater—
lande eigen ſind, geſchopft; theils habe ich die brauch—

barſten Rechtsbucher, Schaumburg, Puttmann, Ehr—

hard, Schott, Menke, Berger, und andere zu Rathe
gezogen: theils habe ich aus meiner eignen mehr als
zwanzigjahrigen Erfahrung den Gerichtsbrauch, da wo
es nothig war, eingeſchaltet. Demungeachtet will ich
mich von menſchlicher Fehlbarkeit nicht frey ſprechen, viel—

mehr es einem Jeden verdanken, der mich wider dieſe
erſte unerlaßliche Pflicht gefehlt zu haben uberfuhrt.
Jch muß aber hierbey bald Anfangs gedenken daß ich
bloß das eigentliche Churſachſen, mit Ausſchluß der
Lauſitz und des Churſachſiſchen Antheils an der Graf—

ſchaft Henneberg, weil dieſe zum Theil nach andern Ge—

ſetzen gerichtet werden, vor Augen gehabt habe.

Der
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Der Begriff von Vollſtandigkeit iſt hier bloß rela—

tiv; er bezieht ſich nemlich auf den Zwrck der Schrift.
Sind nun ſchon die Meinungen des publikums daruber:
Was fur Kenntniße aberhaunt oem Bürger und Bauer
mitgetheilt werden muſſen? gerheilt; ſo werden ſie es
auch daruber ſeyn: Was in einem Rechtsbuche fur ihn
vorgetragen werden muſſe? Jch habe nachſtehende
Grundſatze zu befolgen geſucht:

1) Man muß den Burger und Bauer nur uber die
Regel, nicht oder nur ſelten uber die Ausnahme,
belehren. Das iſt Herrn Ehlers Grundſatz.

2) Die Geſetze müſſen ihm faßlich, und die Gegen—
ſtande derſelben hauptſachlich aus dem gemeinen
Leben entlehnt ſeyn.

3) Alles, deſſen Kenntniß ihm vorzuglich nutzt, und
deſſen Unwißenheit ihm vorzuglich ſchadet, gehort
fur ihn.

4) Man muß ihn nicht uberladen, noch weniger zum
Rechtsgelehrten machen wollen.

Jn Juckſicht auf den dritten Grundſatz habe ich die
peinlichen Geſetze am vollſtandigſten vorgetragen, weil
er dieſe nicht ohne ſeinen Schaden ignoriren kann.
Jndeß habe ich auch diejenigen weggelaſſen, welche nicht
fur dieſe Menſchenklaſſe gehoren, fur die ich ſchrieb.

An3 Aus

Der Verfaſſer des Aufſatzes No. XXII. in den Bey—
tragen zum Reichsanzeiger 1. SGamml. uber die zwechkmaßige
Abfaſſung eines Strafkatechismus fur Volksſchulen verlangt,
daß eine kurze Darſtellung des peinlichen Procefjſes, und eine
Belehrung uber das landesherrliche Begnadigungsrecht und
uber die Verjahrung der Verbrechen im Sttafkatechismus
ſtehen ſolle. Allein nach meinen Grundſatzen gehort beydes
nicht hinein, und in Churſachſen, wo jeder Verbrecher ver—
theidigt werden muß, wo alle Milderungsgrunde von dem
unterſuchenden Richter ſowohl als von dem urtheilenden Dika—
ſterium erwogen, und nebſt der Verjahrung Amtshalber

be
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Aus den Polizeygeſetzen habe ich alle weitlauftige

Polizeyordnungen, als Geſinde-Kleider-Feuer-Ord—
nungs, Mandat wider die Viehſeuche ec. hinweggelaſſen,
aber doch Anleitung gegeben, wo man nahere Belehrung
bekommen kann; auch habe ich manche Stellen ausge—

hoben, die kurz, ſogleich faßlich und allemal nutzlich
ſind. Die ubrigen ausgehobenen und ausfuhrlich vor—
getragenen Polizeygeſetze ſind, meines Erachtens, von
der Art, daß der Burger und Bauer ſie begreifen, ihren
Nutzen einſehen, und ſie ohne nahere Belehrung in vor—
kommenden Fallen anwenden kann. Behy einigen iſt es

in unſerm Vaterlande beſonders verordnet, daß der
Unterthan daran offentlich erinnert werden ſoll. Darum
ward es mir eigne Pflicht, ſie umſtandlicher einzuſchalten.

Aus den ubrigen Geſetzen habe ich vorzuglich die
Ehegeſetze, die Erbfolgegeſetze, und die Vormundſchafts—
geſetze ausgewahlt, weil ſolche Falle einem Jeden haufig
vorkommen, und ihm alſo daran gelegen ſeyn muß, zu
wiſſen, wie er ſich hierbey zu verhalten, was er zu
thun oder zu unterlaſſen, was er zu hoffen oder nicht
zu hoffen hat.

Am ſchwerſten ward mir die Auswahl der im letzten
Abſchnitt zuſammen gefaßten burgerlichen Geſetze; und
ich bin zu dem Ende das ganze Civilrecht noch einmal
durchgegangen, um das Brauchbarſte auszuſuchen. Viel—
leicht, daß ich in dieſem Abſchnitt am meiſten der Un—
vollſtandigkeit, ſowie im erſten der Weitlauftigkeit
beſchuldiget werde. Mir genuget es, meiner jetzigen
Ueberzeugung gemaß gehandelt, die Regeln, die ich
vor Augen hatte, dem Publikum zur Prufung vorgelegt,

und

beruckſichtigt werden müſſen, und wo die Berufung auf den
Ausſpruch des Landes-Furſten ohnehin ſo gewohnlich und faſt
keinem unbekannt iſt, bedarf es meines Erachtens daruber
keiner abſonderlichen Belehrung; vielmehr glaube ich, daß ſie
in mancher Hinſicht cher ſchadlich als nützlich ſeyn mochte.
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und meine Anwendung derſelben den Urtheil des Ken—

ners unterworfen zu haben. Jede Belehrung wird mir
willkommen, uund jeder gegrundete Tadel wird mir Be—

lehrung ſeyn.
Von Steuern und andern offentlichen Abgaben habe

ich abſichtlich ganz geſchwiegen, theils weil ſie nur
uneigentlich in ein Rechtsbuch gehoren, theils weil ſie,

meiner Meinung nach, in einem kurzen Abriß der Landes—

verfaſſung am fuglichſten eingeſchaltet werden konnen.

Und dazu ſcheint mir ein zweckmaßig eingerichteter Ka—

lender das beſte Vehikel zu ſeyn. Jn den Schulen kann
es aber auch als Anhang zur vaterlandeſchen Geſchichte
gelehrt werden. Es fehlen auch in meinem Verſuch die
Militargeſetze; weil dieſe entweder zur Landesverfaſſung,
oder nur fur eine beſondere Menſchenklaſſe, mithin aber—

mals nicht in ein Rechtsbuch, einen Volkscodex, gehoren.

Zu einem dem Subjeet angemeſſenen Vortrag rechne
ich folgende Stucke:

1) daß er deutlich, und
2) ordentlich, auch in ſeiner Art ſyſtematiſch ſey,

3) daß das vorgetragene Geſetz, woes nothig iſt,
mit Beyſpielen erlautert, und

4) mit Motiven unterſtutzt werde,
5) daß man ſich endlich dabey einer popularen

Sprache bediene.

Um der Deutlichkeit willen habe ich die Begriffe
gehorig zu beſtimmen geſucht, welches beſonders in der
Lehre von Verbrechen und Strafen hochſt nothig iſt.
Bey den meiſten iſt es leicht; man darf ſich nur ſelbſt
einen richtigen und deutlichen Begriff davon machen, ſo
kann man ihn auch dem Layen wieder geben, z. B. vom
gemeinen Diebſtahl, vorſatzlichen Todtſchlage u. ſ. w.
Allein bey einigen machen die feinen Schattirungen, wo
durch ſich ein Verbrechen von dem andern unterſcheidet,
bey andern machen die charakteriſtiſchen Kennzeichen, die

einem
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einem Verbrechen in unſerm Vaterlande ganz beſonders
beygelegt werden, z. B. wenn das Feueranlegen fur
vollbracht zu halten? die Schwierigkeit aus. Der
Rechtsgelehrte kann ſich da immer noch leichter einen
richtigen und deutlichen Begriff ſelbſt bilden, als er ihn
dem Layen mittheilen kann. Und doch muß dieſer
deutlich belehrt werden. Hingegen muſſen eben um der
Deutlichkeit willen alle Subtilitaten ganz wegfallen, die
nur dem Rechtsgelehrten zu wiſſen nothig ſind. Wo
mir die Sache einige Dunkelheit zu haben ſchien, da
habe ich die Regel des unvergeßlichen Morus vom
Kanzelvortrage auf dieſen Volksunterricht augewendet,
und durch Beyſpiele die Dunkelheit oder Zweydeutigkeit
zu heben mich befliſſen.

Den ganzen Jnbegriff der Churſachſiſchen Geſetze,
ſo wie jeden Abſchnitt deſſelben insbeſondere, habe ich
ſyſtematiſch geordnuet. Ob aber die von mir erwahlte
Ordnung die des Kunſtrichters, des Gelehrtenim eigent—
lichen Sinn iſt? intereſſirt mich hier weniger, als die
Frage: Ob ſie der Faſſungskraft des Subjects angemeſ—
ſen ſey? Das iſt der Geſichtspunct, aus dem ich die
von mir erwahlte Ordnung zu betrachten bitte.

Wenn der Unterthan ein guter, ruhiger nnd gluck,
licher Burger werden ſoll; ſo muß er mit den vater—landiſchen Geſetzen zufrieden ſeyn, und ſie gern befolgen.
Wenner dieſes ſeyn und thun ſoll; ſo muß er die
Gute der Geſetze und den Vortheil kennen, den ſie ihm
gewahren. Darum habe ich manche Geſetze mit Motiven
unterſtutzt, und dieſe hauptſachlich theils aus der Sitten
lehre Jeſu, theils aus dem eignen Vortheil des Unter
thanen entlehnt. Gern hatte ich noch mehr geſagt,
wenn nicht Kurze eine weſentliche Pflicht fur mich gewe—
ſen ware.

Ueber die Sprache, deren ich mich bedient habe,
mogen der Dorfpfarrer, der Landſchullehrer, der gebil—

dete
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dete Burger und Bauer ſelbſt urtheilen: der Gelehrte
nur in ſo fern: Ob ich die Reinigkeit und Anftandigkeit
der Popularitat nicht aufgeopfert habe?

Noch ſey es mir erlaubt, einige Zeilen uber den ver-
ſchiedenen Gebrauch hinzuzufugen, der von einem Volks—
codex (ich ſage nicht von meinem Buche, ſondern von
einer Schrift, wie ich wunſchte, daß die meinige ſeyn
ſollte) zu machen ſeyn mochte.

Der erſte iſt fur das Schullehrerſeminarium.
Von demjenigen Lehrer im Seminarium, dem dieſes
Fach zu bearbeiten aufgegeben wird, laßt es ſich ſchon
verſprechen, daß er nicht nur das ganze Volksgeſetzbuch
verſteht, ſondern ſich auch aus andern Büchern belehren
kann, wo er noch einige Dunkelheit, Uunvollſtandigkeit

oder Zweydeutigkeit verſpurt. Er muß aber auch die
Seminariſten mit dem ganzen Jnhalt des Volkscoder be—

kannt machen, und die Kunſt verſtehen, ſowohl ihnen
ſelbſt alles deutlich zu machen, als auch ſie zu lehren,

wie ſie es der Jugend am deutlichſten und faßlichſten,
und ſo vortragen ſollen, daß ſie Luſt bekommen mit
den Geſetzen bekannt zu werden und ſie gern zu befol—

gen. Auch konnte der Lehrer den Seminariſten Anlei—
tung geben, wie ſie den Unterricht uber die burger—

lichen Geſetze mit dem Religionsunterricht in Verbin—

dung ſetzen konnen, bey welchem Abſchnitt des Lehr—

buchs der Religion dieß und jenes Landesgeſetz der
Jugend vorzutragen, und ſo beydes mit einander in
die genaueſte Harmonie zu bringen ſey, damit die
Junglinge zugleich geſetzmaßig und chriſtlich gut zu
handeln angeleitet werden. Jch war ſelbſt Willens
dazu einen Fingerzeig zu geben; allein dann hatte
meine Anleitung doch nur auf ein Lehrbuch der Reli—
gion, als z. B. das Roſenmullerſche, gepaßt; da hin—
gegen der Lehrer im Seminarium ſowohl auf dasjenige,
welches daſelbſt eingefuhrt iſt, als Beyſpielsweiſe auf

andere
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andere gute Religionslehrbucher die Anwendung machen
kann.

Schullehrer in Vurgerſchulen und Dorfſchulen haben
nur denjenigen Junglingen dieſen Unterricht zu geben,
welche die Schule bald verlaſſen wollen. Das letzte

Schuljahr muſſe, ſo wie dem vollſtandigern Religions—
unterricht, alſo auch der Belehrung uber die vaterlan—

diſchen Geſetze gewidmet ſeyn.
Ob auch die Tochter daran Theil nehmen konnen

und ſollen? iſt mir ſelbſt noch nicht ganz entſchieden:
ſollte ich die Frage bejahen, ſo wurde ich doch nur
eine ſtrenge Auswahl empfehlen.

Drittens glaube ich aber auch, daß Burger und
Bauern, die der Schule langſt entwachſen ſind, ein
ſolches Buch mit Nutzen brauchen konnen; theils, wenn
ſie in langen Winterabenden oder ſonſt in Feyerſtunden
dann und wann darin leſen; theils wenn ihnen ein
Fall vorkommt, um ſich daraus Raths zu erholen. Zu
dem Ende habe ich meinem Verſuche ein Regiſter bey
gefugt.

u Endlich ſcheint esmir auch der Muhe werth zu
ſeyn daß in den obern Klaſſen der lateiniſchen oder
gelehrten Schulen dieſer Unterricht getrieben werde.

Dem kunftigen Theologen, Arzt, Wundarzt, Kauf—

mann, Kunſtler, iſt dieſer Unterricht gewi eben ſo
noöthig, als den Schullehrern, Fabrikanten, Handwer—

kern, Bauern, Tagelohnern; den Theologen vielleicht
am nothigſten, weil ein großer Theil von ihnen kunftig
der Belehrung der Jugend und des Volks gewidmet
wird. Beſy allen aber, die nicht Rechtsgelehrte von
Profeſſion ſind, trifft man gemeiniglich eine große
Unwiſſenheit in den vaterlandiſchen Geſetzen an. Auf
Univerſitaten haben die kunftigen Theologen, Aerzte,
Philoſophen, Mathematiker ec. nicht Zeit, ſich mit
der Rechtsgelahrtheit abzugeben. Dieſe wird auch auf

Uni—
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Univerſitaten in einer ganz andern Form, welche nur
fur kunftige Juriſten paſſend iſt, vorgetragen. Jn die—

ſer Ruckſicht glaube ich, daß in den obern Klaſſen der
gelehrten oder lateiniſchen Schulen eigne Stunden dazu
auszuſetzen ſind, um die kunftigen Staatsburger mit
den Staatsgeſetzen, die ſie zu befolgen haben, zeitig
bekannt zu machen.

Jch hatte dieſen Auszug ſchon ausgearbeitet, als
das Forſteriſche Buch, „Auszug aus denjenigen Chur—

furſtlich Sachſiſchen Landesgeſetzen, welche den Unter—

thanen insbeſondre zu wiſſen nothig ſind, zum Gebrauch

fur Stadt- und Dorfſchulen, ein Verſuch von M.
Johann Chriſtian Forſtern, 1794“ heraustam. Das
hat mir Veranlaſſung gegeben, meine Schrift mit der
ſeinigen zu vergleichen, auch hier und da die ſeinige
bey der Ueberarbeitung der meinigen zu benutzen.

Man wird es beiden anſehen, daß die Forſteriſche einen

Prediger, die meinige einen Juriſten zum Verfaſſer hat.
Vielleicht hat daher die meinige in Anſehung der Ma—

terie, die ſeinige inAnſehung der Methode und des
Vehikels gewiſſe Vorzuge. Der Lehrer, der beide mit
einander verbindet, die meinige etwa zum Lehrbuche
braucht, die Forſteriſche aber dazu benutzt, um das
Wohlthatige und Verbindliche der Geſetze der Jugend
anſchaulich zu machen, wird von beiden einen nutzlichen
Gebrauch machen konnen. Jch glaube, daß ich es ohue
Eitelkeit hoffen kann, daß man uber die Geſetze und
uber den Gerichtsbrauch in meinem Auszug einen rich—

tigern Unterricht finden wird. Denn es wurde fur
mich, da ich 24 Jahre in dem praktiſchen Rechtsfache

arbeite, Schande ſeyn, wenn ich mit meinem coyr
unbekannter ſeyn wollte, als Herr Domprediger Forſter.
Dagegen macht es ihm weit mehr Ehre, in einem ihm

ſo fremdartigen Fache das geleiſtet zuhaben, was er

dem Publikum gegeben hat. Jndeß mogen beide Ver—

ſuche
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ſuche neben einander ſtehen. Ueber den Werth von

vbeiden mag das Publikum urtheilen. Ein Padagog
mag dann den ihm gegebenen Stoff benutzen, um
ein in Anſehung der Materie und Form vollſtän-
diges und zweckmaßiges Ganzes daraus zu bilden.

Tennſtadt am 8. Jul. 1797.



Hauptabtheilungen.

Erſter Abſchnitt. PJeinliche Geſetze von Verbrechen und

Strafen.

Zweyter Abſchnitt. Jolizeygeſetze.

Dritter Abſchnitt. Ehegeſetze.

Vierter Abſchnitt. Erbfolgegeſetze.

Fünfter Abſchnitt. Vormundſchaftsgeſetze.

Sechster Abſchnitt. Verſchiedene Geſetze uber Gegen4

ſtunde des burgerlichen Rechts.



Erſter Abſchnitt.
Peinliche Geſetze

von Verbrechen und Strafen

derſelben.

S. I.

Einleitung.
Wollen wir ein ruhiges und gluckliches Leben fuhren,
ſo muſſen wir Sicherheit fur unſer Leben, fur unſere
Geſundheit, fur unſere Ehre, fur unſere Freyheit und
fur unſer Vermogen haben; wir muſſen wiſſen, an

wen wir uns wenden, bey wem wir Hulfe und Schutz,
Gerechtigkeit und Entſchadigung ſuchen und erwarten
ſollen, wenn unſer Leben, unſre Geſundheit, unſre
Ehre, unſre Freyheit, unſer Vermogen bedroht, in

Gefahr geſetzt, angegriffen und beſchadigt wird. Dieſes
geben uns aber nur Staatsverfaſſungen, Geſetze, Regen
ten, Obrigkeiten. Wo die Menſchen noch als Wilde,
ohne geſellſchaftliche Verbindung leben, da giebts keine
Obrigkeiten, keine Geſetze; da gilt bloß das Recht des

Starkern, Selbſthulfe und Selbſtrache; da geſchieht

es, daß der Starkere und Verſchlagenere den Schwachern

und Minderverſchlagenen ungeſtraft beleidigt, beraubet,
verletzt und todtet; da veranlaßt jede wahre und ver—

meinte Beleidigung ſogleich einen kleinen Krieg; da
leben alſo die Menſchen in beſtandigem Streite und

Kriege
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Kriege mit einander, und keiner kann ſeines Vermo—

gens, ſeiner Geſundheit, ſeiner Freyheit, ſeines Lebens
ruhig und ungeſtort genießen; ſondern er muß immer
beſorgen, daß ihn ſein Nachbar beraube, verwunde,
zum Sklaven mache, oder gar umbringe. Wie gluck—

lich ſind wir, daß wir nicht in jenem wilden Zuſtande,
ſondern in einem Staate leben, wo wir durch Geſetze

und Obrigkeiten beherrſcht und geſchutzt werden! Wie
ſehr erhoht ſich aber unſre Gluckſeligkeit, da wir weiſe
Geſetze und eine gute Regierung haben! Dieſes ſechen

wir beſonders in unſern peinlichen Geſetzen. Da be—

kommt jedes Verbrechen ſeine verhaltnißmaßige Strafe.
Nur die grobſten Verbrechen, welche dem ganzen Staate
oder den einzelnen Unterthanen am ſchadlichſten ſind,
werden am Leben geſtraft; auf andre grobe Vergehun—

gen ſteht Zuchthaus, Feſtungsbau, Halseiſen, Gefang
niß. Jn zZuchthauſern und Gefangniſſen werden die
Verbrecher zu nutzlichen Arbeiten angehalten, damit ſie
ſich beſſern, ſich und dem Staate nutzen ſollen. Nie—

mand darf den andern ungeſtraft beleidigen, verwun—
den, beſtehlen oder gar todten. Es iſt aber auch dafur
geſorgt, daß kein Unſchuldiger als ein Verbrecher ver—

urtheilt, und daß ſelbſt der Verbrecher, welcher doch
immer ein Menſch bleibt, nicht hart und unmenſchlich
behandelt werde. Es wird daher niemand ungehort
verdammt, ſondern es muß alles auf das ſorgfaltigſte
unterſucht werden, bis man, ſo weit es mozlich iſt,
zur Gewißheit kommt; der Richter muß ſo gut fur
die Vertheidigung, als fur die Verurtheilung des
Angeklagten arbeiten; der Angeklagte muß in allen
Fallen, wo das Verbrechen Leibesſtrafe nach ſich zieht,
einmal, und wenn auf Lebensſtrafe erkannt wird, garzweymal vertheidiget werden; denn es bleibt immer
wahr, was die Alten ſagten: Es iſt beſſer zehn Schul—
dige frey zu ſprechen, als einen Unſchuldigen zu verur—

thei
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theilen. Jn den Gefangniſſen muſſen die Gefangnen
menſchlich behandelt werden; und von Martern, womit
man ſonſt ſo oft den Gefangnen zum Geſtandniß brin—

gen wollte, weiß man jetzt nichts mehr. Endlich ſo
ſucht auch unſre weiſe Landes-Obrigkeit durch heilſame
Polizey-Verfugungen ,den Verbrechen vorzukommen.
Wie haufig waren nicht ſonſt Mordthaten, beſonders
die Kindermorde, und wie ſelten ſind ſie jetzt! Wie
oft horte man ſonſt von Diebes- und Rauberbanden,
von gewaltſamen Einbruchen, von Gtraßenraub, und
wie, ſelten hort man jetzt davon! Wie leicht und oft
wurden nicht vormals faſt bey jeder offentlichen Feyer—

lichkeit und Frohlichkeit Menſchen verwundet und halb
todt geſchlagen, und wie ſelten geſchieht es jetzt! Das
ſind alles Folgen einer guten Regierung und guter
Geſetze. Dafur muſſen wir Gott danken, und um
deſto zufriedener und gehorſamer ſeyn, je ruhiger und
glucklicher wir unter dem Schutze unſrer Geſetze, Regie—
rung und Obrigkeit leben konnen. Damit wir aber
auch das Weiſe und Gute in unſern Landesgeſetzen
naher einſehen, damit wir uns und unſere Nebenmen—
ſchen vor Vergehungen und Verbrechen aller Art deſto
nachdrucklicher warnen konnen; ſo wollen wir uns mit
den vornehmſten peinlichen Geſetzen unſers Vaterlandes
naher bekannt machen.

S

Y 2.

Tumult und Aufruhr.

Das großte aller Verbrechen in einem Staate iſt
Tumult, Aufruhr und Emporung, wenn ſich mehrere
Menſchen gemeinſchaftlich wider ihre Obrigkeit oder gar
wider ihre Landesherrſchaft widerſetzen und auflehnen;
es ſey nun daß ſie ſich auf eine gewaltſame Art ſelbſt
helfen wollen, oder daß ſie dasjenige, was ſie bisher
der Gutsherrſchaft oder dem Landesherrn beſtandig

ge—
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gethan oder gegeben haben, trotziger oder wohl gar
gewaltthatiger Weiſe verweigern, oder daß ſie ſich den
landesherrlichen oder obrigkeitlichen Anordnungen wider—
ſetzen, oder daß ſie von der Obrigkeit oder von der Lan—

desherrſchaft etwas mit Gewalt erzwingen wollen, oder
daß ſie ſich wohl gar geluſten laſſen, eigenmachtig und
unbefugt die Geſetze des Landes umſtoßen zu wollen.
Wenn ſich zu irgend einer ſolchen und ahnlichen Abſicht
mehrere Menſchen waren es auch nur zehn, vereini—
gen, ſo heißt es ſchon Emporung, Auſruhr und Tumult;
und je großer die Menge iſt, die ſich emport, je nach
theiliger ihre Abſichten, je boshafter ihre Anſchlage, je
gewaltthatiger ihre Handlungen ſind, deſto ſtrafbarer iſt
das Verbrechen. Denn dadurch wird eine ganze Gegend,
ein ganzes Land in die großte Gefahr geſetzt. Der
Staat ſelbſt kann dadurch in die traurigſte Zerruttung
kommen, und das Leben ſo wie das Vermogen vieler
guter friedlicher Unterthanen gerath inGefahr. Es iſt
aber auch ein ſolches Verbrechen offenbar wider die
Gebote der chriſtlichen Religion. Paulus ſagt aus—

drucklich: Jedermann ſey unterthan der Obrigkeit, die
Gewalt uber ihn hat; denn es iſt keine Obrigkeit, ohne
von Gott; wo aber Obrigkeit iſt, die iſt von Gott ver—
ordnet. Wer ſich nun wider die Obrigkeit ſetzt, der
widerſtrebet Gottes Ordnung; die aber widerſtreben,
werden uber ſich ein Urtheil empfangen. Denn die
Gewaltigen ſind nicht den guten Werken, ſondern den
boſen zu furchten. Willſt du dich aber nicht furchten
vor der Obrigkeit; ſo thue Gutes; ſo wirſt du Lob von
derſelbigen haben; denn ſie iſt Gottes Dienerin, dir
zu gute. Thuſt du aber boſes, ſo furchte dich; denn
ſie tragt das Schwert nicht umſonſt: ſie iſt Gottes Die—
nerin, eine Racherin zur Strafe, uber den der boſes
thut. So ſeyd nun aus Noth unterthan, nicht allein
um der Strafe willen, ſondern auch um des Gewiſſens

B wil—
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willen. Derhalben mußt ihr auch Schoß (Abgaben)
geben: denn ſie ſind Gottes Diener, die ſolchen Schutz
ſollen handhaben. So gebet nun jedermann, was ihr
ſchuldig ſeyd; Schoß, dem der Schoß gebuhret, Zoll,
dem der Zoll gebuhret, Furcht, dem die Furcht gebuh—

ret, Ehre, dem die Ehre gebuhret.

Und das ſagte Paulus zu Chriſten, die unter heid—

niſchen Obrigkeiten und Regenten lebten. Wie viel
mehr ſind wir, die wir unter chriſtlichen Regenten und
Obrigkeiten leben, nicht verbunden, uns nicht wider
ſie aufzulehnen! Wer aber demungeachtet ſeine Chri—

ſtenpflicht vergißt, wer ſogar einen Aufruhr, Tumult
oder Emporung anſtiftet, wer beſonders zu gewaltſa—

mer Widerſetzung gegen die Obrigkeit, oder um etwas
von der Obrigkeit mit Gewalt zu erzwingen, andre
anreitzt und aufwiegelt, dazu Rath und Anſchlag
giebt, aufruhreriſche Schriften verfertigt und ver—

breitet, mehr Perſonen in dieſer Abſicht zuſammen—

ruft, den tumultuirenden Haufen anfuhrt, der wird,
als ein Anſtifter und Radelsfuhrer, mit dem Schwerte/
oder nach Befinden mit dem Rade am Leben geſtraft.

Wer aber auch nur an einem ſolchen Tumult und
Aufruhr wiſſentlich Antheil nimmt, oder davon Wiſſen—
ſchaft hat, und es nicht der Obrigkeit anzeigt, iſt ſchon
als ein Theilnehmer zu betrachten, und als ſolcher zu
beſtrafen. Seine Strafe iſt Zuchthaus oder Feſtungs
bau auf kurzere oder langere Zeit, je nachdem ſeine
Verſchuldung großer oder geringer iſt. Denn wer
vielleicht bloß aus Neugier oder Verfuhrung Anfangs
mit dazu lief, dann aber ſich bey der tumultuirenden
Rotte ſinden ließ, und nicht ſofort auf Ermahnen ſich

hinweg begab, ſonſt aber keine gewaltthatige Handlung
unternahm, wenn er ſchon Strafe verdient, muß doch
gewiß gelinder behandelt werden, als diejenigen, die
bey entſtandenem Tumult und Aufruhr den Wortfuhrer

ab
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abgeben, bey verubter Gewalt und Widerſetzung mit—
wirken, ſich an andern Perſonen und fremdem Eigen—
thum thatlich vergreifen, Gefangne mit Gewalt befreyen
helfen, bey ſolchen Unternehmungen Schieß-und andre
todtliche Gewehre, ohne daß ſie dazu berechtigt ſind, bey

ſich fuhren, oder den Aufruhrern Gewehre, Pulver und
Bley wiſſentlich verſchaffen. Dieſe haben es verdient,
wenn ſie auf mehrere Jahre im Zuchthauſe oder auf der
Feſtung ſitzen und arbeiten muſſen.

Zu den aufruhreriſchen unerlaubten Handlungen
gehoret auch dieſe, wenn mehrere Perſonen ſich dazu
vereinigen, ihren Obrigkeiten die hergebrachten Oblie—
genheiten, als Frohnen, Zinſen und dergleichen auf—
zukundigen, oder einen Revers und dergleichen von
ihnen mit Gewalt zu erzwingen.

Hat ſich jemand beym Tumulte noch einen Mord,
Raub, Brand, oder ein anderes des Todes wurdiges
Verbrechen zu Schulden kommen laſſen; ſo verſteht es

fich von ſelbſt, daß er, wenn er auch kein Anſtifter oder
Radelsfuhrer iſt, dennoch am Leben geſtraft wird, weil
auf dieſe Verbrechen ſchon an ſich Todesſtrafe geſetzt iſt.

Wer aber bevorſtehende Zuſammenrottirungen und
aufruhreriſche Unternehmungen entdeckt, ſie in Zeiten
glaubwurdig anzeigt und ihnen ſieuern hilft, der hat
beſondere Gnadenbezeugungen auch Geldbelohnungen
von ein und mehr hundert Thalern zu erwarten.

g. 3.
Hochverrath und Majeſtatsverbrechen.

Dem Schutz, den uns der Staat und deſſen
Regent, unſer Landesfurſt giebt, haben wir die großen
Wohlthaten, Sicherheit und ruhigen Genuß unſers
Lebens, unſeres Vermogens, unſerer Ehre zu danken.

MWer ſich daher am Staate und am Landegsfurſten ver—

greift, begeht eines der ſchwerſten Verbrechen. Man
B 2 nennt
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nennt es theils Hochverrath, theils Verbrechen der
beleidigten Majeſtat.

a. Hochverrath, wenn man dem Landesfur—
ſten, oder ſeinen Miniſter, darum, weil ſie ſeine
Miniſter ſind, nach dem Leben trachtet, wenn man
den Feinden des Vaterlands mit Rath und That
beyſteht, wenn man die Staatsgeheimniſſe dem Feinde
vorſatzlich verrath, wenn man dem Feinde die Armeen
und Feſtungen des Vaterlandes aus Bosheit ubergiebt.
Und darauf iſt die ſchmahlichſte Todesſtrafe (bey
Mannsperſonen das Viertheilen, bey Weibsperſonen
das Sacken,) verbunden mit Ehrloſigkeit und Verluſt
des Vermogens geſetzt. Ja es ſoll auch derjenige
(mit dem Schwert) am Leben geſtraft werden, der
um ein ſolches Verbrechen wußte, und es nicht an
zeigte; z.B. der darum wußte, daß dem Landesfur—
ſten nach dem Leben geſtellet werde und es verſchwieg.

b. Majeſtatsver brechen, wenn ſich ein
Boshafter unterſteht wider die Landesherrſchaft und
die Miniſter, ingleichen gegen Landeskollegien, Schma
hungen und Laſterungen auszuſtoßen, Pasquille und
Drohungsſchriften zu verfertigen oder zu verbreiten.
Dieſes wird auch hart und nach Befinden an Leib
und Leben geſtraft.

Jn Churſachſen haben die Unterthanen von jeher
ſo viel Treue und Liebe gegen ihren Landesherrn ge—

habt, daß man von ſolchen Verbrechen faſt keine Bey—
ſpiele kennt, daher auch nur wenig Geſetze daruber
gegeben worden ſind.

Anmerkung. Wenn eln Soldat der ein Lan—
deskind iſt im Kriege zu dem Feinde ubergeht, und
wenn ein Unterthan ſich zum Spion wider ſein Vater—
land gebrauchen laßt, da begeht er auch das Verbre—
chen des Hochverraths, und wird mit dem Strange
beſtraft.

g. 4.
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g. 4

Vorſatzliches Feueranlegen.

Durch vorſatzliches Feueranlegen wird das Leben,
die Geſundheit und das Vermogen vieler Menſchen in
die großte Gefahr geſetzt; darum iſt es auch ein ſehr
ſchweres Verbrechen, und wird am Leben geſtraft. Das
Feuer mag angelegt ſeyn wo es ſey, und wenn es auch
an einem abgelegenen Gebaude, oder im Getreide und
Holze, oder in einem Getreide-Heu- oder Holzhaufen
angelegt ware, und wenn auch gar kein Schade daraus
entſtande, ja wenn ſchon die Glut nicht einmal aus—
gebrochen ware, ſo wird der Verbrecher, wenn er das
14te Jahr erfullet hat, er ſey mannlichen oder weibli—
chen Geſchlechts, mit dem Feuer zum Tode befordert;
ſobald es gewiß iſt, daß die zum Brennen taugliche
Materie (als Schwefel, Pulver und dergleichen,) ange—
legt und augezundet worden iſt.

Eben ſo werden auch diejenigen beſtraft, die andre
zum vorſatzlichen Feueranlegen verleitet haben, oder die
ſich von andern dazu haben dingen laſſen. Nur dann
findet eine Milderung der Strafe Statt, wenn der Ver—
brecher die zum Brennen taugliche Materie, noch ehe
ſie ſich entzundet hatte, aus Reue wieder wegnahm,
in welchem Falle bloß auf harte Leibesſtrafe erkannt
wird.

Wer ein ſolches Verbrechen verſchweigt, wird nach
Befinden mit Gefangniß, Zuchthaus oder Feſtungsbau
beſtraft; wer es aber vor vollbrachter That entdeckt, oder
wer Mordbrenner anzeigt, ſoll roo Thaler Belohnung
erhalten.

Feuer das durch Verwahrloſung auskommt.

Anmerkung. Das gilt aber nur vom boshaften
vorſatzlichen Feueranlegen. Wer bloß aus Fahrlaßigkeit

B 3 eine
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eine Feuersbrunſt veranlat, der wird mit Zuchthaus
oder Gefangniß beſtraft, je nachdem ſeine Verſchutdung
oder Fahrläßigkeit großer oder geringer iſt; z. B.wenn
ich mit einem offnen brennenden Lichte auf den Heubo—

den agehe, und es kame Feuer aus, da iſt meine Ver—

ſchuldung weit großer, als wenn ich ein Licht auf dem
Leuchter auf den Tiſch in meine Stube ſetze und dar—

uber einſolafe, das herunter brennende Licht aber ein
Papier ergreift, und dadurch ein Feuer eutſieht.

Wer Brundbriefe einwirft, vder auch Mord und
Brand nur mundlich droht, der wird mit Zuchthaus
beſtraft.

Vergiftung der Huthweide.

Anhang. Diiefjenigen, welche vorſatzlich die Huth—
weide fur Rind- und Schafvieh vergiften, ſollen, wenn
Schade daraus euntſtehet, am Leben, wenn kein Schade
erfolgt, mit Zuchthaus oder Gefangniß beſtraft werden.

Verwahrloſung der Viehſeuche.

Wer ſich eine ſichtbare gefliſſentliche, oder auch nur
durch ſeine Nachſicht entſtandene Verwahrloſung, wo—

durch das Virhſterben in noch geſunden Dorfern und
Stadten verbreitet werden kann, zu Schulden bringt,
der ſoll auf 4 Jahr, oder nach Befinden auf Lebenslang
ins Zuchthaus komnien.

g. 5.
Vorſatzlicher Todtſchlag.

Das edelſte zeitliche Gut des Menſchen iſt das
Leben. Darum muſſen auch die Geſetze die ſcharfſte

Ahndung darauf ſetzen, wenn ein Menſch vorſatzlicher
und muthwilliger Weiſe umgebracht wird. Daher
haben unſere Geſetze auf den vorſatzlichen Todtſchlag die

Todes—
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Todesſtrafe beſtimmt. Zu einem vorſatzlichen Todt—
ſchlag gehort aber zweyerley:

Einmal, daß der Verbrecher den Vorſatz gehabt
hat, den andern zu todten, oder ihn wenigſtens zu

verwunden;
Zweytens, daß der andere an der erhaltenen Wunde

oder Verletzung wirklich geſtorben iſt; er mag nun
ſogleich, oder nach Verlauf einiger Wochen oder Monate
ſterben. Wenn alſo einer den andern, z. B. mit
dem Stocke, vorſatzlich, in der Abſicht ihn zu verlezen,
geſchlagen hat, under ſtirbt an der rhaltenen Wunde;
ſo iſts ein vorſatzlicher Todtſchlag. Dieſer wird bey

uns, er mag nun mit vorbedachtem Muth, oder in

der Hitze und im Zorn, oder im Duell oder in einem
andern Zweykampf verubt worden ſeyn, mit dem Schwert
geſtraft. Es kommen aber auch manchmal Umſtande
hinzu, welche das an ſich ſchon ſo ſchwere Verbrechen
ſtrafbarer, und alſo andern zum Schrecken und Abſchen
eine hartere Todesſtrafe nothwendig machen.

Giftmiſchen. Mord der nachſten Anverwaundten. Meuchel—

mord. Mord.

So wird derjenige, der einen andern mit Gift
vorſatzlich umbringt, ferner wer Vater, Mutter, Groß—
altern, Ehegatten, Sohn, Tochter, Enkel vorſatzlich
todtet, desgleichen wer ſich von einem dritten zum
Todtſchlag ums Geld dingen laßt und den Mord ver—

ubt, endlich wer um Gewinns willen jemand mordet,
und den Ermordeten wirklich beraubt, das Geraubte
ſey auch noch ſo gering, mit dem Rade vom Leben zum
Tode gebracht.

Wer ſich um einen andern zu morden von jemand
dingen ließ, verliert, wenn auch keine Entleibung vor

ſich gegangen, ſein Leben durch das Schwert; und ſo

wird
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wird auch der, der den Morder gedungen hat, mit dem
Schwert gerichtet.

Wegſetzen der Kinder. Abtreiben der Leibesfrucht.

Ueber das Wegſetzen der Kinder und das Abtreiben
der Leibesfrucht, welche beide Verbrechen gemeiniglich
auf einen Kindermord hinauslaufen, und obendrein der

von Gott den Aeltern und beſonders der Mutter einge—

pflanzten Liebe und Vorſorge fur ihre Leibesfrucht und
fur ihr Kind ſo ganz zuwiderlaufen, haben unſere
Regenten beſondere weiſe Geſetze gegeben.

Wenn nemlich Aeltern ihr Kind an einem einſamen
und abgelegenen Ort, in der Abſicht, daß es ſterben
ſoll, wegſetzen, und das Kind ſtirbt davon, ſo werden
ſie mit dem Rade, als der ordentlichen Strafe des
Kindermords, beſtraft. Wird aber das Leben des Kin—

des gerettet; ſo erfolgt langwierige Zuchthausſtrafe.
Jſt endlich das Kind an einem offentlichen oder andern
Ort, wo taglich Menſchen hinkommen, weggeſetzt wor—
den; ſo wird das Verbrechen, wenn das Kind ſtirbt,
mit vierjahrigem, wenn es nicht ſtirbt, mit zweyjahri—

gem Zuchthaus geahndet.

Die Mutter die ihre Leibesfrucht nach der Halfte
der Schwangerſchaft (denn da glaubt man habe die
Frucht ſchon ihr Leben) vorſatzlich abtreibt, wird ſo
wohl als andre, die dazu wiſſentlich mitgewirkt haben,
am Leben geſtraft. Jſt aber die Abtreibung vor der
Halfte der Schwangerſchaft geſchehen; ſo erfolgt Zucht—

haus oder nach Befinden Gefangnißſtrafe.

Alle dieſe geſetzlichen Vorſchriften gelten nur vom
vorſatzlichen Todtſchlag. Jch kann aber auch das Un—

gluck haben einen andern unvorſatzlicher Weiſe, ohne
daß ich ihm ſchaden wollte, zu todten. Und da haben
unſere Geſetze zwiſchen verſchuldetem und bloß zufalligem
Todtſchlag weiſen Unterſchied gemacht.

Ein
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Zufalliger Todtſchlag.

Ein zufalliger Todtſchlag iſt der, da ich mir gar
nichts vorzuwerfen oder beyzumeſſen habe; da fallt alle
Verſchuldung und mithin alle Strafe hinweg. Wenn
ich z. B. am rechten Orte und auf die rechte Weiſe
Holz ſpalte, und ein Stuck Holz ſpringt ungefahr ab,
und verwundet einen zufallig vorbeygehenden Menſchen,
ſo daß er daran ſtirbt; ſo iſt es in Anſehung meiner
ein zufalliger Todtſchlag.

Verſchuldeter Todtſchlag.

Ganz anders verhalt es ſich, wenn ich mir dabey
einige Verſchuldung oder Fahrlaßigkeit beyzumeſſen habe.
Da kommt es darauf an, wie groß meine Verſchuldung
oder Fahrlaßigkeit iſt. Jſt ſie ſehr groß, ſo kann ich
wohl gar Zuchthausſtrafe zu erwarten haben; iſt ſie
gering, ſo kann wohl nur auf Gefangniß oder Geld—
ſtrafe erkannt werden. Wenn ich z. B. der ich kein
Jager, kein Soldat bin, eine Flinte nehme, von der
ich nicht gewiß weiß, daß ſie nicht geladen iſt, frage
auch nicht darnach, halte ſie ſo, daß ſie Menſchen, die
ich in der Nahe ſtehen ſah, treffen konnte, drucke ſie
los, und ſchieße damit einen mir vielleicht unbe—
kannten Menſchen, daß er davon ſtirbt, ſo iſt
meine Verſchuldung

von der grobſten Art, und meine
Fahrlaßigkeit kaum zu entſchuldigen. Geht aber die—
ſelbe Flinte mir in der Hand los, ohne daß ich ſie

abdruckte, ſo iſt meine Verſchuldung zwar geringer,
aber immer noch großß. Denn ich hatte uberhaupt kei—

nen Beruf die Flinte zu fuhren; dann, wenn ich nicht
gewiß wußte, daß ſie nicht geladen war, ſo ſollte ich
ſie nicht dahin halten, wo ich ſah daß Menſchen waren,
die ſie treffen konnte u. ſ. w. Darum wird ſich jeder
guter und weiſer Menſch ſorgfaltig huten, nichts vor
zunehmen, wodurch ein anderer beſchadigt oder gar

ge—
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getodtet werden kann. Denn auch ein bloß verſchul—

deter Todtſchlag macht uns auf Lebenszeit einen Vor—

wurf in unſerm Gemuthe. Beſonders gewohne man
ſich ja, mit Schießgewehr vorſichtig umzugehen; und
wer nicht dazu befugt iſt, oder wer damit nicht
umzugehen weiß, mache ſich nichts damit zu ſchaffen;

denn dadurch werden die meiſten unvorſichtigen Todt—

ſchlage verſchuldet.

Wehrgeld.

Anmerkung. Nach unſern Geſetzen muß der—

jenige, der einen andern, ohne Vorſatz ihm zu ſchaden,
aber aus Verſchuldung oder Fahrlaßigkeit todtet, wenn
ihm keine Leibesſtrafe zuerkannt wird, und wenn es

der Entleibten Anverwandte verlangen, ein gewiſſes
Wehrgeld oder Suhunegeld den nachſten Verwandten des

Getodteten bezahlen, namlich fur eine Mannsperſon
20 Thaler, fur eine Weibsperſon 10 Thaler.

g. 6.
Gelbſtmord.

So wenig ich andre umbringen darf, ſo wenig
darf ich mich auch ſelbſt todten. Denn nur Gott iſt
Herr uber Leben und Tod; ich verſundige mich aber
durch Selbſtmord auch an meinem Vaterlande, und an
meiner Familie; da ich jenem einen brauchbaren Unter
than, dieſer ihren Vater, Verſorger, Rathgeber,

Freund u. ſ. w. entziehe. Gemeiniglich geſchieht der
Selbſtmord aus Melancholie oder aus Verzweiflung,
wenn.man ſich in ſchlechten Umſtanden befindet; manch
mal aber auch aus Furcht vor der wegen eines began
genen Verbrechens beſorgten Strafe. Jn dem letztern

Falle iſt das Strafbare einer vorſatzlichen Selbſtentlei—
bung einleuchtend; und in dem zweyten Falle giebt der

Selbſtmord ein warnendes Beyſpiel, wie ſehr man ſich

vor
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vor ſolchen Handlungen, die uns in ſchlechte Umfande
bringen konnen, als z. B. vor Verſchwendung, Wol—
luſt, Spiel, Trunk und dergleichen haten, und wie
ſehr man bey unverſchuldetem Ungluck ſein Verteauen
auf Giott ſtarken und befeſtigen muſſe. Aber auch der
melancholiſche Seloſttobter muß uns auſimertiſam auf
uns ſelbſt machen, daß wir nicht irgend erner heftigen
Leidenſchaft, als dem Stolz, der Liebe, überhaupt der

Einbildungskraft zu viel Gewalt uber uns eiuraumen,
damit wir nicht auch in Melancholie und Zaſerey ver—

fallen.
Selbſtentleibung

aus Melancholie kann man lein
Verbrechen nennen; denn der Metancholiſche war ja

ſeines Verſtandes nicht machtig, konnte alſo weder gut
noch boſe handeln, ſs wenig als der in der Raſerey
des hitzigen Fiebers liegt. Er verdient daher bloß
unſer Mitleiden, und ſeine Verwandten muſſen von

uns um ſo mehr bedauert, geſchont und getroſtet wer—
den, da ſie ohnehin durch dieſe melancholiſche Hand—
lung ihres Verwandten gekrankt und betrubet wurden.
Wenn einer ſeiner ſchlechten Uniſtande halber, ohne ſonſtein Verbrechen begangen, und dadurch Strafe verwirkt

zu haben, ſich das Leben nimmt, da wollen unſre mil—
den Geſttze ſeine Anverwandten auch nicht weiter ge—krankt wiſſen; ſondern es ſoll ſein Leichnam
abgeſonderten Ort unter die Erde gebracht werden.Dahingegen wer ſich aus dem Bewußtſeyn eines Ver—

brechens und aus Furcht vor der zu gewarten habenden
Strafe umbringt, und dadurch der obrigkeitlichen Ahn—
dung ſich entziehen will, deſſen Leichnam ſoll, andernzum Echrecken und Abſchen auf dem Schindkarren oder
Schleife fortgeſchafft und auf dem Anger eingeſcharrt
werden. Auf keinen Fall darf den Verwandten des
Entleibten bey harter Ahndung einiger Vorwurf ge—
macht werden.

8. 7.

a—
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S. 7.
Gute Regierungen und Regenten ſorgen nicht nur

fur die Sicherheit des Lebens ihrer Unterthanen, ſon—

dern auch fur die Sicherheit ihres Vermögens. Daher
haben denn auch wir weiſe und gute Geſetze, wodurch
uns der ruhige Beſitz unſers Vermögens geſichert wird.
Und das ſind die wider Entwendungen aller Art gege—

benen Strafgeſetze. Es giebt aber verſchiedene Arten
der Entwendung. Gefahrliche, grobe und ſubtile.
Die ſtrafbarſten ſind diejenigen, wobey wir nicht nur
unſer Vermogen, ſondern auch Geſundheit und Leben
zu verlieren Gefahr laufen. Dennda giebts beſonders
den gewaltſamen Diebſtahl und den Raub.

Gewaltſamer Diebſtahl.

Ein jeder Diebſtahl, der mit dem Vorſatze auf den
Fall des Widerſtandes Gewalt zu gebrauchen, von einem
Menſchen, der ſich in dieſer Abſicht mit Waſſen ver—
ſehen hat, unternomnen wird, heißt ein gewaltſamer
Diebſtahl, und wird mit dem Strange beſtraft, es mag
nun viel oder wenig geſtohlen ſeyn, und der Dieb mag
Erſatz leiſten oder nicht.

Raub.

Wer aber gar mittelſt gewaltſamen Anfalls fremdes
Eigenthum entwendet, oder wer jemanden, um ihm
das Seine zu nehmen, gewaltſamer Weiſe anfallt, der
heißt ein Rauber.

Straßenraub.

Thut er es im Freyen, im Felde, im Holze, auf
der Straße, ſey es auch ein bloßer Fußſteig, ſo heißt
er ein Straßenrauber. Der Rauber und Straßenrau
ber, er mag viel, wenig oder gar nichts entwendet
haben, er mag Erſatz leiſten konnen oder nicht, wird

am
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am Leben geſtraft; und zwar ein Einzelner wird mit
dem Schwert gerichtet, und ſein Korper aufs Radgeflochten. Wider ſolche Rauber aber, die zu einer
Bande gehoren, wird auf die Strafe des Räderns oder
des Stranges, nach dem Verhaltniß der verubten Ge—
waltthatigkeit, erkannt. Die Mitſchuldigen, wenn ſie
auch nur durch Wacheſtehen, gegebenen Rath und
Anſchlag oder ſonſt behulflich geweſen ſind, auch Die—
beswirthe und Hehler, ingleichen wer den Raubern
Brecheiſen, Nachſchluſſel und dergleichen Jnſtrumente
verfertigt, werden ohne Ruckſicht auf den Antheil, denſie vom Gewinn erhalten haben, am Leven geſtraft.

Ja auch diejenigen, gegen welche ſtarker Verdacht
vorhanden iſt, daß ſie zu einer Diebesbande gehoren,
z. B. bey denen Brechſtangen, Dietriche 2c. oder ge—
ſtohlne Sachen angetroffen werden, ohne daß ſie ange—ben konnen, woher ſie die Sachen haben, werden ihresLaugnens ungeachtet zum Feſtungsbau verurtheilt.

Kirchenraub.

Wer endlich aus der Kirche die zum Gottesdienſt
unmittelbar gehorigen Gefaße mit Gewalt entweundet,wird als ein Kirchenrauber mit dem Rade beſtraft.

Gemeiner Diebſtahl.
Die gewohnlichſte Art der Entwendung iſt der

gemeine Diebſtahl, da mir eine Sache, die mein eigen
iſt, aus meiner Gewahrſam, aus meinem Beſchluß, von
einem andern, um ſich damit einen Vortheil zu machen,
wider meinen Willen heimlich weggenommen wird, ohne
daß andre Umſtande dabey eintreten, die das Verbre—
chen erſchweren. Hier machen nun unſre Geſetze nach
dem Verhaltniß des Werths der geſtohlnen Sache untereinem großen und geringen Diebſtahle einen Unterſchied. Nach den Landes-Konſtitutionen ſoll der Dieb,

wenn
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wenn das geſtohlne uber 12 Thlr. 12 Gr. Sachſiſch Geld
betraat, mit dem Strange beſtraft werden. Aber uach
der Milde unſerer Regierung, welche Menſchenblut zu
ſchatzen und zu ſchonen weiß, wird auf ſolche gemeineDiebitahle, wo uber zo Thlr. an Werth oder im baren
Gelde geſtohlen iſt, zehnjäähriges Zuchthaus mit Aus—
ſtellung am Prauger; wo uber 12 Thlr. 12 Gr. geſtoh—
len iſt, achtjahriges Zuchthaus; bey wiederholten Dieb—ſtahlen von geringerm Werth, ſechejahriges Zuchthaus;bey geringen zum erſtenmal verubten Denben uber

z Thlr. nach Verhaltniß des Geſtohlnen, 1bis 4 JahrZuchthaus; und bey Diebſtahlen von 3 Thlr. und drun
ter, Gefangniß von 8 Wochen unddrunter zuerkannt.
Der Erlaß mindert die Strafe nicht, außer bey nahen
Anverwandten; der Erſatz kann ſte aber mindern, wenn
er vorher geleiſtet wird, ehe die Akten nach dem Urthel
verſchickt werden. Doch wo nur halbjahriges Zucht
haus und Gefangniß erkannt wird, da bewirkt auch
der Erſatz keine Milderung der Strafe.

Hehlen und Parthieren.
Hehler und Parthierer, d. h. diejenigen, ſo von

der Aufbewahrung, dem Kauf oder Verkauf geſtohlnerSachen, wiſſentlich daß es dergleichen Sachen ſind,
oder ſonſt von der Verheimlichung und Beforderung
des Diebſtahls Gewinn gezogen, oder die beym Dieb—
ſtahl, ohne Hand anzulegen, Wache geſtanden, oder
das Geſtohlne fortgetragen haben, werden den Dieben
gleich beſtraft; doch nur nach dem Verhaltniß des
davon genoſſenen Gewinnes. Wenn alſo z. B. der
Dieb 60 Thlr. geſtohlen hat; der Hehler hat aber nur
7 Thlr. davon genoſſen, ſo wird der Dieb auf 10 Jahr,
der Hehler nur auf 4 Jahr ins Zuchthaus kommen,
erſterer am Pranger ausgeſtellt werden, letzterer nicht.

Die—
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Diebiſches Geſinde.

Mit eiuer hartern Strafe wird das diebiſche Ge—
ſinde belegt, wenn es bey ſeiner Herrſchaft Diebſtahl
und Parthiererey verubt. Deun da die Herrſchaft
ihnen ihr Hab und Gut anvertrauen muß, ſo iſts deſto
ſtrafbarer, wenn ſie das Zutrauen ihrer Herrſchaft miß—
brauchen. Darum wird diebiſches Geſinde, um des
geringſten Diebſtahls und Parthiererey willen, mit
halbjahrigem Zuchthaus beſtraft; und in andern Fallen,
wo bey gemeinen Deuben auf Zuchthaus erkannt zu
werden pflegt, wird die Strafe verlangert.

Diebiſche Gaſtwirthe.

Aus gleichen Urſachen werden auf gleiche Weiſe
Gaſtwirthe, ihre Weiber und Kinder beſtraft, die an
den bey ihnen eingekehrten Gaſten oder Fremden
Diebſtahl und Parthiererey veruben.

Wer ferner bey Fenersbrunſten etwas euntwendet,
der wird ohne Ruckſicht auf den Betrag des Entwen—
deten auf 10 Jahr ins Zuchthaus gebracht, vorher
aber an den Pranger geſtellt.

Nicht genug, daß uns unſere Landesgeſetze aufſolche Art vor offenbaren Diebſtahlen ſo viel moalichſicher zu ſtellen ſuchen; ſondern da es auch maucherley
Arten ſubtiler Diebſtahle giebt, wodurch wir um ſ

un erVermogen kommen, ſo haben wir auch daruber aus—
druckliche Geſetze.

Veruntreuung des anvertrauten Guts.

trauten Guts, das wir nicht in unſern Handen hatten,
ſfondern andern Leuten anvertrauen mußten, zwey Landes
Konſtitutionen. Auf dieſe ſoll ein jeder, dem fremdesGut zu verwalten anvertrauet wird, als Einnehmer,
Forſter, Verwalter u. ſ. w. verpflichtet, ihm auch/

damit
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damit er ſich nicht mit Unwiſſenheit entſchuldigen
moge, ein Exemplar davon zugeſtellet werden. Jn
der alten Konſtitution vom Jahr 1705 iſt nun bey

einer großen Veruntreuung Lebensſtrafe geſetzt. Aber
ſo wie bey gemeinen Deuben, alſo wird auch hier nach
dem Gerichtobrauche, nicht mehr auf Todesſtrafe, ſon—

dern folgendermaßen erkannt: Wer an Werthe 200
Thlr. und druber veruntreut, kommt auf 10 Jahr
ins Zuchthaus, wird aber vorher am Pranger aus—

geſtellt; bey geringern Veruntreuungen unter 200 Thlr.
unter 1oo Thlr., unter zo Guld., unter Zo Guld. und
unter 20 Guld. bis auf 10 Guld. wird 8, 4/ 3, 2 und
rjahriges Zuchthaus erkannt; und wenn ſich die ver—

untreute Summe unter 10 Guld. belauft, da ſteht Ge—

fangnißſtrafe darauf. Jn dieſer Art von Verbrechen
hilft weder Erſatz noch Erlaß etwas, ſondern die Strafe
wird ohne Nachſicht diktirt. Eben ſo werden auch die
Parthierer beſtraft, nach dem Verhaltniß des am ver—

untreuten Gute, durch Verhehlung, Verkauf oder auf
anidre Art genoſſenen Gewinnſtes.

Hier war nur von Verwaltern, Einnehmern und
ſolchen Perſonen, denen fremdes Gut zur Verwaltung
anvertrauet iſt, die Rede.

Wenn ein Vothe etwas unterſchlagt.

Wenn aber ein Bothe, dem ich Geld oder Geldes—

werth, um es an einen andern Ort zu bringen, anver—

trauet habe, ſolches unterſchlagt, und das Unterſchla—

gene betragt 40 Thlr. und druber: ſo wird er an den
Pranger geſtellt, und auf 10 Jahr ins Zuchthaus ge—

ſchafft. Betragt das Unterſchlagene 20 Thlr. und dru—

ber, doch unter 40 Thlr., ſo kommt er auf 8 Jahr
ins Zuchthaus. Jſts von geringerm Werth, ſo kommt

er, nach dem Verhaltniß des Unterſchlagenen entwe—

der auf kurzere Zeit ins Zuchthaus oder ins Gefangniß.

Bos
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Boshafte Verſchwendung.

Zuweilen geſchieht es, daß durch boshafte Ver—
ſchwendung eines liederlichen oder vorſatzlichen Bauke—
rottiers ehrliche Leute ganz oder zum Theil um ihr Ver—
mogen kommen. Dafur hat nun unſre Landesobrig-
keit geſorgt, und zu Verhutung ſolcher ſubtilen Dieb—
ſtahle will ſie, daß ein ſolcher Bankerottier, nach dem
Verhaltniß der Summe, um die er ſeine Glaubiger be—

trogen hat, mit langerer oder kurzerer Zuchthausſtrafe
belegt, auch nach Befinden an den Pranger geſtellt
werde.

Unerlaubter Wucher.

Viele Leute kommen endlich dadurch um das Jhrige,
daß ſie, wenn ſie Geld borgen muſſen, in unredliche
wucherliche Hande fallen; darum haben wir auch da—

wider abſonderliche Strafgeſetze. Wucher nennt man
das, wenn man ſich eine großere Summe als man aus—

geliehen, oder beſſere Geldſorten, als man gegeben
hat, in das Dokument ſetzen laßt; wenn man Waaren
um einen hohern Preis als ſie werth ſind dem Schuld—
ner ſtatt baren Geldes anrechnet; oder von ihm
Waaren um einen geringern Preis als ſie werth ſind
ſtatt barer Zahlung annimmt; wenn man außer den
gewohnlichen Zinſen ſich noch Geſchenke, Agio und
dergleichen ausbedingt; wenn man auf Pfander leihet,
und dabey ausmacht, daß das Pfand, wenn es zu
einer beſtimmten Zeit nicht eingeloſet wird, fur die
Schuld, die doch den Werth des Pfandes bey weitem
nicht erreicht,  verfallen ſeyn ſolle; wenn man ſich
hohere Zinſen verſchreiben laßt als die Landesgeſetze
erlauben. Wie nun alle ſolche und ahnliche wucher—
liche Kontrakte an ſich null und nichtig ſind; ſo
werden ſie auch mit Gefangniß oder mit Zuchthaus und
Ehrloſigkeit beſtraft. Nur da, wenn ich mir in bloßen

C Schuld
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Schuldſcheinen, die keine Wechſel ſind, 6G

pro Cent
Zinſen habe verſprechen laſſen, und ſolche auch wirk—
lich erhoben habe, muß ich das, was ich uber 5

proCent mir ausbedungen und erhoben habe, vierſfach
erſetzen; und das zu viel erhobene wird aufs Kapital
gekurzt. Wenn ich aber mir 7 pro Cent und druber
ausbedinge; ſo hat die ordentliche Strafe des Wuchers
Statt.

Wir muſſen hier zum Schluß noch einiger beſon
dern Entwendungen gedenken, auf welche unſre Geſetze
beſondere Strafen geſetzt haben, damit ſich ein jeder
davor um ſo mehr huten moge.

Unterſchlagung deſſen was zum Verkauf oder Gebrauch
gegeben wird.

Wenn ich einem etwas zum Verkauf oder zum
Gebrauch uberlaſſe, und er unterſchlagt es mir, oder
geht damit betrugeriſch um; ſo begeht er zwar keinen
eigentlichen Diebſtahl, er wird aber doch mit Ge—
fangniß, auch nach Befinden mit Zuchthaus beſtraft.

Zuruckbehaltung deſſen was man findet und den Eigen
thumer weiß.

Wer etwas findet und behalt es, ohne es anzu—
zeigen, ob ihm ſchon der wahre Eigenthumer bekannt
iſt, wird willkührlich mit Geld oder Gefangniß beſtraft.
Denn er bringt da mit Vorſatz den bekannten Eigen—
thumer um das ſeine.

Kobald oder Blaufarben- Diebſtahle.

Wer Kobald und Blaufarbe (welche in vielen
andern Landern gar nicht gefunden werden, und daher
unſerm Vaterlande einen vorzuglichen Vortheil ſchaffen,
und viel Menſchen ernahren,) aus den offentlichen
Bergwerken entwendet, oder auch wer dergleichen

ge
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geſtohlne Kobalde wiſſentlich kauft, der ſoll, nach den
Geſetzen, ohne Ruckſicht auf den Betrag des Entwen—
deten, er mag es auch erſetzen oder nicht, mit dem
Strange hingerichtet werden. (An deſſen Statt pflegt
aber unſere milde Regierung nur Feſtungsbau zu
diktiren.)

Floßholzdiebereyen.

Floßholzdiebereyhen werden nach der Verſchieden—
heit des Geſtohlnen und der Floße, auch ob der Dieb—
ſtahl wiederholt worden oder nicht, bald mit Gelde,
bald mit Gefangniß, bald auch mit Pranger, Feſtungs-—
bau und Zuchthaus beſtraft. Ein jeder Unterthan der
an einer Floße wohnt, kann die geſetzte Strafe bey
den Floßbeamten ſeiner Gegend leicht erfahren.

Holzdeuben.

So werden auch diejenigen, die aus Waldern
und Geholzen Holz ſtehlen, mit Geld oder Gefangniß
belegt; und wer an Obſtbaumen oder an audern Bau—
men aus Muthwillen Schaden verubt, oder ſie abhaut,
muß den Werth bezahlen, und dem Beſitzer jeden be—
ſchadigten Baum mit 1 Thlr. 16 Gr. verbußen. Jſt
der Schade wichtig, ſo. wird auf einige MonateStockroden, auch wohl auf 1 bis 2 Jahr Zuchthaus
oder Feſtungsbau geſprochen.

Wildpretsdeuben.

Wer in Landesherrlichen Forſten Hochwildpret,
rothes oder ſchwarzes ſtiehlt, wird mit Feſtungsbau
beſtraft. Wer ein zur niedern Jagd gehoriges Wild—
pret erlegt, ſoll 20 Gl. fur jedes Stuck Strafe geben.

J Beſtehlung des Pflugs im Felde.

Wer einen im Felde ſtehenden Pflug ſtiehlt, wirdharter als ein gemeiner Dieb beſtraft, weil er die offent
C 2 liche
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liche Sicherheit verletzt; wer aber die Pferde vom Pflug
gewaltſamer Weiſe fortfuhrt, wird fur einen Rauber
gehalten und mit dem Schwert gerichtet.

Beſtehlen der Leichname.

Diejenigen, welche Leichname ausgraben und be—

ſtehlen, ingleichen diejenigen, welche die Kleider der
Miſſethater um Gewinnſtes halber vom Galgen oder
Rade wegnehmen, werden mit Gefangniß, und nach
Befinden mit Zuchthaus beſtraft.

d. 8.

Die fleiſchlichen Verbrechen, Sunden der Wolluſt,
ſind nicht nur vor Gott ſtrafbar, ſondern ſie ſind auch
politiſche Vergehungen. Denn zu geſchweigen, wie
wir hernach ſehen werden, daß bey einigen ſogar die
offentliche Sicherheit groblich verletzt wird; ſo wer—
den ja dadurch manche Aeltern und unſchuldige Ehe—
gatten gar ſehr gekrankt; manche Weibsperſonen wer—
den um ihre Ehre und, guten Namen, auch wohl um
ihre Geſundheit gebracht, und an ihrem zeitlichen
Fortkommen gebindert; oft wird die ganze hausliche
Gluckſeligkeit einer Familie durch einen Wolluſtling oder
durch ein wolluſtiges Weibsbild geſtort und untergra—

Nben; auch die Erziehung der Kinder kann da nicht ge
deihen, wo Vater oder Mutter ſich der ſundlichen
Wolluſt uberlaſſen. Zu Abwendung dieſer und andrer
nachtheiligen Folgen haben unſre Geſetze auf die Sun—
den der Wolluſt empfindliche Strafen geſetzt, idie der
Gerichtsbrauch zum Theil gemildert hat. Mit dieſen
wollen wir uns nun bekannt machen.

Nothzucht.
Das ſchwerſte fleiſchliche Verbrechen iſt die Noth—

zucht, wo eine Mannsperſon irgend eine Weibsperſon,

es
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es ſey eine Jungfrau, Ehefrau, Wittwe oder auch
eine gemeine Hure, wider ihren Willen mit Gewalt
zum Beyſchlaf zwingt. Ein ſolcher Verbrecher wird
mit dem Schwert gerichtet; weil hier noch die zur
Befriedigung thieriſcher Wolluſt gebrauchte unerlaubte
Gewalt hinzukommt, welches eine grobe Verletzung
der offentlichen Sicherheit iſt. Verſuchte, aber nicht
vollbrachte Rothzucht wird mit Gefangniß, auch nach

Befinden mit Zuchthaus beſtraft.

Verkuppeln.

Wenn ein Ehemann ſein Eheweib, oder Aeltern ihre
Kinder um ſchnoden Gewinnſtes willen einem andern
zur Unzucht Preis geben; ſo wird der Ehemann,
der Vater, die Mutter am Leben geſtraft.

Blutſchande.

Wenn leibliche Aeltern mit ihren leiblichen Kin—

dern, oder Großaltern mit ihren leiblichen Enkeln
wiſſentlich Unzucht treiben, ſo heißt es Blutſchande
der grobſten Art, und ſie werden alle mit dem
Schwert gerichtet.

Dieſe jetzt genannten beiden Verbrechen wider—
ſtehen in einem geſitteten Lande ſchon der Natur und
dem Gefuhl.

Die fleiſchliche Vermiſchung zwiſchen Geſchwiſtern
und andern nahen Verwandten, die nach unſern
Ehegeſetzen einander nicht ehelichen durfen, heißt auch
Blutſchande, und wird mit Gefangniß oder Zucht—

haus allemal um ſo harter beſtraft, je naher die
Verbrecher mit einander verwandt ſind.

Ehebruch.

Wenn eine verheirathete Perſon ſich mit einer
andern verheiratheten Perſon fleiſchlich vermiſchet, ſo

C 3 heißt
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heißt das dovpelter Ehebruch, und wird mit 4 Jahr
Zuchthaus beſtraft. Da hilft es auch nicht, wenn

gleich der unſchuldige Gatte dem ſchuldigen Gatten
die an ihm begangene eheliche Untreue erlaſſen wollte.

Wenn eine verheirathete Perſon mit einer ledigen
Perſon Unzucht treibt; ſo heißt das einfacher Ehe—
bruch, und wird an der verheiratheten Perſon bei—
derley Geſchlechts, ſo wie an der ledigen Manns—
perſon mit vieriahrigem, an der ledigen Weibsperſon
aber mit zweyjahrigem Zuchthaus beſtraft. Wenn der
unſchuldige Gatte die Untreue dem ſchuldigen Gattenerlaßt; ſo wird die Strafe beym Ehemann. und bey
der Ehefrau bis auf einjahriges Zuchthaus gemindert.

Zuweyfache Ehe.

Wenn eine verheirathete Perſon beym Leben des
andern Ehegatten, und ohne daß die Ehe durch
Ausſpruch des Konſiſtoriums getrennt iſt, noch eine

zweyte Ehe ſchließt, und durch die Trauung auch
fleiſchliche Vermiſchung vollzieht, ſo begeht dieſe Per—
ſon das Verbrechen der zweyfachen Ehe, das mit
vierjahriger Zuchthausſtrafe geahndet wird. Auch die
ledige Perſon, die ſich wiſſentlich mit einer verheira—
theten ehelich verbindet, hat Leibes-und andre Strafe
zu gewarten.

Unzucht mit einem Kinde oder einem ſinnloſen Weibebilde.

Wer ein Madchen unter 12 Jahren, die alſo noch
nicht zum Verſtande und zur Ueberlegung gekommen iſt,
oder ein wahnſinniges und ſinnloſes Weibsbild, die
mithin zu einer freyen Entſchließung ganz unfahig
iſt, ſchandet, bekommt harte Leibesſtrafe.

Oeffentliche Hurerey und Hurenwirthſchaft.

Eine Weibsperſon, die um Gewinnſtes willen Hure—
rey treibt, oder die ſich auch aus bloßer Geilheit offent

lich
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lich Preis giebt, und es zu ihrem Handwerk macht,
heißt eine offentliche allgemeine Hure, und bekommt

Zuchthausſtrafe. Gleiche Ahndung wird den Huren—

wirthen beiderley Geſchlechts zu Theil.

Einfache Hurerey.

Wenn zwey ledige Perſonen ſich mit einander
fleiſchlich vermiſchen, wird ein jedes mit 14 Tagen
Gefangniß beſtraft. Bey wiederholter Unzucht wird die
Gefangnißſtrafe verlangert.

Eheliche Beywohnung vor der Trauung.

Wenn aber Verlobte vor der Trauung einander ehe—

lich beywohnen; ſo erfolgt nur kurze Gefangnißſtrafe
von 3 bis 6 Tagen.

Wenn Wittwer und Wittwen innerhalb der Trauerzeit
Unzucht treiben.

Wittwer, die binnen des halben Trauerjahrs eine

ledige Weibsperſon beſchlafen, und Wittwen die binnen

des ganzen Trauerjahrs mit einer ledigen Mannsperſon
ſich fleiſchlich vermiſchen, werden mit 4 bis 6 Wochen
Gefangniß geſtraft.

Widernaturliche Unzucht.

Wenn ein Meuſch mit einem Vieh, Mann mit

Mann, Weib mit Weib Unzucht treibt, das heißt das
Verbrechen der Sodomie, worauf nach der Strenge der
deutſchen Geſetze Lebensſtrafe ſteht. Die Geſetze unſers
Vaterlandes haben uber dieſe ganz unnaturliche und
mehr als vichiſche Unkeuſchheit nichts beſonderes ver—

vrduet. Nach dem Gerichtsbrauch wird auf Zuchthaus
erkannt.

Entfuhrung.

Wer eine Ehefrau oder ehrliche Jungfrau wider
ihren Willen, unehrlicher Weiſe, aus Wolluſt und Geil—

heit,
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heit, in einen andern Ort hin entfuhrt, wird mit dem
Schwert geſtraft. Hat aber die entfuhrte Perſon ein—
gewilligt, und ſie iſt nicht mehr in vaterlicher Gewalt;
ſo pfiegt hochſtens auf 4 Jahr Zuchthaus erkannt zuwerden. Hat aber eine unverheirathete Mannsperſon
eine unverheirathete Weibsperſon in der Abſicht ſie zuheirathen entfuhrt, und heirathet er ſie wirklich, ſo
hat nur Gefangniß oder kurze Zuchthausſtrafe Statt.

S. 9.

Wenn ein Land glucklich ſeyn ſoll, und wenn mandarin ein ruhiges, ſicheres, gluckliches Leben fuhren
will, ſo muſſen deſſen Bewohner vor Gott und vorReligion Ehrerbietung haben, ſo muſſen ſie das, was
ſie eidlich oder ſonſt ernſtlich verſprochen, gewiſſenhaft
erfullen, und ſich bey ihren Ausſagen, die ſie zumal

Jeidlich vor Gerichte, thun, der ſtrengſten Wahrheit be—
fleißigen.

Wer keine Ehrerbietung vor Gott hat, wer uber
Gott und Religion vorſatzlich ſpottet, wie kann das
ein guter Menſch ſeyn, und wie kann ich hoffen,
daß ich neben ihm ruhig und ſicher leben kann, da
Gottesfurcht, ſo wie uberhaupt der Grund aller
Tugend, alſo auch aller Ruhe, Ordnung und Sicher—
heit in einem Lande iſt? Wie ſoll ich mich einem
Menſchen anvertrauen, von dem ich weiß, daß er

leichtſinnig bey dem Eide iſt, und der ſich kein Be—
denken macht, morgen das zu brechen, was er heute
eidlich verſprach? Welcher Gefahr iſt nicht mein Ver—
mogen, meine Ehre, ja ſelbſt mein Leben ausgeſetzt,
wenn ein Menſch ungeſtraft falſche Ausſagen wider
mich thun darf? Darum haben auch unſre Geſetze
harte Strafen auf die Gotteslaſterung und den Mein—
eid verordnet.

Got
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Gottesläſterung.

Wer gegen Gott und gegen die Religion, zu der
er ſich außerlich bekennet, wiſſentlich Schmahreden
oder Laſterungen ausſtoßt, heißt ein Gotteslaſterer.
Hat er mit Wiſſen und Willen Gott und ſeine Eigen—

ſchaften unmittelbar gelaſtert, ſowird er mit 4 Jahr
Zuchthaus geſtraft. Hater ſeine Laſterung aber nur
auf religioſe Gegenſtande, als auf die heil. Schrift,
die heil. Sakramente u. ſ. w. erſtreckt, oder hat er

z. B. bey Chriſti Martern und Wunden u. ſ. w. abſicht—

lich geflucht, ſo wird er nach Befinden mit Gefangniß
oder mit Halseiſen beſtraft. Sind die gotteslaſterlichen
Reden bloß aus Leichtſinn, im Scherz, oder Zank,
oder Trunk ec. ausgeſtoßen worden, ſo vermindert
das zwar die Strafe; allein es kann doch, nach dem
Verhaltniß der Strafbarkeit der Reden, auf halbiah—
riges oder einjahriges Zuchthaus geſprochen werden.

Meineid und Eidbruch.

Der Meineid kann mit Vorſatz oder ans Unbedacht—
ſamkeit begangen werden. Mit Vorſatz auf doppelte
Art, entweder wenn ich etwas vor Gericht ausſage
und ſolches beſchwore, von dem ich doch wohl weiß,
daß es falſch iſt; und das heißt eigentlich Meineid.
Oder wenn ich etwas eidlich verſprochen habe, und
es nachher vorſatzlich nicht halte; und das heißt Eid—
bruch, weil ich da den gethanen Eid breche. Der
vorſatzliche Meineid wird ſo gut wie der vorſatzliche
Eidbruch mit vierjahriger Zuchthausſtrafe belegt. Habe
ich aber nicht mit Vorſatz, ſondern bloß aus Leicht—

ſinn oder Unbedachtſamkeit eine falſche Ausſage eid
lich beſtartt, oder mein eidlich gethanes Verſprechen
ubertreten, ſo erfolgt gelindere Strafe, welche aber
doch, nach der Große der Verſchuldung, bis zum
Halseiſen und kurzer Zuchthausſtrafe anſteigen kann.

Denn
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Denn man muß mit dem Eide nicht leichtſinnig um—
gehen, ſondern ſich oft daran erinnern, was die
Schrift ſagt:

Du ſollſt keinen falſchen Eid thun und Gott deinen
Eid halten.

Vertetzung des vor Gericht geleiſteten Handgelobniſſes.

Zu Verminderung der Eide und zu Verhutung der
Meineide hat unſre Regierung unter andern ſeit etwa
20 Jahren eingefuhrt, daß in Unterſuchungsſachen die
Angelobniſſe, welche die Verhafteten ſonſt eidlich leiſten
mußiten, nicht mehr mittelſt Eides, ſondern bloß mit—

telſt Handſchlags geleiſtet werden. Das geſchieht in
zwey Fallen.

Erſtlich, wenn jemand wabrend der Unterſuchung des
Arreſts entlaſſen, oder mit dem Arreſt verſchonet wer—

den ſoll. Da muß er handgebend angeloben, daß er

ſich auf jedesmaliges Erfordern ſtellen, daß er, ſo lange
die Unterſuchung dauert, ſich ohne richterliche Erlaub
niß nicht wegbegeben, und die ihm zuerkannt werdende
Strafe leiden will.

Zweytens, wenn er nach geendigter Unterſuchung
aus dem Gefangniß entlaſſen, oder ins Zuchthaus ge—

bracht wird. Da muß er handgebend angeloben, daß
er ſich wegen des ausgeſtandenen Gefangniſſes und der
erlittenen Strafe halber nicht rachen will. Bey Unver
mogenden kommt noch hinzu, daß er, wenn er zu
beſſern Glucksumſtanden gelanget, die Unterſuchungs—
koſten abführen will.

Wenn nun jemand eines von dieſen Handgelobniſ—
ſen bricht, wenn er z. B. ſich nicht ſtellt, oder ſich

ohne Erlaubniß wegbegiebt u. ſ. w. ſo bekommt er bloß
darum 1 Jahr Zuchthausſtrafe; wie ihm auch vorher
ſchon, indem er das Angelobniß leiſtet, von dem Richter
angedeutet wird.

ſ. IO.
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S. IO.
Durch Verfalſchungen aller Art werden ebenfalls

ſtrafbare Handlungen begaugen, die in den Geſetzen

hart verpont ſind. Die vorzuglichſten wollen wir hier
namhaft machen.

Verfalſchung der Munze.

Eine iſt die Verfalſchung der Munze, wenn ein

Unterthan entweder falſche Munzen macht, (und der
heißt ein Falſchmunzer,) oder wenn er gute Munzen
durch Beſchneiden, Abfeilen u. ſ. w. verfalſcht, ſo daß
ſie nicht mehr ſo viel an Gold und Silber in ſich hal—

ten, als ſie vom Anfang an hielten und halten ſollten.
Dadurch werden nun gar viel Menſchen, auch vom
Falſchmunzer die landesherrlichen Munzrechte beein
trachtigt. Die gewohuliche Strafe ſolcher Verbrecher
iſt Zuchthaus; es kann aber wohl auch wider Falſch—
munzer auf Lebensſtrafe erkannt werden. Eben ſo wie
die Munzverfalſchung und das falſche Munzen wird
auch die Verfalſchung der Kaſſenbillets beſtraft, weil
dieſe bey uns wie bar Geld gelten.

Anmerkung. LUeberhaupt darf ich mit dem Gelde
nichts vornehmen, als wozu es beſtimmt iſt. Jch darf
alſo das gute Geld nicht gegen ſchlechtes einwechſeln,
nicht einſchmelzen, noch auch ſchlechte Sorten ins Land
hereinſchleppen, bey Vermeidung willkuhrlicher Ahn—

dung.

Verfalſchung der Granzzeichen.

Eine andere Art der Verfalſchung geſchiehet an den
Granzzeichen; wenn ich z. B. Granzſteine, Granzpfahle
u. ſ. w. vorſatzlich auspfluge, ausreiße, Granzgraben
abſichtlich zuwerfe, um dadurch die Granze zu ver—
rucken oder unkenntlich zu machen. Denn thue ich das
bey Privatgranzen, ſo mache ich ja dadurch das Eigen—

thum
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thum meines Nachſten ungewiß, habe auch wohl gar
die Abſicht ihn um einen Theil ſeines Eigenthums zubetrugen; thue ichs aber an den Landesgranzzeichen, ſo
wird ja dadurch die Landesgranze verrucſkt. Ja wenn
ich es auch nicht mit Vorſatz thue, ſo kann doch Streit
und Uneinigkeit zwiſchen den Landesherren, auch wohl
Schlagerey und Blutvergießen zwiſchen den Untertha—
nen daraus entſtehen. Wenn daher jemand die Lan—
desgranzzeichen boshafter Weiſe, um ſeinem Vaterlande
zu ſchaden, verfalſcht und verruckt, ſo iſt er als ein
Landesverrather des Todes ſchuldig. Sonſt wird bey
Verruckung und Verfalſchung der Landesgranzzeichen
meiſtens auf Zuchthaus, und bety den Privatgranzmär—
ken auf Gefangniß oder Geldſtrafe erkannt.

Anmerkung. Wer die Straßen- oder Meilen—
ſaulen vorſatzlich verdirbt, wird zum Feſtungsbau ver—
urtheilt.

Verfalſchung der Urkunden.

Eine dritte Art geſchiehet durch falſche Urkunden;
wenn man vorſatzlich, um den andern zu ſchaden, fal—

ſche Schriften macht, oder achte Schriften verfalſchet,
daß man darin etwas korrigirt, auskratzt u. ſ. w.
Dieſes Verbrechen, ſo wie jede andre Art der Verfal—
ſchung und Betrugerey, wird nach dem Verhaltniß der
Bosheit und des Schadens, der daraus erwachſt, mit
Zuchthaus oder Gefangniß beſtraft.

Verfalſchung des Maßes und Gewichts, der Waaren und
Lebensmittel.

Endlich iſt auch das eine Verfalſchung, weun man
nach falſchem, geringerm Maße oder Gewichte Waaren
verkauft, oder gute Waaren und Lebensmittel mit
ſchlechten vermiſcht, z. B. wenn man Weine verfalſcht,
und um ſie ſchmackhaft zu machen allerhand, wohl gar

ſchad
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ſchadliche Sachen hineinmiſcht. Dieſe Arten der Ver—
falſchung werden wie die der Urkunden nach Befinden
mit Zuchthaus oder Gefangniß beſtraft.

S. II.

Da wir in einem Lande leben, wo wir durch
Geſetze und Obrigkeiten regiert werden, wo mithin auch
ein jeder Schutz und Hulfe wider den andern, der ihn
etwa beleidiget hat, finden kann; und wo niemand
den andern ungeſtraft beleidigen darf, ſo folgt von
ſelbſt, daß alle Gewaltthatigkeit, alle Selbſthulfe, alle
Beleidigung verboten und ſtrafbar iſt.

Gewaltthatigkeit und Selbſthulfe.
Durch Gewaltthatigkeit verletze ich noch uberdieß

die offentliche Sicherheit, und daher iſt ſie am ſtraf—
barſten. Es:kommt aber auf die Umſtandt an, unter
welchen und mit welchen ſie verubt wurde. Nach die—
ſen Umſtanden wird die Strafe abgemeſſen, und es
kann die gerichtliche Ahndung wohl gar bis zur Todes
ſtrafe erhoht werden. Wenn ich z. B. jemand in meine
Stube locke, dann die Thur abſchnappe, und mit mei—
nen Gehulfen durch vorgehaltene Piſtolen, Degen unddergleichen ihn zwinge, daß er mir ein Dokument unter—
ſchreibt, ſo iſt die Gewaltthatigkeit ſtarker und ſtrafbarer, als wenn ich ihm ein Dokument, das er in der
Hand hatte, mit Gewalt aus der Hand reiße und dann
verbrenne. Jene Art der Gewaltthätigkeit wird alſo
harter beſtraft werden muſſen als dieſe.

Wegelagerung.

Weer auf offentlicher Landſtraße in einem Hinterhalt
den Reiſenden in der Abſicht ſie zu berauben oder zu
morden, oder ihnen ſonſt Gewalt anzuthun, aufpaßt,
begeht das Verbrechen der Wegelagerung, und ſoll,

wenn
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wenn auch kein Raub oder Mord erfolgt, am Leben
geſtraft werden.

Vorwarten.

Wer aber nicht aus Raub- oder Mordſucht, und
nicht auf offentlicher Straße, ſondern z. B. aus Pri—
vatrache in einem Hauſe u. ſ. w. jemand auflauert
und das heißt Vorwarten der wird mit 4 bis 6

Jahr Zuchthaus, und wenn die Verletzung gering iſt,
mit Gefangniß beſtraft.

Gewaltthatige Beſitzergreifung.

Weill anch ben der Beſitzergreifung erledigter Guter
manchmal Gewalt gebraucht, und dabey mancher ſtraf—

bare Exceß verubt worden iſt, ſo hat unſer guter Lan—
desfurſt verordnet, daß dergleichen gewaltthatige Beſitz—
ergreifungen mit der auf dergleichen eigenmachtige, ge
waltſame und friedbruchige Handlungen geordneten
Strafe und mit demVerluſt des durch Gewalt erlang—
ten Beſitzſtandes geahndet werden ſollen.

Selbſtrache iſt uns ſchon in der heil.
Schrift

ver:

boten: Rachet euch ſelbſt nicht! Sie wird aber auch, ſo
wie die unerlaubte Selbſthulfe, von der Obrigkeit, eben
nach dem Verhaltniß der dabey mit eintretenden Um—
ſtände geſtraft.

Burgfriedbruch.

Es giebt gewiſſe Oerter, die ihrer Beſtimmung und
Beſchaffenheit nach beſondern Schutz verdienen; daher
denn die an ſolchen Orten verubte Gewalt, Selbſtracheund Beleidigung, weil dadurch zugleich, wie man es

nennt, der Burgfriede gebrochen wird, ſchwerer ge—

ahndet werden muſſen. Solche Oerter ſind Reſidenz—
ſchloſſer, Kanzleyen, Kirchen, Gerichtsſtellen der hohen
Landeskollegien, Aemter, Stadträathe, Gerichte. Wenn

an
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an einem ſolchen Orte Gewalt oder Beleidigung verubt
wird, ſo wird die Strafe um die Halfte erhoht. Noch
harter fallt die Strafe aus, wenn es auf offentlicher

Straße geſchieht.

Hausfriedbruch.

Da aber auch jedermann in ſeinem Hauſe ſicher
ſeyn muß, ſo heißt es Hausfriedbruch, wenn ich jemand
in ſeinem Hauſe uberfalle und ihn beleidige, oder Ge—

walt an ihm verube; welches auch die Strafe um ein
Viertheil erhoht.

Privatbeleidigungen konnen mit Worten oder mit
Thatlichkeiten unternominen werden; beiderley Arten
aber ſind ſtrafbar.

Wortliche Jnjurien.
Wenn ich jemand mundlich oder ſchriftlichlaumde, ihn iit Worten oder auch

ſchimpfe, ihm auch wohl mit Worten oder mit der Hand
drohe; da hat gemeiniglich Geld- oder Gefangnißſtrafe
Statt, und der Beleidiger muß dem Beleidigten Abbitte,
und nach Befinden Wiederruf, auch Ehrenerklarung
leiſten.

Jhatliche Jnjurien.
Thatliche Jnjurien ſind Maulſchellen, braun und

blau ſchlagen, Blutrunſt, Verwundung, Lahmung und
dergleichen. Hier wird nun der Beleidiger nach Ver—
haltniß des dem andern zugefugten Schadens zu Geld,
Gefangniß oder Handarbeit verurtheilt. Jſt aber die
Verwundung hart, z. B. wenn einer dem andern das
Bein zerſchlagen, das Auge ausgeſchlagen hat, ſo wird
wohl gar auf Zuchthausſtrafe erkannt. Ueberdieß muß
der Beleidiger dem Beleidigten Abbitte, nach Befinden
kniend leiſten, ihm auch Schmerzegeld, Heilerlohn und

Ver
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Verſaumniß bezahlen, auch fur ein ausgeſchlagenes
Auge, fur einen abgehauenen Finger ec. gewiſſe Buße
von 20 bis roo Guld. nach Befinden geben.

Wenn wortliche oder thatliche Jnjurien an den
Vorgeſetzten, oder an Adeligen, Churfurſtlichen Rathen
oder Oberofficiers verubt werden, ſo erfolgt eine ſchar—
fere Strafe; ja es kann dann wohl gar bey bloß wort—
lichen Jnjurien auf Zuchthaus und Feſtungsbau erkannt
werden.

Pasquille.

Wer endlich, ohne ſich als Autor zu nennen, in

einer offentlich bekannt gemachten Schrift einer be—

nannten oder deutlich beſchriebenen Perſon ein ſchweres
Verbrechen Schuld giebt, oder ſie ſonſt offentlich
beſchimpft, heißt ein Pasquillant, und dieſe Schrift
heißt ein Pasquill, eine Schandſchrift; er aber bekommt
Zuchthaus oder Feſtungsbau zum Lohn. So werden
auch die Verfaſſer von Schandgemahlden, Schand
kupferſtichen u. ſ. w. beſtraft.

ſ. 12.
Schließilich giebt es auch noch eine, bey uns aber

gar ſelten vorkommende Gattung von Verbrechen, welche
der Freyheit des Menſchen ſchadet, und wodurch ent
weder bloß einem einzelnen Menſchen, oder auch zugleich
dem ganzen Lande unmittelbarer Nachtheil erwachſt
Dieſes Verbrechen wird bald mit Liſt, bald auch mit
Gewalt begangen.

Menſchenraub.
Das ſchwerſte Verbrechen dieſer Art iſt der Men—

ſchenraub, wovon wir in der Geſchichte unſers Vater—
landes das merkwurdige Beyſpiel von Kunzen von Kau
fungen und ſeinen Gehulfen haben. Sollte ſich jemand

eines
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eines ſolchen Verbrechens ſchuldig machen, ſo iſt kein

Zweifel, daß er am Leben beſtraft wird.

Verleitung zum Weggziehen.

Das zweyte iſt, wenn man einzelne Unterthanen
oder ganze Familien durch liſtige Ueberredungen ver—

leitet außer Landes zu ziehen. Nach der milden Ver—

faſſung unſers Vaterlandes iſt es dem Unterthan
unverwehrt ſein Vaterland zu verlaſſen und auf frem
dem Boden ſein Fortkommen zu ſuchen. Da aber doch
dem Lande daran gelegen iſt, recht viel Unterthanen,
recht viel gute und nutzliche Einwohner zu haben, ſo

wird derjenige, der andere zum Fortziehen verfſuhrt,
nachdrucklich beſtraft. Jſt namlich der, den man zum
Wegziehen verleitete, ein unangeſeſſener einzelner Unter—

than, da hat der Verfuhrer Feſtungsbau oder Zucht-—

haus aufs Jahre zu gewarten; iſts aber ein angeſeſſe—

ner Unterthan, oder ein Fabrikant, ein Kunſtler und
dergleichen, den man zum Weggiehen verleitet hat, ſo
erfolgt fur den Verfuhrer zehnjahriges Zuchthaus oder
Feſtungsbau. Sinds ganze Familien die zum Fort—
ziehen verleitet worden ſind, oder hat der Verfuhrer
ſein Verbrechen ſchon zu wiederholtenmalen verubt, ſo
iſt fur den Verfuhrer der Strang geordnet. Wer aber
auch ſolchen Verbrechern wiſſentlich den Aufenthalt ge—

ſtattet, oder ſich zum Bothen, zum Brieftragen und zu
ahnlichen Geſchaften dabey wiſſentlich brauchen laßt,
der wird mit funfiahrigem Zuchthaus beſtraft.

Verleitung zur Deſertion.

Sehr ahnlich dieſen Verbrechen iſt ein drittes, nam
lich die Verleitung unſrer Soldaten zur Deſertion.
Wer das thut, wird an den Pranger geſtellt und ins
Zuchthaus gebracht. Ja auch derjenige, welcher wiſ—
ſentlich und mit Vorſatz einen Deſerteur auf der Flucht
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verheimlicht oder ihm forthilft, oder deſſen Montur,
Dienſtpferd, Gewehr und dergleichen an ſich kauft,
wird mit Feſtungsbau und Zuchthausarbeit belegt.
Fremde Werber aber werden mit dem Strange beſtraft.

Unrechtmaßige Gefangenſchaft.

Endlich darf ich auch niemand unrechtmaßiger
Weiſe ins Gefangniß ſetzen, einſperren, oder ſonſt
ſeiner Freyheit berauben, noch ihn auch unbefugter
Weiſe arretiren oder einſperren laſſen; ſonſt muß ich
ihm fur jeden Tag und Nacht 1 Thlr. 16 Gr. Sachſen
buße zahlen; und werde noch uberdieß mit Geld, Ge
fangniß, auch wohl gar mit Zuchthaus beſtraft.
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Zweyter Abſchnitt.
Polizeygeſetze.

S. 1.

Einleitung.
Zu einer guten Reglerung gehort nicht nur ein gutes
peinliches Recht, ſondern auch eine gute Polizey. Denn
durch dieſe ſucht man theils den Verbrechen zuvorzu—
kommen, theils den Unglucksfallen zu ſteuern, theils
uberhaupt fur dieOrdnung, Ruhe, Sicherheit und
Bequemlichkeit des Lebens der Bewohner eines Landes
zu ſorgen. Darum haben wir auch in unſerm Vater—
lande gute Polizeygeſetze und gute Polizeyanſtalten,
von denen wir wenigſtens einige kennen lernen wollen,
indem es zu weitläuftig ſeyn wurde, ſie alle hier nam
haft zu machen. Durch einjge von ihnen wird gewiſſen
Vergehungen unmittelbar vorgebeugt; andre haben
gute Sitten und Gottesfurcht zur nachſten Abſicht;
durch einige ſuchen wir unſer und unſerer Mitbruder
Leben und Geſundheit zu erhalten; durch andre ſoll

ein Ungluck, das unſerm Vermogen droht, abgewendet
oder gemindert werden; und noch andre beziehen ſich
auf unſere hausliche Verfaſſung, auf unſer Gewerbe,
auf ſtadtiſche Nahrung oder auf den Ackerbau.

D 2 g. 2.
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d. 2.
Die Schwangerſchaft ſoll nicht verheimlicht, ſondern

angezeigt werden.

Um dem Kindermord, der Gott Lob! bey uns nun
gar ſelten vorkommt, vorzubeugen, iſt in unſern Lan—

desgeſetzen befohlen, daß Aeltern und Dienſtherrſchaften,
bey Vermeidung willkuhrlicher Ahndung, das Grrucht,
das ihnen von ihrer Kinder oder Magde Schwanger—
ſchaft zuOhren kommen mochte, nicht nachlaßig uber—

ſehen, ſondern die deßhalb verdachtige Perſon gebuh—

rend zur Rede ſtellen, auch bey ſich mehrendem Ver—
dacht und anhaltendem Laugnen bey dem Geſinde ſol—

ches der Obrigkeit anmelden, ubrigens bey geſchwan—

gerten Kindern und Dienſtboten in Zeiten alle zu Ver—

hutung eines Kindermords oder einer Verwahrloſung
nothige Vorſicht anwenden ſollen.

Geſchwangerte Weibsperſonen aber, wemn ſie ihre
Schwangerſchaft verheimlichen, und es ſich doch nach—

her veroffenbart, daß ſie Unzucht, Blutſchande, Ehe—

bruch und dergleichen getrieben, oder gar daß ſie ihre
Leibesfrucht abgetrieben oder ihr Kind umgebracht
haben, ſollen ohne Gnade und Milderung mit der auf
das begangene Vergehen geſetzten Strafe belegt werden,
weil ſie eben durch ihr Laugnen ſich einer wider ihre
Leibesfrucht gehegten gottloſen Abſicht verdachtig ge—

macht hatten.

F. J.

Aufſicht auf melancholiſche, wahnwitzige Perſonen.

So iſt auch zu Verhutung des Selbſtmords vorge—
ſchrieben, daß Eheleute, Anverwandte und Vormunder
uber ihre wahnwitzige, melancholiſche und des Ge—

brauchs des Verſtandes beraubte Gatten, Verwandten
und Pflegbefohlne dergeſtalt, daß ſie weder ſich noch
andern Schaden zufugen mogen, Obſicht fuhren, oder

da
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davon der Obrigkeit in Zeiten Nachricht geben ſollen;
deßgleichen daß ein jeder, der eines andern verwirrten
Gemuthszuſtand hinlanglich zu bemerken Gelegenheit

hat, eben dieſes zu thun ſchuldig ſeyn, und daß, wer
dieſes unterlaßt, mit Handarbeit, Gefangniß, Geld,
auch nach Befinden noch harter beſtraft werden ſoll.

ſ. 4.
Deffentliche Gottesverehrung. Sabbathsmandat.

Daß auf die offentliche Gottesverehrung in einem
Lande und in einer Gemeinde viel ankommt, ſieht man
bald ein, wenn man aus einem Orte, wo wahre An—

dacht und Ehrerbietung gegen Gott und ſein Wort
herrſcht, in einen andern Ort kommt, wo man mit
Gotteswort und Gottesdienſt leichtſinnig und unehrer—
vbietig umgeht. Jn jenem Ort wird es gewiß weit
beſſer zugehen als in dieſem. Dort wird man nicht ſo
viel von Unzucht, Vollerey, Schlagen und andern

Arten des Muthwillens und der Bosheit horen als in
dieſem. Nicht zu gedenken, daß wir bey Abwartung
des offentlichen Gottesdienſtes uber das, was wir zu
thun und zu laſſen, was wir von Gott zu hoffen oder
zu furchten haben, belehrt, zu allem Guten ermuntert
und darin geſtarkt, in unſerm Leiden getroſtet, und
alſo zur wahren Gottesfurcht naher angeleitet und
darin erhalten werden. Darum ſorgen gute Obrig—

keiten auch fur den außern Gottesdienſt. Und dahin
zielt auch unſer Mandat uber die Sonntagsfeyer, deſſen

Jnhalt in folgendem beſteht.

An Sonntagen, Feyertagen und allgemeinen Buß—
tagen den offentlichen Gottesdienſt fleißig zu beſuchen, iſt
die Pflicht eines jeden Chriſten. Zur Ordnung und
Ehrerbietung gehort auch, daß man den offentlichen Got—

tesdienſt entweder ganz, oder doch ſo lange, bis der
Prediger die Kanzel verlaſſen hat, abwartet, und ſich
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alles Lachens, Plauderns, und unanſtandigen Bezei—
gens in der Kirche enthalt.

An den der offentlichen Anbetung Gottes gewidme
ten Sonn Feſt- und Bußtagen ſollen die Unterthanen,
außer dem unvermeidlichen Nothfalle, mit keinen Froh—
nen und Dienſten belegt, auch keine gerichtliche Expedi—
tionen (nur Teſtamente und andre unaufſchiebliche
Sachen ausgenommen) verrichtet werden.

An denſelben Tagen ſollen ſich die Einheimiſchen
aller Fracht- und Wirthſchaftsfuhren den ganzen Tag
uber, außer dem Nothfall enthalten; auch ſollen an

Seiten der Fremden, außer zur Meßzeit in Leipzig und
Naumburg, alle Ein- und Ausfuhren vor Endigung
der Predigt unterbleiben. Darum muſſen in Stadten
die Ketten aufgezogen, die Thore und Schlage geſperrt,
und wahrend der Predigt niemand:heoffnet werden, als
den Poſten, Kouriers, Staffetten, und denen die in

herrſchaftlichen Geſchaften eilends zu reiſen haben; fer—

ner den Prieſtern, wenn ſie Kranke beſuchen, den' Ge—

richtsperſonen, welche Teſtamente aufzunehinen, unðö

den Aerzten, Barbieren, Wehmuttern und andern, die
in unaufſchieblichen Dienſtverrichtungen zu reiſen haben.
Alle Markte, Vogel- und Scheibenſchießen! ſollen an

Sonn- und Feyektagen ganz unterbleiben, oder doöch

erſt nach grendigtem Nachmittagsgottksdienſt zugelaf
ſen werden.

Malzen, Brauen und Malz anfeuchten iſt anSonn
und Feyertagen gar nicht erlaubt: das Anzunden aber
wird erſt bey ſpatem Abend geſtattet. Denn uberhaupt
ſoll anSonn-Feyer-und Bußtagen von Menſchen und
Vieh keine Arbeit, ſo auf den Werktag gehorig, außer
dem Nothfall, welcher aber erſt der Obrigkeit anzumel—
den iſt, verrichtet werden.

Alle Art des Handels, ſie heiße wie ſie wolle,
ſammt dem Bier-Wein- und Brannteweinſchanke iſt

unter
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unter dem offentlichen Gottesdienſt, inſonderheit unter
der Predigt, bey Geld-oder Gefangnißſtrafe ernſtlich

verboten.
Nach vollig geendigtem Nachmittagsgottesdienſt iſt

es an Sonn- und Feyertagen erlaubt Hochzeiten anzu—

ſtellen.
An Bußtagen ſollen gar keine Handwerkszuſammen

kunfte geduldet, Sonn- und Feſttags aber anders nicht
erlaubt werden, als in den ordentlichen Herbergen oder
in einem Burgerhauſe, nach vollig geendigtem Gottes—

dienſte, und mit Vermeidung aller ohnehin verbotnen

ueppigkeit und Exceſſe.
Fechtſchulen zu halten, in offentlichen Wirthshau—

ſern mit Karten oder Wurfeln zu ſpielen, Gemeindebier

zu vertrinken, und dergleichen gerauſchvolle offentliche

Luſtbarkeiten ſind Sonn Feſt- und Bußtags uberhaupt
unterſagt. Allein an Sonn- und Feſttagen (nur nicht

an den Bußtagen) iſt es, nach vollig geendigtem Got—

tesdienſte erlaubt, in den Schenken.und Wirthshauſern
einen bedurftigen Trunk zu reichen, eine gemaßigte ſtille

Muſik zu halten, auch Kegel zu ſchieben; doch von
Oſtern bis Michael nur von 5 bis 10 Uhr, und von
Michael bis Oſtern nur von 4 bis 9 Uhr. Alle Ueppig
keit und Unanſtandigkeitwird mit 1bis 4 Neuſchock

beſtraft, und die Strafe zu milden Sachen verwendet.
Schulordnung.

Damit die Jugend zeitig mit der Religion bekannt

gemacht, und zur Tugend und Gottſeligkeit angeleitet

werde; ſo ſind in der Churſachſiſchen Schulordnung die

Aeltern nicht nur auf ihre allgemeinen Pflichten auf—

merkſam gemacht, ſondern es iſt ihnen und den Vor—

mundern und Anverwandten zur beſondern Pflicht ge—

macht worden, daß ſie die Kinder, an Orten wo Schu—

len ſind, vom zten Jahre ihres Alters an, in einge—

pfarr

1ô



r ê

56 Zweyter Abſchnitt.

pfarrten Orten aber langſtens nach Erfullung des 6ten
Jahres bis zum 14ten, Sommer und Winter, bey
20 Gr. auch erhoheter Strafe, zur Schule halten, undnicht geſtatten ſollen, daß ſie eine Stunde verſaumen.
Doch durfen zur Erndtezeit die erwachſenen Kinder
4 Wochen lang aus der Schule bleiben. Denn auf
guter Erziehung und auf einem praktiſchen Religions—
unterrichte, den man in der Jugend bekommt und nach—
her in Ausubung bringt, beruht die ganze zeitliche und
ewige Gluckſeligkeit der Menſchen. Und auf chriſtlich
guter Geſinnung der einzelnen Unterthanen beruht hinwiederum der Wohlſtand des ganzen Staats. Gute
Schulen und gute Schullehrer ſind alſo ein vorzuglicher
Gegenſtand der Aufmerkſamkeit eines guten Furſten.
Darum hat auch unſer guter Churfurſt ſchon etliche
Schulmeiſterſeminarien angelegt, in welchen gute Schul—
lehrer gebildet werden ſollen, welche dann die Jugend
zur Religion und andern Kenntniſſen, die ihnen aufs
ganze Leben nutzen, faßlich und praktiſch anweiſen und
anleiten ſollen.

ſh. 5.Verbot alles ubermaßigen Aufwandes.

Durch ubermaßigen Aufwand aller Art., durch
Unmaßigkeit im Trinken, durch Spiel und Lotterien iſt
ſchon mancher arm und unglucklich geworden, hat ſich
wohl gar fruhzeitig unter die Erde, und ſeine Familie
an den Vettelſtab gebracht, hat Dienſt, Ehre, Verſtand verloren, und ſo ſich, ſeinem Ehegatten und ſei—

nen Kindern zugleich geſchadet. Darum warnen uns
unſre Polizeyordnungen vor der ubermaßigen Kleider—
pracht, vor ubermaßigem Trinken, (woraus noch uber—
dem gemeiniglich Schlagerey, manchmal wohl gar Mord
und Todtſchlag entſteht,) vor dem vielen Aufwand bey
Hochzeiten, Kindtaufen und dergleichen, auch vor

Spie
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Spielen und Wetten, in ſo ferne wir dadurch einen
betrachtlichen Theil unſers Vermogens zu verlieren be—

furchten muſſen. Jch will hier nur kurzlich das vor—
zuglichſte bemerken, was in unſerin Lande allgemein
verboten iſt. Dahin gehoren

Verbot aller Glucksſpiele.

1. alle ſogenannte Hazard- oder Glucksſpiele, wo
bey namlich faſt alles aufs Gluck, wenig oder nichts
auf den Verſtand ankommt, wo wir uns alſo einbilden,
obne Muhe und Arbeit ein bretrachtliches gewinnen zu
konnen, z. B. Wüurfelſpiele, Paſchen, Gluckstopfe,
Dreybißchen, (Grobhauſer) Triſchack, (Scherwenzel)
Schneidebankn Baſſete) Faro, Quinze und dergl.

Wer ein ſolches Spiel ſpielt, der muß 50 bis 1oo Thlr.
Geldſtrafe geben Koder 3 Monate. Gefangniß leiden,

und alberGewinnſtiſt verfallen. Der Wirth aber
giebt 20 bis 40 Thlr. Strafe.

Verbot des Lotto (Zahlenlotterien.)

2. Alles Lottoſpielen, oder welches einerley iſt, alle
Zahlenlotterien,, ſind ganz und gar verboten. Denn
da kann einer wenig Pfennige und Groſchen hinein
ſetzen, und ſeiner Einbildung nach viel gewinnen; das
lockt ihn denn, daß er immer mehr hineinſetzt, und
weil er nichts gewinnt, (denn nach vernunftigen Grun—

den iſt es nicht wahrſcheinlich etwas zu. gewinnen, ſon
dern es iſt nur rmal Hoffnung zu gewinnen, aber 89mal

Beſorgniß zu verlieren,) nach und nach ſein Vermogen
aufopfert. Beſonders hat dieſes Lottoſpiel unter Dienſt—
boten und armen Burgersleuten, die den Betrug nicht
einſahen, ſondern mit wenig Pfennigen oder Groſchen
viel zu gewinnen glaubten, großen Nachtheil angerichtet.
Viele ſind an den Bettelſtab gekommen; andre ſind zu
Betrugern und Spitzbuben geworden. Manche haben

ſich
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ſich ſelbſt das Leben genommen. Darum hatunſre. Lan
desobrigkeit alle Zahlenlotterien oder Lottos ganz ver—
boten. Wer demungeachtet hineinlegt, wird das erſte—

mal um roo Thlr., das zweytemal wieder um 1oo Thlr.
und uberdieß mit dreymonatlichem Gefangniß beſtraft.
Der Kollekteur muß, das erſtemal 100 Thlr. Strafe
geben und 3 Monat Gefangniß leiden; das andere und
drittemal u. ſ. w. wird außer der Gelohuße von 100

Thlr. auf langeres Gefangniß,auch wohl gar auf
Zuchthaus, erkannt.

uuuzaueee

Von
Klaſſenlotterien.

3. Die Klaſſenlotterien-ſind zwar nicht alle ver—

boten, aber auch nicht alle erlaubt. Wenn eine ſolche
ordentliche Lotterie in unſerm Lande erlaubt ſeyn ſoll,
ſo muß die Erlaubniß dazu von unſrer Landesregierung
ertheilt worden ſeynz als welche erſtzu unterſuchen hat,
ob eine ſolche Lotterie dem Lande: fchadlich ſeyn mochte
oder nicht. Wer zu einer nicht erlaubten Lotterie Looſe
ausgiebt und alſo den Kollekteur macht;“der wird mit
Zzo Thlr. Geldbuße und 1 Monat Gefängnißſtrafe, und
auf den Wiederholungsfall mit gleicher Geldbuße und
harterer Gefangnißſtrafe belegt. e  un 28

Verbotenes Ausſpielen.

4. Noch iſt“ auch das Ausſpielen von Mobilien,
Effekten und andern Sachen, auf welche Art es immer
ſeyn wolle, verboten, ſodaß ſowohl derjenige, der
etwas ausſpielt als der Kollekteur, und der, ſo das
Ausſpielen!bey ſich geſtaättet, rin jeder 20 Thlr. Strafe
zahlen muß.

Trauermandat.

5. Unnutze und koſtbare  Kleiderpkacht, unmaßige
Gaſtereyen und dergleichen ſind auch verboten. Vorzug

lich
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lich aber haben wir ein Geſetz, worin, um den unno—
thigen Aufwand bey Trauern einzuſchranken, die Zeit,
wie lange man um einen verſtorbenen Verwandten
trauern darf, naher beſtimmt iſt. Denn ſonſt glaubte
man, daß man durch eine lange, tiefe, koſtbare Trauer
deni Verſtorbenen eine rechte Ehre erwieſe, und ſeine
Liebe gegen den Verſtorbenen recht bezeigen konnte.
Dadurch ruinirte ſich aber manche Familie; denn einer
wollte es immer dem andern zuvor thun:; und die wahre
Liebe ſitzt doch im Herzen, nicht im Flor und Trauer—
kleide.

Um Ehegatten, Aeltern, Schwiegeraltern, Groß—
altern darf man langer nicht als  Jahr, um Stief—
altern langer nicht als JJahr trauern. Ueber Kinder,
Enkel, Geſchwiſter und Schwager oder Schwagerinnen
unter 2 Jahhreü, iſt gar nicht zu trauern erlaubt; unter
9 Jahren nicht langer als 14 Tage; unter 15 Jahren
nicht uber

ueber GStieflinder, und uber Bruder-und Schwe—

ſterkinder, wennfie uber 2 Jahr alt ſind, nach obigem
Verhaltniß langer nicht als  Tage, 14 Tage, 3 Wochen.

ueber die Geſchwiſter der Aeltern und Grofaltern
langer nicht als6 Wochen; uber leibliche Geſchwiſter

fkinder nur-z Wochen; uber andrer Geſchwiſterkinder

nur 14 Tage.
Der Univerſälerbe ſoll nicht langerals 8s Wochen;

derjenige, der ein Vermachtniß bekommen hat, nicht
uber 4 Wochen trauern.

g. 6.
Vorſichtsregeln, daß niemand lebendig begraben werde.

Es iſt gewiß ein großes Ungluck bey lebendigem
Leibe begraben zu werden. Und doch giebts hin und
wieder Beyſpiele, daß Menſchen, beſonders Kindbrt
tetinnen, Perſonen die viel Blut verloren haben, die

ſchwa
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ſchwache Nerven haben, oder an fallender Sucht, Mut—
terbeſchwerungen, krampfhaften Zufallen leiden und
dergleichen, mehrere Tage da liegen, von allen Men
ſchen fur todt gehalten werden, keine Zeichen des Lebens

von ſich geben konnen, und doch nicht todt ſind, ſon
dern nur in einer tiefen Ohnmacht oder Starrſucht da
liegen, ja wohl gar das alles horen und ſehen was
mit ihnen vorgeht, ohne daß ſie den mindeſten Laut
oder die mindeſte Bewegung hervorbringen, oder auch
nur Athem holen konnten. Was muß das fur ein
Jammer ſeyn, wenn man lebendig begraben wird, viel—
leicht im Grabe wieder zu ſich ſelbſt kommt, dann aber
nicht heraus kann, und alſo jammerlich erſticken oder
verhungern muß!

Hernach iſt auch in
manchen

Oertern die uble
Ge—

wohnheit, daß man dem Kranken, wenner, wie man
glaubt, einen ſchweren Tod hat, und nicht ſterben kann,
den Tod erleichternwill. Das iſt aber auch falſch;
denn wie kann ich wiſſen, daß er gewiß geſtorben ware?
Und bin ich nicht vielmehr ſchuldig, einem jeden ſein
Leben, als ſein erſtes unſchatzhares Guf ſo lange zju

friſten als ich kann?
Daher haben wir wvor kurzem ein recht ſchones

Mandat bekonimen, das dieſem. Ungluck vorbeugen ſoll.

Behandlungder Gterbenden. E

Es ſoll namlich dem Kranken, um ihm vermeintlich

den Tod zu erleichtern, das Kopfkuſſen oder der Pfuhl
nicht weggenommen, noch weniger ſoll eraus dem
Bette heraus und aufs Stroh gelegt werden.

Behandlung derer die man fur todt halt.

Auch wenn man ihn fur todt halt, ſoll man ihm
den Mund nicht zubinden, das Geſicht, Hals, Bruſt,
Leib nicht mit dicken Tuchern, Raſen, oder gar mit

Stei
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Steinen beſchweren, auch nicht etwa den Hals mit
einer Schnur zubinden, noch auch den Sarg zunageln
oder verſchließen; ſondern man ſoll denjenigen, den
man fur todt halt, noch 16 bis 20 Stunden in ſeineme
Bette liegen laſſen, und mit dem Kopfe etwas hoch

legen; dann ſoll man ihm von Zeit zu Zeit Pflaum—
federn oder Spiegel vor Mund und Naſe halten, um
zu ſehen, ob etwa die Federn ſich bewegen, oder ob
der Spiegel anlaufe; auch ein Glas Waſſer ſoll man
auf die Bruſt ſetzen, um zu bemerken, ob ſich das Waſſer
bewegt; denn das alles wurde vollſtandig beweiſen,
daß er noch, obſchon ſchwach, Athem holt, und daß
ſein Herz noch ſchlagt. So ſoll man auch die unterſte
Kinnlade gegen die Bruſt herunterziehen, und in jeden
Augapfel eine Grube drucken. Geht der Kinnbacken
wieder etwas in die Hohe, und fullt ſich die Grube des
Augapfels wieder aus; ſo iſt auf ein ſchwaches Leben

zu ſchließen.

Wenn man nun noch ein ſchwaches Leben auf die
eine oder andere Art wahrnimmt; ſo muß, unter Zu—

ziehung eines geſchickten Arztes, oder verpflichteten
Wundarztes, das Geſicht mit kaltem Waſſer beſprengt,
fluchtige Salze und Spiritus unter die Naſe gehalten,
der Schlund mit einer Feder gereitzt, geiſtige Sachen
in den Mund gegoſſen, Bruſt, Unterleib, Arme, Fuße
mit Burſten oder mit Tuchern, in warmen ſcharfen
Eſſig oder Branntewein eingetaucht, gerieben, Senf—
pflaſter auf die Fußſohlen, ſpaniſche Fliegenpflaſter um
die Gelenke gelegt werden. Jſt aber keine Spur des
Lebens zu merken; ſo kann man noch einige Einſchnitte
in die Fußſohle machen, und wenn ſich da nichts außert,
kann man den Leichnam in ein temperirtes Behaltniß
bringen, den Kopf aber etwas hoch legen, und im
Sommer die Fenſter aufmachen. Und damit den Leben

den an ihrer Geſundheit kein Schaden entſtehe; ſo muß

man
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man in dem Behaltniß Thuren und Fenſter fleißig offnen,
den Boden mit Eſſig beſprengen, auch Eſſig auf eine
gluhend gemachte Schaufel gießen; und wer mit der

Leiche zu thun hat, trinke fleißig Eſſig mit Waſſer ver—

miſcht; und wenn er um die Leiche iſt, habe er immer
Eſſig mit Waſſer im Munde, gurgle ſich damit und
ſpucke esweg. Jn dieſem Behaltniß muß nun der
Eintritt der Faulniß, als das einzige ſichre Zeichen des
wahren Todes, abgewartet werden. Dieſe tritt gemei
niglich nach

und abgezehrten Perſonen ſpater; bey ſolchen aber, die
an faulichten Krankheiten ſterben, eher. Und das zeigt
ſich, wenn eine ſtinkende Jauche aus Mund und Naſe
fließt, wenn Geſicht und Leib ſehr aufſchwillt, wenn
ſich grune Flecken zeigen, wenn der der Faulniß eigne
Geruch ſich verbreitet, wenn das obere dunne Hautchen
des Korpers, wenn man es derb angreift, abgeſtreift
werden kann, und wenn in den Augapfeln, wenn ſie
mit etwas gedruckt werden, Gruben zuruckbleiben.

Eind nun dieſe Zeichen der Faulniß da, dann ſoll
l die Leiche unverzuglich begraben werden; uberhaupt

aber und der Regel nach, nicht eher als 72 Stunden
nach dem Tode.

Wenn in dem Grabe ein Getoſe bemerkt wird.

Sollte demungeachtet in der Gruft oder in dem
Grabe, wohin erſt vor kurzem jemand begraben wor—

u den, ein dem Anſchein nach von der begrabenen Perſon
herruhrendes Getoſe bemerkt werden; ſo iſt unter
Zuziehung einer oder der andern zuerſt zu erlangenden

2. Gerichts- oder ſonſt glaubwurdigen Perſon, das Grab
l

oder die Gruft nebſt dem Sarge ſofort zu eroffnen und
nothig Hulfe zu leiſten.

Lei
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9

Leichenwaſcherin.

Damit nun alle die vorgeſchriebenen Regeln deſto
ſorgfaltiger befolgt werden, ſo ſoll in jedem Orte eine
ordentliche Leichenwaſcherin beſtellet, verpflichtet, und
mit Jnſtrul tion verſehen werden. a

J

nLeichenhaus oder Leichenbehaltniß.

Bey Erbauung neuer Hauſer ſollen ſolche Behalt 4.
niſſe zur Aufbewahrung der Leichen mit angelegt wer—
den. Es wurde auch recht gut ſeyn, wenn mehrere

Hausbefitzer oder eine ganze Kommun zuſammen treten,
und ein ordentliches Leichenhaus anlegen und einrichten
wollte. Wo aber kein ſolches Behaltniß und kein Lei—

chenhaus da iſt, da werden doch die Nachbarn aus
chriſtlicher Menſchenliebe die Ueberlebenden dieſe paar
Tage uber bey ſich aufnehmen, bis die Leiche ſicher
begraben werden kann.

Verbotenes Begrabniß in die Kirche.

Jn der Stube, wo die Leiche geſtanden, ſoll kein
Leicheneſſen gegeben, auch die Leiche, wahrend der Lei—

chenpredigt nicht in
die Kirche Kirchhalle geſetzt,

J

kunftig auch niemand mehr in die Kirche außer in pi
gewolbten und gehorig verwahrten Gruften begra

j
ben werden.

So hat unſere Landesobrigkeit fur die Ueberleben
den ſo gut wie fur die Sterbenden und vielleicht nur

J

Scheinbartodten weislich geſorgt. J

Wenn wir alſo auch einmal todtlich krank werden, jt
Ar J

und dem Anſcheine nach todt ſind, und unſere Ver— n

wandten und Nachbarn befolgen dieſe landesherrlichen ſi
Vorſchriften; ſo haben wir nicht zu befurchten lebendig J

begraben zu werden. Darum haben wir auch ein Glei— ig
Jches gegen unſre ſterbenden und fur todt gehaltenen

Verwandten und Nachbarn ju beobachten.

ſh. 7.



 4

64 Zweyter Abſchnitt.

F. 7.
Zur Rettung der Verungluckten ſoll ein jeder ſchleunige

Hüulfe leiſten.

Es iſt ein allgemeines, aber ſchlimmes Vorurtheil,
daß man verungluckten Perſonen, und ſolchen, die ſelbſt
Handan ſich gelegt haben, nicht zu Hulfe kommen, ſie

nicht einmal anruhren will; weil man ſonſt unehrlich
wurde. Gleichſam als ob ein Chriſt, wenn er Werke
der chriſtlichen Liebe verrichtet, um ſeine Ehre und guten
Namen kommen konnte.

Aus dieſer Urſache haben wir auch daruber ein Lan
desgeſetz bekommen, welches verordnet, duß ein jeder,
weß Standes er ſey, der einen Verungluckten, er ſey

nun ertrunken, erſtickt, erfroren, erhenkt oder erdroſ—

ſelt, zuerſt gewahr wird, denſelben, ohne daß es einer
gerichtlichen Aufhebung bedarf, unverzuglich ſelbſt oder
mit Beyhulfe andrer ſchleunig herbeyzurufenden Men—
ſchen, aus dem Waſſer herausziehen, abſchneiden, auf—
heben, in das nachſte Haus ſchaffen, dabey aber recht
behutſam, damit der Verungluckte nicht falle, noch
am Kopf und Hals anſtoße, oder an den ubrigen Thei—
len des Leibes beſchadigt werde, zu Werke gehen ſolle.
Ferner muß man es der nächſten Obrigkeit, wenn ſchon
derſelben keineGerichtsbarkeit allda zuſteht, anzeigen,
und ſogleich zu einem Arzt oder Wundarzt ſchicken;
indem hier alles auf Menſchenrettung und ſchleunige
Hulfe ankommt.

Daruber ſoll niemand ein Vorwurf gemacht werden.

Dieſe Handlungen der Menſchenliebe ſollen nie—

mand an ſeiner Ehre und gutem Namen zum Nachtheil
gereichen. Sollte daher jemand demjenigen, der einen
Ertrunkenen aus dem Waſſer gezogen, einen Erfrornen
oder Erſtickten aufgehoben, oder einen Erhenkten abge—

ſchnitten hat, dieſerhalb Vorwurfe zu machen ſich unter—

ſtehen;
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ſtehen; ſo ſoll er mit Ausſtellung an den Pranger auch
nach Befinden mit Zuchthaus oder Feſtungsbau beſtraft,
ganze Jnnungen, Gilden und Gemeinden ſollen aller
ihrer Privilegien, Rechte und Freyheiten verluſtig, und
noch uberdem die einzelnen Mitglieder derſelben, ſo die
andern dazu angereitzt haben, mit vorbeſtimmter Strafe
belegt werden.

Belohnung derer, die ihre Schuldigkeit thun.

Wer einen Verungluckten zuerſt angetroffen, und
in den nachſten Ort zu weiterer Beſorgung unterge—
bracht hat, ſoll, im Fall der Verungluckte durch die
mit ihm gemachten Verſuche wieder zum Leben gebracht
wird, ein Geſchenk von zehn Thalern, wenn aber die an—
gewandte Bemuhung dieſen Erfolg nicht hat, demun—
geachtet.einGeſchenk von drey Thalern bekommen. Wer
ſich aber bey dieſer chriſtlichen und menſchenfreundlichen
Hulfsleiſtung ſaumig finden laßt oder etwas vernach
laßigt, der ſoll nachdrucklich, auch nach Befinden anſeinem Leibe beſtraft werden.

Diejenigen Mittel, welche bey ſolchen Verungluck—
ten, um ſie wiederum zum Leben zu bringen, anzuwen—
den ſind machen eine Beylage zu dem Mandate aus,
und konnen bey jedem Pfarrer und bey jeder Gerichts—
obrigkeit eingeſehen werden, und es haben ſich damit
beſonders die Chirurgi und Gerichtsperſonen in Zeiten
bekannt zu machen.

Herr D. Chriſtian Auguſt Struve in Gorlitz hat eine
recht brauchbare Tabelle „Ueberſicht der Rettungsmittel in
plotzlichen Lebensgefahren c.“ herausgegeben; welche einzeln
fur
Anzahl noch wohlfeiler zu haben iſt, und welche in allen Schu—len, und bey den Gemeinden eingeführt zu werden verdient.
Go auch ſeine Noth- und Hüulfstafel vom Tollen-Hunudsbiß,
von Giften, vom Verſchlucken, Erſticken u. ſ. w.; davon kommen
40 Stuck nur 1 Thlr.

E g. 8.
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g. 8.
Behandlung der armen reiſenden Kranken.

Vie oft iſt es nicht geſchehen, daß arme Kranke,
beſonders reiſende kranke Handwerksburſche, wahrend
der Krankheit, weiter geſchüfft, manchmal wohl gar
auf der Straße oder im Felde abgeladen wurden, und
hulflos liegen blieben! Dieſes liebloſe Verfahren hat
unſer menſchenfreundlicher Churfurſtſehr gemißbilligt,
und daher befohlen, daß ſolche kranke und elende Per—
ſonen von dem Orte, wo ſie erkranken, oder wohin
ſie krank kommen, ſchlechterdings nicht weiter geſchafft,
ſondern daſelbſt ſo lange, bis ſie ſich ohne Nachtheil
ihrer Geſundheit ſelbſt fortzuhelfen im Stande ſind,
verpflegt und verſorgt werden ſollen.

Wird aber dieſer Verordnung zuwider eine ſolche
Perſon wahrend ihres kranken Zuſtandes weiter ge—
ſchafft; ſo ſoll die Aonimun, wohin der Kranke gebracht
worden iſt, ihn unweigerlich aufnehmen. Aber die
auf.; ſeineKur und Pflege zu wendrndek Koſſten ſoll
diejenige Kommun oder Obrigkeit erſtaten, welche den
Kranken fortgeſchafft hat; ünd. dieſe Sbrigkeit oder
Kommun ſoll noch uberdieß nachdrucklich beſtraft wer—

den. Das gilt auch vonauslandiſchen kränken Bettlern
und  Handwerksburſchen; denn ſie ſind ſo gut Men
ſchen als unſre Landsleute: daher durfen ſie auch an—
ders nicht zuruck gewieſen werden, als wenn es ohne
Gefahr ihrer Geſundheit geſchehen kann.

ſ. 9.
Durch tolle Hunde iſt ſchon oft an Menſchen und

Vieh großer Schade geſchehen. Und welch ein jammer
voller Zuſtand iſt es nicht, wenn man von einem tollen
Hunde gebiſſen wird, und dann immer in der Angſt
lebt, daß man heute oder morgen auch toll werde,
andre Leute anfalle und elend ſterbe.

Ueber
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Ueber das Hundehalten.

Unmn dieſes Ungluck zu verhuten, haben wir ein Man—

dat, worin nachſtehende Vorſchriften enthalten ſind:
Erſtlich ſollen uberhaupt keine unnothigen Hunde

gehalten; dann ſoll in Stadten alle Jahre zweymal,
einmal bey großer Hitze, einmal bey großer Kalte
denn da werden die Hunde gemeiniglich toll auf
Anordnung der Obrigkeit, oder auch ſonſt nach obrig—
keitlichem Ermeſſen, und zwar allemal ohne vorgangige
Bekanntmachung ein Hundefang oder Hundeſchlag vert
richtet; ferner bey 20 Gr. Strafe von Bauern gar
kein Hund, von Poſtillons, Kutſchern und Fuhrleuten
aber anders nicht als unterm Wagen angebunden, oder
an Stricken gefuhrt, oder mit Beißriemen verſehen, in
die Stadt gebracht; von Fleiſchern,bey 5 Thlr. Strafe,
kein. Hund mit in die Fleiſchbanke genommen, und
(ausgenommen beym wirklichen Treiben des Viehes,)
der Hund an Leinen oder Stricken gefuhrt, oder mit
einem Beißriemen verwahrt werden.

Es ſoll aber niemand ſeinen Hund frey herumlaus
fen laſſen, ſondern bey 8 Gr. Strafe entweder ſelbſt
oder durch jemand anders Aufſicht uber ihn fuhren,;
oder ihn mit einem Beißriemen oder ſogenannten Maul—
korbe verſehen laſſen, oder an einem Stricke, Leine,
Bande, mit ſich fuhren; zu Hauſe aber ſollen die Land
leute ihre Hunde an eine Kette legen, oder mit einem
verhaltnißmaßigen ſchweren Kloppel behangen, bey 8 Gr.
Strafe.

Boſe und beißige Hunde muſſen zu Hauſe beſtandig
an Ketten an- oder eingeſchloſſen bleiben; ins Freye
aber durfen ſie gar nicht gelaſſen werden, als wenn
ſie an einem Bande oder Strick oder Leine gefuhrt,
oder an einem Pferde oder Wagen gebunden, und hier
uber noch mit einem Beißriemen verſehen ſind; alles
bey Geld- oder Gefangnißſtrafe.

E 2 Wer
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Wer eine dieſer Vorſchriften verabſaumt, muß,
wenn ſein Hund Schaden anrichtet, außer jener Strafe,
auch noch den Schaden verguten und erſetzen, nicht
minder die Kur- und andern Koſten bezahlen.

Vorſchriften, wenn man einen tollen Hund verſpurt.

GSpurt man an einem Orte oder in einer Gegendeinen tollen Hund, ſo ſind (bey 2 Thlr. 12 Gr. Geld
buße oder gtagigem Gefangniß oder Handarbeit) alleHunde ohne Ausnahme einzuſperren, ſo lange bis dieGefahr vorbey iſt.

Kennzeichen der Hundswuth.

Wenn ein Hund toll werden will, ſo hort er auf
zu ſreſſen, zu ſaufen und zu bellen; wird trage, mur—

riſch, muthlos, taumelt herum, verkriecht ſich, laßt
Ohren und Schwanz hangen, flieht die Menſchen,
murrt gegen ſeinen Herrn, ſieht ſtier mit den, truben
und waßrichten Augen, wirft ſich ſprungsweiſe auf
alles was ihm angeboten wird oder aufſtoßt, fallt
Fremde an, ohne zu bellen, geht Bekannten ſtill aus
dem Wege; und andre geſunde Hunde laufen vor ihm.
Das iſt der Anfang der Tollheit, und auch da iſt der
Biß ſchon gefahrlich. Nimmt ſie zu, ſo wird ein ſol—

cher Hund immer magerer; fangt. an zu geifern und
zu ſchaumen, den Rachen aufzuſperren, die Zahne zu
weiſen, und die Zunge, welche bleyfarbig ausſieht,
heraus zu ſtrecken, den Schwanz aber zieht er ein;
lauft mit duſtern und rothtriefenden Augen ſchnell
vor ſich hin, aber nie in gerader Linie; fallt alles an,
was ihm in den Weg kommt; ſchont auch ſeinen Herrn
nicht mehr, und laßt ſich durch keine Drohung ſchrecken.

Dann iſt er ganz toll, und der Biß am gefahrlichſten.

Ver—
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Verhalten wider einen tollen Hund.
Merkt man nun an einem Hunde ein oder das

andere Merkmahl einer anwandelnden Tollheit; ſo iſt
er unverzuglich zu todten, und 2 Ellen tief unter die
Erde zu verſcharren und mit Kalk zu bedecken. Das
kann und ſoll ein jeder an ſeinen und an fremden Hun—
den thun, ohne Nachtheil ſeiner Ehre; denn wer ihm
deßhalb Vorwurfe macht, bekommt wenigſtens 14 Tage
Gefangnißſtrafe; wer aber einen ſolchen Hund todtet,
bekommt von dem Eigenthumer des Hundes, oder von
der Obrigkeit des Orts, wo er ihn todtete, 1 Thlr. zur
Belohnung. Dahingegen der Eigenthumer, der einen
ſolchen Hund herumlaufen ließ, mit einer Geldbuße
von 5 Thlr. oder mit 14tagigem Gefangniß beſtraft
wird, auch ſallen Schaden und Koſten erſetzen und
verguten muß.

Wird von einem tollen Hunde, oder von einem
andern, von einem tollen Hunde gebiſſenen und in
Wuth gebrachten Vieh ein anderes Thier gebiſſen;
ſo iſt das alſd gebiſſene Thier, bey 5 Thlr. Strafe
oder Gefangniß, ohne Anſtand zu todten, und ſehr
tief in die Erde zu verſcharren.

Wird endlich, und das iſt das großte Ungluck,
ein Menſch von einem tollen Hunde oder anderm
tollen Thier, oder von einem Hunde oder Chier,
von dem man nur beſorgt, daß es toll ſey, gebiſſen;
ſo muß man ſchleunig zu dem nachſten Arzt oder Wund
arzt ſchicken: denn da iſt kein Augenblick zu verſau—

men, wenn man das Ungluck, das im Anfang noch
abgewendet werden kann, von ſich abhalten will.

Dem Mandate ſind auch die wirkſamſten Heilmittel
beygedruckt, welche bey jedes Orts Obrigkeit einge—
ſehen werden konnen.

Alle Kleidungsſtucke, Betten, Lagerſtatte und Ge—
rathſchaften, deren ſich ein von einem wuthenden

E3 Hunde
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Hunde gebiſſener und darauf mit der Wuth befallner
Kranker wahrend ſeiner Krankheit bedient hat, deß—

gleichen diejenigen Kleidungsſtucke, die ein wuthender
Hund, indem er eine Perſon angefallen, beruhrt haben
mochte, muſſen verbrannt oder tief in die Erde ver—

ſcharrt und mit Kalk uberſchutttt werden. Dabey
nehme man ſich in Acht, daß man dieſe Kleidungsſtucke
und Gerathſchaften, ſo wie die Hunde ſelbſt nicht mit
bloßen Handen angreife; ſondern man thue es mit
Handſchuhen, Stangen oder andern Jnſtrumenten,
welche man dann zugleich mit verſcharre oder verbrenne.

ſß. 1o.
Hornviehſeuche.

Jn Anſehung der Seuche unterm Hornvieh, wodurch
manchmal eine ganze große Gegend ruinirt wird, haben
wir auch ein ausfuhrliches Mandat, dac im erſten
Kapitel vom Verhalten gegen angranzende Lande beym
Durchtreiben fremden Viehes, im zweyten von der
Vorſicht zu Abwendung der Seuche innerhalb Landes,
im dritten vom Verhalten bey ausbrechender Seuche,
und im vierten vom Verhalten nach aufgehörtem Vieh—
ſterben handelt. Wenn man alſo von einer Hornvieh—
ſeuche in einem benachbarten Lande hort, oder wenn an

einem Orte ſich eine Spur der Hornoviehſeuche außert;
ſo zeige man es gleich der Obrigkeit an, laſſe ſich auch
das Mandat geben, leſe es durch, und befolge die
geſetzlichen Vorſchriften.

S. II.

Brandverſicherung der Gebaude.

Eine vortreffliche Anſtalt iſt die Brandverſicherung.
Denn haben wir das Ungluck, daß uns unſere Gebaude
abbrennen; ſo bekommen wir unſern Verluſt ſo wieder
erſtattet, wie wir ihn ſelbſt taxirt hatten. Wenn ich

alſo
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alſo mein Wohnhaus zu 5oo Thlr. hoch angeſchlagen
habet, und es brennt mir zur Halfte ab; ſo bekomme

ich 250 Thlr. erſtattet. Freylich muß ich aber auch,
nach der Taxe, meiue halbjahrigen Beytrage bezahlen,
damit diejenigen, die in der Zeit abgebrannt waren,
aus der Kaſſe ihren Verluſt vergutet bekommen konnen.
Wie viel Menſchen haben ſchon dieſe Wohlthat ge—

noſſen, und wie viel werden es noch in der Zukunft
Gott und unſerm gutigen Churfurſten verdanken, daß
er dieſe Anſtalt zuStande brachte! Um deſto mehr ſind
wir es uns ſelbſt ſchuldig, unſere Gebaude nach dem
wahren Werth einſchreiben zu laſſen, damit wir, wenn
ſie abbrennen, ſie bald wieder aufbauen konnen, ohne
viel Geld zuzuſchießen oder gar borgen zu muſſen. Wir
muſſen aber auch gern und willig unſre Beytrage ent—

richten. Denn ſo gut als es uns dauchten wird, wenn
wir unſern Verluſt durch die Behtrage unſerer Mitbur—
ger aus der Kaſſe bekommen; eben ſo gut daucht es

unſern Mitburgern, wenn ſie abgebrannt ſind, und
durch unſre Beytrage entſchadiget werden. Alles was
ihr wollet, daß euch die Leute thun ſollen, das thut
ihr ihnen, ſagt Jeſus.

Mobiliarbrandkaſſe.
Außerdem haben wir noch eine Mobiliarbrandkaſſe,

aus der wir auch fur unſre durch Brand verlornen
Mobilien, Fruchte, Vieh, Waaren, Vorrathe, Waſche,
Kleider, Betten, Hausrath und dergleichen, einen

Erſatz bekommen. Da wird nun folgendermaßen ge—

rechnet:

So viel Groſchen ich halbjahrig in dieſe Kaſſe gebe,

auf ſo viel 100 Thlr. wird mein Mobiliarvermogen
gerechnet; und wenn ich nun davon etwas durch den

Brand einbuße, ſo bekomme ich den dritten Theil er—

ſtattet. Gebe ich alſo halbjahrig 8 Gr. (oder jahrlich

16



72 Zweyter Abſchnitt.

16 Gr.) ſo taxire ich mein Mobiliarvermogen auf
8oo Thlr. Brennt mir nun fur 400 Thlr. weg, ſo
bekomme ich 133 Thlr. 8 Gr. vergutet. Brennt mir
fur goo Thlr. weg, ſo bekomme ich 266 Thlr. 16 Gr.;
verliere ich aber durch den Brand 1ooo Thlr., ſo be
komme ich doch nur 266 Thlr. 16 Gr. wieder, weil ich
mein ganzes Mobiliarvermogen, nach dem Beytrag,
nicht hoher als 8goo Thlr. taxirt hatte, und davon nur
den dritten Theil bekommen kann. Den Bauern und
Bewohnern ſolcher Stadte, welche ſich ganz vom Feld
bau nahren, iſt es, weil ſie ihr großtes Mobiliarver—
mogen in Fruchten und Vieh haben, beſonders zu
rathen, auch in dieſe Kaſſe reichlich einzulegen. Denn
wenn ſie das Ungluck haben, bald nach der Erndte,
oder doch ehe ſie ihre Fruchte verkauft haben, durch
Brand um das Jhrige zu kommen; ſo leiden ſie im
Mobiliar einen großern Verluſt als der eigentliche Bur—
ger, der ſich vom Handwerk und Bierbrauen und klei—

nem Handel nahrt. Freylich wird mancher einwenden:
„Wenn ich nun zu Johannis, wo ich noch nichts ein
geerndtet habe, wo Scheunen und Boden leer ſind,
und das Vieh auf der Weide iſt, abbrenne!“ Aber iſt
jener Fall nicht eben ſo leicht moglich als dieſer und
entſtehen nicht die meiſten Feuersbrunſte auf dem Lande
erſt nach der Erndte, im Herbſt und Winter, wo es
uberall ſo viel brennbare Sachen giebt, wo wohl garfreylich ſollte es nicht ſeon in Stallen und auf
Boden mit Laternen gegangen wird, wo in Oefen und
auf Herden immer Feuer iſt, und wo es manche Ver—
anlaſſung zum Feuer giebt, die im Sommer nicht da
war? Darum geht meines Erachtens der Bauer am
ſicherſten, wenn er ſeinen Viehſtand, der ſich doch
immer ziemlich gleich bleibt, ganz nach ſeinem wahren
Werth anſchlagt, und die Halfte deſſen, was er in
einem Mitteljahre an Fruchten aller Art, an Stroh,

Heu
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Heu und dergleichen erbauet, nach einem Mittelpreiſe
dazu rechnet; und von dem allen zuſammen halbjahrig
1Gr. vom Hundert in die Mobiliarkaſſe entrichtet.

Dorf-Feuerordnung

Anmerkung. Fur die Dorfer haben wir auch eine
eigene Feuerordnung, die alle Jahre im Sommer vor
verſammelter Gemeinde abgeleſen wird, damit man ſich

oft daran erinnere, was unſere Obrigkeit hierunter zu
unſerm Beſten verordnet hat.

ſh. 12.
Anſtalten und Geſetze wider die Landſtreicher und Bettler,

auch zu Nerſorgung der Armen.

Wir haben noch eine andre Polizeyanſtalt, und
ein recht gutes Polizeygeſetz, das, wenn es nur uberall
recht befolgt wurde, uns ſowohl vor Spitzbuben und
KRaubern ganz ſicher ſtellen, als auch manchen Groſchen
Geld erſparen wurde, den wir jetzt ausgeben muſſen.

Das ſind unſre Anſtalten und Geſetze, das Armen- und
Bettelweſen betreffend. Durch die haufigen Landviſi—

tationen wird ſchon viel geleiſtet; denn die ordentlichen
Banden Spitzbuben wagen ſich nicht ins Land herein;
durch die angeordneten Wachen in Stadten und Dor—

fern, wenn ſie gehorig verrichtet werden, wird man—
cher Dieb und Bettler abgeſchreckt; die Straßenbereiter,

wenn ſie ihre Pflicht thun, mogen auch wohl hierin
ganz nutzlich ſeyn konnen, wenigſtens ſollen ſie es nach

der Abſicht unſers Landesvaters ſeyn: es iſt auch eine
heilſame Anſtalt, daß die Landſtreicher und Vagabonden

aentweder gar nicht aufgenommen, oder, wenn ſie zu—

mal verdachtig ſind, auf einige Zeit in die Zuchthauſer
geliefert werden. Allein wir konnten doch noch mehr
thun, wenn wir die Befehle unſerer Regierung punkt—

lich befolgten. Wenn ein jeder Ort ſeine Armen, ſo

wie
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wie es vorgeſchrieben iſt, ordentlich verſorgte, und
dazu etwas Gewiſſes in die Armenkaſſe ſeines Orts
gabe; wenn man den einheimiſchen Armen gar nichts
mehr gabe, ſondern ſie an die Armenkaſſe des Orts
hinwieſe; wenn man die fremden Bettler gar nicht ins
Land herein ließe: ſo wurden wir manchen Pfennig
und Groſchen und Thaler behalten.

Freylich aber muß vor allen Dingen jeder Ort ſeine
Armen kennen, ſie in gewiſſe Klaſſen abtheilen, und
ſie mit Brot, Holz und Arbeit, auch wo ſie krank ſind,
mit Arzney nothdurftig verſorgen. Große Oerter undStadte, wo ſolche Arme oder auch faule Mußigganger
am haufigſten angetroffen werden, muſſen Arbeitshauſer
anlegen; und wer darin nicht arbeiten will, und doch
Krafte hat, wandere ins Zuchthaus.

S. 13.
Geſindemandat.

Jn jedem Hausweſen giebt es Herrſchaften und
Dienſtboten, und auf gutem Geſinde beruht mit der
Wohlſtand des Hausvaters und der Hausmutter. Die
Landesobrigkeit kann aber freylich dabey weiter nichts
thun, als daß ſie Geſetze giebt, wie ſich Herrſchaften
und Geſinde gegen einander betragen ſollen, und daß
ſie manche außerliche Vergehungen beſtraft; das Haupt
werk kommt immer darauf an, daß wir gute Menſchen
und gute Chriſten ſind; dann werden wir auch gute
Herrſchaften und gute Dienſtboten ſeyhn. Wir haben
auch eine Geſindeordnung, welche den Unterthanen
nicht unbekannt ſeyn darf, da ſie alle Jahre in Rath
und Gemeindehauſern um Michael verleſen wird.
Darum ware es unnutz und weitlauftig/ wenn ich alle
Punkte derſelben hier vortragen wollte. Nur einige
derſelben, die am haufigſten vorkommen, will ich beruh—

ren;

2
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ren; daß, z. B. wer ein Geſinde, ohne daß es von
ſeiner letzten Dienſtherrſchaft, oder von der Obrigkeit,
wo es ſich zuletzt aufhielt, ein Atteſtat ſeines ehrlichen
Verhaltens mitbringt, miethet, in 10 Guld. Strafe
verfallt; daß aber auch diejenige Herrſchaft, die den
abgehenden Dienſtboten ein der Wahrheit gemaß aus—

zuſtellendes Zeugniß verweigert, um 20 Guld. geſtraft

wird; daß ſerner dasjenige Geſinde, das von zwey
Herrſchaften Miethgeld in Thuringen nennt man
Leihkauf genommen hat, mit g8g Tagen Gefangniß
beſtraft wird, und bey derjenigen Herrſchaft, von der
es zuerſt Miethgeld angenommen hatte, anziehn, der
andern Herrſchaft aber einen andern Dienſtboten ſtellen,
oder den Schaden erſetzen muß; und daß die Herr—

ſchaft, die ein Geſfinde miethet, von dem ſie weiß,
daß es ſich ſchon bey einer andern Herrſchaft ver—

miethet hat, um 20 Mgould. beſtraft wird; daß man
entlaufenes Geſinde bey 20 Thlr. Strafe nicht annehmen
darf; daß es zwar der Herrſchaft erlaubt iſt, das Ge—

ſindezurOrdnung, Fleiß und Treue ernſtlich anzuhal—

ten; auch, doch nur maßig zu zuchtigen; daß aber alle
ſolche Zuchtigung hart verboten iſt, wodurch ich mei—

nen Dienſtboten an Leib und Leben, Geſundheit und
zeitlichem Fortkommen, Schaden zufuge. Denn ſie

ſind ſo gut Menſchen und Chriſten als ihre Herr—
ſchaften. Und wenn wir keine Dienſtboten hatten,

J

ſo mußten wir ſelbſt alles das thun, was ſie verrichten.
Sie erweiſen uns alſo eben ſo gut Wohlthaten, wenn
ſie uns treu und redlich, fleißig und gehorſam dienen,
als wir ihnen Wohlthat erzeigen, wenn wir ihnen Lohn
und Koſt geben, und ſie zur Treue, Arbeitſamkeit und
Redlichkeit anhalten.

Bau
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Bauersſohne ſollen 4Jahr bey der Landwirthſchaft dienen.

Eine gute Landespolizey ſieht darauf, daß die Land
wirthſchaft und das ſtadtiſche Gewerbe in Flor und
Umtrieb erhalten werde, und daß keines dem andern
Eintrag thue. So iſt bey uns zum Beſten der Wirth—
ſchaft verordnet, daß die Bauersſohne, wenn ſie ja
Handwerke lernen wollen, erſt vom 1aten Jahre an
(denn ſo lange ſollen ſie in die Schule gehen) 4 Jahre
bey der Landwirthſchaft, und darunter 2 Jahre bey

der Gerichtsherrſchaft gedienet haben muſſen; denn
ſonſt konnten viel Hande dem Feldbau, worauf doch

der Wohlſtand des ganzen Landes hauptſachlich beruht,
entzogen werden.

Wucherlicher Vor- und Aufkauf des Getreides iſt verboten.

Es wurde den Bauer ſehr drucken, wenn ein
wucherlicher Vor- und Aufkauf des Getreides erlaubt
ware. Denn da mußte der arme Landmann ſein Korn
um jeden Preis hingeben, den ihm der Wucherer ſetzte.

Darum ſoll ein ſolcher Aufkaufer mit 20 Guld. und
mit Konfiskation deſſen, was er wucherlich aufgekauft
hat, beſtraft werden.

Vom Fruchtvoerkauf.

Der Regel nach darf der Bauer ſeine Fruchte ver—
kaufen wohin er will; weil wir, in den mehreſten Pro—
vinzen unſers Vaterlandes genug Getreide bauen, und
diejenigen, wo nicht genug Fruchte erzeuget werden,
von dem angranzenden fruchtbaren Auslande hinreichend
verſorgt werden. Tritt aber Theurung und Hungers—
noth ein; ſo wird, damit diejenigen Gegenden, wo es

an Getreide mangelt, nicht verhungern, und damit
auch die armen Leute in den fruchtbaren Gegenden nicht
Noth leiden mogen, manchmal die Fruchtausfuhre ge—

ſperrt; ſie wird aber auch bald wieder frey gegeben,

wenn
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wenn eine gute Erndte wieder eintritt. Es iſt auch
die Landesvaterliche Abſicht unſers Churfurſten bey An—
legung der Magazine, und bey Schiffbarmachung der
Unſtruth, daß er aus dem fruchtreichen Thuringen ſeine
zuweilen Mangel leidenden Unterthanen im Gebirge
verſorgen will.
Ausfuhre der Wolle, des wollenen und leinenen Garns außer—

halb Landes iſt verboten.

Wolle, wollene und leinene Garne brauchen die
Zeug- und Leineweber, Tuch- und Raſchmacher hochſt
nothig. Wenn man daher die Ausfuhre uneingeſchrankt
erlauben wollte; ſo wurden dieſe Handwerker darunter
leiden. Wollte man aber den Handwerkern oder ge—
wiſſen Jufkaufern den Alleinhandel in die Hande geben;
ſo wurde der. Bauer und derGarnſpinner in Stadten
gedruckt. Darum iſt auch bey uns nur die Ausfuhre
der Wolle, des wollenen und leinenen Garns, außer—

halb Landes, bey Strafe verboten. Doch durfen die
Ritterguterihre ſelbſt erzeugte Wolle auswarts ver

vae

kaufen.
ttrrteifeln— Sñ. 15.

 Zu den ſtadtiſchen Gewerben gehoren vorzuglich
Hündwerke, Handlung Braunahrung. Wollte man
dieſes alles auf den Dorfern ohne Einſchrankung erlau
ben; ſo wurdr nücht nur die ſtadtiſche Nahrung ganz
ſinken, ſondern auch der Feldbau wurde darunter lei—

den. Das iſt der Grund von nachſtehendem Geſetze.

Handwerker, welche auf Dorfern erlaubt, und welche

verdboten ſind.

Schubflicker, als die in kein Handwerk gehoren,
weil ſie keine neue Schuhe machen, ſind auf dem Lande
ohne Einſchrankung erlaubt; und in Anſehung der
Leinweber, Becker und Fleiſcher, ſoll es bey jedes Orts

Ge—
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Gewohnheit bleiben. Allein im ubrigen ſoll nur rZim—

mermann, 1 Maurer, 1 Grob- und Hufſchmidt,
1 Schneider und 1 Wagner in jedem Dorfe geduldet

werden, welche es mit einer ſtäadtiſchen Jnnung halten
muſſen, und weder Lehrjungen noch Geſellen. halten,
noch auch in die Stadte arbeiten durfen. Will ſich

nun ein zweyter Meiſter von ſolchen Handwerken, oder
ein anderer Profeſſioniſt auf einem Dorfe ſetzen; ſo

muß er dazu erſt Landesherrliche Konceſſion ausbrin—
gen; und dieſe wird nur dann, wenn beſondere Um—

ſtande vorwalten, ertheilt, z. B. wenn das Dorf ſchr
groß, oder von den Stadten zu weit entlegen iſt.

Damit auch uber dieſe Verorduung deſto ſtrenger

gehalten werde, ſo iſt neuerlich allen Jnnungen die
Ertheilung des Meiſterrechtsan andere, als in Stad—

ten wohnende, oder ſich daſelbſt noch vor deim Einpfang
des Meiſterrechts niederläſſende profeſſioniſten, ohnie

Landesfurſtliche Konceſſion beh 26 Thlr. Strafe ver
boten; Jnvaliden, Stchulnreiſter, Kalecheten, durfen

doch nur fur ihre Perſoinrdas Handwert
treiben. J

l

Erlaubter und verbotener Dorfhandel.

Auf jedem Dorfe darf auch nur ein Dorfkramerſeyn,
und der darf weder Diener noch kehrburſche hal

ten; darf auch mit nichts anderm handeln. als mit Oehl,

unſchlitt, Talglichten, Schwefel, Feuerſchwämm, ſchlech
tem Rauchtabak, kurzen Tabakspfeifen, inlandiſcher

Seife, Pfeffer, Jngwer, Zwirn, Neh-Strick Genk
und Stecknadeln, Stricken, Strangen, Nageln,
Zwecken, Ther, Wagenſchmiere, Bandern. und Schnu—

ren, die Elle nicht uber 3 Pf., inlandiſchem Zugemuſe

und Viktualien, Syrup, Eſſig, Heringen, Kummel,
Wacholderbeeren, und. andern zur Wirthſchaft nothi
gen getrockneten Krautern.

Vom
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Vom Bierhbrauen auf Dorfern.

Auf den Dorfern darf eigentlich kein Bier ge—

brauet und verkauft werden, wenn ſie nicht dazu
beſonders berechtigt ſind. Alle Dorfer, die inner—

halb der Meile einer inlandiſchen Stadt liegen, muf—

ſen ihr Bier aus derſelben Stadt holen; in die
Stadt aber darf kein fremdes Bier herein gebracht
werden.

S. 16.
Faſt jedes Gewerbe hat ſeine beſondern Polizey—

geſetze. So haben wir beſondere Berg- Hammer—
Epitzenordnungen; fur die Bergleute, Hammerwerke
und Spitzenarbeiter. So hat faſt jede Stadt eine
eigne Brauordnung; jedes Handwerk, jede zunftige
Profeſſion und Kunſt hat beſondere Jnnungsartikel;
in manchen Stadten haben auch die Kaufleute ihre
beſondern Gilden; viel Stadte haben ihre eignen
Statuten, und auf dem Lande giebt es viel Kom—

munen, die ihre eignen Dorfordnungen haben. Wer
nun an einem Orte ſeine Wohnung aufſchlagt, oder
ein gewiſſes Gewerbe zu treiben anfangt, der muß
ſich mit den beſondern Verordnungen, Artikeln,
Statuten und dergleichen, die den Ort und das Ge—
werbe beſonders angehen, bekannt machen.

General-Jnnungsartitkel.

Fur die Handwerker und Profeſſioniſten haben
wir ein eignes Landesgeſetz, das die General-Jnnungs—
artikel enthalt, die jede Zunft zu beobachten hat;
wie denn auch durch unterſchiedene Geſetze mehrere
bey den Handwerkern eingeſchlichene Mißbrauche ab—

geſchafft ſind. Ein Vorurtheil, daß man uneheliche
Kinder nicht in die Handwerksinnungen aufnehmen
will, hat ſich doch nicht ganz ausrotten laſſen. Jndeß

iſt
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iſt bey 30 Thlr. Strafe verordnet, daß diejenigen
unehelich gebornen Kinder, welche durch Landesherr
lichen Befehl, oder durch die nachgehends erfolgte

Trauung der Aeltern, legitimirt worden ſind, unwei—

gerlich aufgedungen werden ſollen. Mit der Zeit
laßt es ſich hoffen, daß alle außer der Ehe erzeugte

Kinder in die Handwerke werden aufgenommen wer—

den. Denn was haben ſie deun verſchuldet, daß

ſie auf dieſe Art ihr Brot nicht verdienen ſollen?
Und wie kann es einer Jnnung zum Vorwurf ge—

reichen, wenn ſie unehelich geborne Meiſter unter ſich

hat, da es den Stand der Gelehrten, der Soldaten,
ja der Staatsmanner ſelbſt nicht ſchandet, wenn ein
Geiſtlicher, ein Beamter, ein General, ein Miniſter
außer der Ehe erzeugt war?

Drit—
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Ehegeſetze.

S. I.

Einleitung.
Wenn eine Mannsperſon und eine Frauensperſon mit
einander in genauere Verbindung treten, um auf Lebens
zeit bey einander zu wohnen, um Kinder mit ein—

ander zu zeugen, ſie zu ernahren und zu erziehen,

um Freude und Leid mit einander zu theilen, um
eines dem andern wechſelſeitige Hulfe und Beyſtand
zu leiſten, und ſich dadurch das Leben froh und
angenehm zu machen: ſo heißt das, ſie heirathen ſich,

und dieſer Stand heißt der Eheſtand. Dieſer iſt
von Gott ſelbſt verordnet, denn er beruht auf der
Einrichtung der menſchlichen Natur. Alle andere
lebende Geſchopfe konnen, bald nach ihrer Geburt,
ſich ſelbſt forthelken. Nur der Menſch kommt hulf—

los auf die Welt, und es dauert viele Jahre ehe

er ſich ſelbſt helken kann. Noch langer wahret es,
ehe er ſich ſeinen Unterhalt ſelbſt ſuchen und erwer
ben kann; noch langer ehe ſein Verſtand entwickelt
und ſein Herz gebildet wird. Aus dieſer Einrichtung
der Natur folgt die Verbindlichkeit der Aeltern ihre
Kinder zu ernahren und zu erziehn, und auf dieſer
beruht hinwiederum, andere! Grunde zu geſchweigen,

der Eheſtand.

Da
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Damit aber auch hier alles ehrlich und ordent—
lich zugehe, ſo haben wir gute Geſetze, welche naher
beſtimmen, wie es damit in unſerm Vaterlande gehal—

ten werden ſoll.

h. 2.

Vom Edegelobniß.

Vor der wirklichen Vollziehung der Ehe geht das
Ehegelobniß voraus. Zu einem gultigen Ehegelobniß
wird einmal die Einwilligung des Brautigams und der

Braut, zweytens ihrer beiderſeitigen leiblichen Aeltern,
und wenn dieſe bereits verſtorben, ihrer Großaltern
Konſens erfordert. Ein Ehegelobniß, wo die Einwil—
ligung der Aeltern, oder nach der Aeltern Tode, der
Großaltern mangelt, iſt ungultig. Finden ſolche Ver
lobte Gelegenheit, die Ehe wider den Willen ihrer
Aeltern (oder Großaltern) zu vollziehen,oder ſich fleiſch
lich mit einander zu vermiſchen, ſo werden ſie mit Ge
fangniß und andern Strafen belegt; es ſollen auch
dergleichen Eheleute in hieſigen Landen nicht geduldet

werden; ja es ſind ſogar die Aeltern, (oder Großaltern)
welche aus gegrundeten Urſachen ihre Einwilligung ver—

weigern, ſie ganz oder zum Theil zu enterben berech—

tigt. Wenn hingegen Aeltern (oder Großaltern) aus
Eigenſinn, mithin ohne gegrundete. Urſache ihre Ein—
willigung verſagen; ſo iſt die Sache an das Konſiſto—
rium zu bringen, welches ſodann nach Befinden den
alterlichen (oder großalterlichen) Konſens ſupplirt, d. h.
an der Aeltern (oder Großaltern) Statt die Einwilli—

gung zur Ehe ertheilt.
Wenn auf Seiten beider Verlobten, oder wenig

ſtens eines Theils, keine Aeltern oder Großaltern
mehr am Leben ſind; da muß das Ehegelobniß in
Beyſeyn einiger unbeſcholtenen Zeugen vollzogen wer—

den,
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den, weun es fur ein offentliches und gultiges Ehe—
verſprechen gehalten werden ſoll.

Von einem mit Konſens der Aeltern oder Groß—
altern, oder in deren Ermangelung, in Beyſeyn etli
cher Zeugen geſchehenen Eheverſprechen darf man ohne
Vorwiſſen und Beicheid des Konſiſtoriums nicht wieder
zurucktreten. Wenn auch das Konſiſtorium ein ſolches
Ehegelobniß wieder aufhebt, ſo muſſen doch beide
Theile den Mahlſchatz zum Konſiſtorium ausliefern.

Wer ſich mit zwey Perſonen auf eine ſonſt gultige
Weiſe verlobt, muß diejenige Perſon ehelichen, mit
der das erſte offentliche Ehegelobniß eingegangen wor—
den war; wird aber des hierbey begangenen Leichtſinns
halber, mit Gefangniß, auch nach Befiuden noch har—

ter beſtraft. Dieſe Strafe wird erhoht, wenn er mit
der zweyten Verlobten ſich fleiſchlich vermiſchte; dem—

ungeachtet muß das erſte offentliche Ehegelobniß voll—

zogen werden.

ſ. J.

Vom Aufgebot und Trauung.
Dreymaliges Aufgebot, und Trauung in der Kirche

von dem Pfarrer, wo die Braut hingehort, wird bey
uns zu einer gultigen Ehe erfordert. Diſpenſation
von dem Aufgebot, und Erlaubniß, von einem andern
inlandiſchen Pfarrer in oder außer der Kirche getraut
zu werden, ſteht allein dem geiſtlichen Gerichte zu.
Wer alſo, ohne dieſe Erlaubniß erlangt zu haben,
dergleichen unternimmt, oder ſich gar außer Landes
trauen laßt, wird willuhrlich beſtraft.

Jn der Advent- und Faſtenzeit ſind keine Hoch—
zeiten erlaubt.

Von der Trauerzeit der Wittwer und Wiltwen.
Ein. Wittwermuß ein halbes Jahr, eine Wittwe

aber ein ganzes Jahr warten, ehe zur andern Ehe
J

2 ge
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geſchritten werden darf. Sind Kinder aus der erſten

Ehe vorhanden; ſo muß man ſich erſt mit dieſen ge—

richtlich auseinander geſetzt haben, ehe man ſich zum
zweytenmal verheirathen darf.

Von den Soldatenehen.

Kein Soldat darf, ohune Konſens ſeines Vorge—
ſetzten, ſich in ein Ehegelobniß einlaſſen; ſondern der
Officier muß dazu erſt vom kommandirenden General
den Licenzſchein, der Unterofficier und Gemeine aber

vom Obriſten oder Regimentskommandanten den Trau—
ſchein erlangt haben. Denn ein Chegelobniß, ja ſelbſt
die Trauung, wenn ſie ohne ſolche Erlaubniß geſchieht,

wird fur unguitig und unkraftig geachtet, und wie—

derum getrennt. Um ſo mehr haben ſich Frauens—
perſonen zu huten, daß ſie ſich nicht von Soldaten
unter Verſprechung der Ehe zum Behyſchlaf bereden

laſſen; weil ein ſolches Eheverſprechen ohne Einwil—

lisung des Regiinentskommandanten ungultig und
nichtig iſt.

ſ. 4.
Verbotene Ehe zwiſchen nahen Anverwandten.

Zwiſchen Aeltern und Kindern, Stiefaltern und
Stiefkindern, Schwiegeraltern und Schwiegerkiudern,
Großaltern und Enkeln, ingleichen zwiſchen leiblichen,

voll- und halbburtigen Brudern und Schweſtern, fer—

ner mit der Aeltern oder Großaltern Geſchwiſtern findet
keine gultige Ehe Statt. Wer dawider handelt, der
hat ſich harter Zuchthaus- und anderer Strafen zu
verſehen. Es werden auch ſolche Ehen als ungultig
behandelt, und dergleichen Perſonen durch die welt—

liche Obrigkeit aus einander getrieben.

Jn unſerm Vaterlande iſt es auch nicht erlaubt,
des verſtorbenen Bruders Frau, oder der verſtorbe

nen Frau Schweſter zur Ehe zu nehmen.

Auch
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Auch Heirathen zwiſchen leiblichen Geſchwiſterkin—
dern, oder zwiſchen Geſchwiſterkindern im zweyten Grad
ungleicher Linie ſind ohne Landesherrliche Diſpenſation
nicht erlaubt. So ſollen ſich auch diejenigen nicht
heirathen, welche in gleichem Grade durch Schwager—

ſchaft mit einander verwandt ſind. Alſo, gleichwie
ich'z. B. meines Bruders Tochter nicht heirathen darf;
ſo darf ich auch meines Bruders Sohnes Frau nicht
heirathen.

Ueberhaupt aber ſollen diejenigen, die mit einan—

der ein Ehegelobniß ſtiften wollen, wenn ſie mit ein—

ander verwandt oder verſchwagert ſind, ſich erſt, und
vor dem Eheverſprechen, vom Pfarrer ihres Orts be—

lehren laſſen, ob es nach unſern Geſetzen erlaubt fey,
daß ſie ſich heirathen durfen oder nicht?

F. 5.
Von der Eheſcheidung.

Aus dem, was wir oben von der Beſchaffenheit
des Eheſtandes geſagt haben, folgt von ſelbſt, daß die
Eher eine unzertrennliche Verbindung iſt, die ſo lange
dauert, als beide Gatten leben. Alte Privatſeparation,
da ſich ein Ehegatte von dem andern trennt, iſt nicht
erlaubt; und kommt es vor die Obrigkeit, ſo wird der
Theil, der ſich eigenmachtig getrennt hatte, gerichtlich
angehalten, ſich wiederum zu ſeinem Eheaatten zu hals
ten. Jn manchen, doch ſeltnen Fallen wird zuweilen
eine Ehe vom Konſiſtorium getrennt; und das geſchicht
gemeiniglich wegen Ehebruchs oder voslicher Verlaſſung.

Wegen Ehebruchs.

Beym Ehebruch iſt zu bemerken, daß
1. wenn beide Ehegatten die Ehe gebrochen haben,

keine Eheſcheidung Statt findet; daß
F 3 2.
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2. wenn der unſchuldige Gatte dem ſchuldigen Gat—

ten die begangene eheliche Untreue erlaßt, oder ihm
nachher, nachdem er den Ehebruch wußte, wieder
ehelich beywohnt, auf Eheſcheidung nicht geklagt wer—
den kann.

3. Daß, wenn die Ehe, um Chebruchs willen ge—

trennt wird, der unſchuldige Theil wieder heirathen
darf, der ſchuldige nicht.

4. Daß, ehe das Konſiſtorium auf die Eheſchei—
dungsklage wegen Ehebruchs etwas verfugen kann, erſt
von der weltlichen Obrigkeit die Unterſuchung des be
gangenen Ehebrucht beendigt ſeyn muß.

Wegen böslicher Verlaſſung.

Wenn ein Gatte von dem andern boslicher Weiſe
verlaſſen wird, ſo muß gemeiniglich der verlaßne Theil
ſich erſt bemuhen, den Aufenthalt des davon gegange—

nen Theils ausfindig zu machen; und wenn er nichts
erfahren kann, im Konſiſtorium ſchworen, daß er ſich

alle Muhe gegeben, aber nichts ausgekundſchaftet.habe.
Dann wirdderentwichene Theil zu verſchiedenenmalen

offentlich vorgeladen, und wenner nicht erſcheint, ſo
wird die Ehe getrennt, und dem unſchuldigen Theil
die zweyte Ehe geſtattet.

Wenn endlich hin und wieder noch andre Urſachen,
ſolche namlich, wodurch die oben angegebene Abſicht
der Ehe ganzlich vernichtet wird, eintreten, aus denen
die Eheleute ganz und auf immer, oder auf einige Zeit
von Tiſch und Bette geſchieden werden; ſo hangt doch
dieſes lediglich von dem Konſiſtorium ab, bey dem die
Klage angebracht werden muß, und ohne deſſen Ver—

ordnung keine eigenmachtige Trennung geſchehen darf.

Vier—
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Vierter Abſchnitt.
Erbfolgegeſetze.

I.

Einleitung.
Wenn wir keine Geſetze daruber hatten, wer die Ver—

laſſenſchaft der Verſtorbenen bekommen, und wie es
damit gehalten werden ſoll; ſo wurden bey jedem

Todesfall, wo nur irgend etwas zu erben ware, Streit
und Proceß, Zank und Schlagerey entſtehen. Dafur
aber iſt in unſerm. Vaterlande geſorgt, ſo daß zwar
noch hin und wieder Erbſchaftsproceſſe gefuhrt werden,
dieſe aber nicht daher ruhren, daß wir keine beſtimmten
Geſetze hatten, ſondern entweder daher, weil es mit—

unter ganz ſonderbare Falle giebt, worauf ſich kein
Geſetz recht anpaſſen laßt, oder daher, weil man nicht
rinig iſt, wie das Geſetz auf den vorliegenden Fall
angewendet werden ſoll; oder daher, weil Richter und
Advokaten die Ungelehrten ubel berathen; oder end
lich daher, weil dieſe ſeibſt proceßſuchtig ſind, und
dem Nachſten das Seine nicht gonnen.

Hier iſt der Ort nicht, alle Erbfolgegeſetze nam—

haft zu machen. Jch will alſo nur das Hauptwerk
beruhren, was am meiſten vorkommt, und zu wiſſen
am nothigſten iſt.

ſ. 2.
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J. 2.

Man kann auf dreyerley Art eine Erbſchaft erlan
gen; durch einen Vertrag, durch einen letzten Willen,
oder als nachſter Anverwandter durch das Geſetz.

ſß. J.

Erbfolgeverträge.

Erbfolgevertrage kommen in unſerm Stande, d. h.
unter Burgern und-Bauern, nicht haufig vor. Manch—
mal werden bey Heirathen noch vor der Hochzeit ge—

wiſſe Heirathsvertrage (Ehepacta) errichtet, worin
zugleich uber die kunftige Erbfolge diſponirt wird.
Hier muß man in Obacht nehmen:

a. daß beide Theile mit Einwilligung ihrer Aeltern,
beſonders der Vater, die Frauensperſon auch mit. Eiu
willigung ihres Curatoris, und wenn ſie unmundig
iſt  ihres Vormundes, einen ſolchen Ehe- und Erb—
folgevertrag ſchließen;

b. daß man auf die Kinder,welche aus dieſer
Ehe etwa herkommen konnten, und auf die Aeltern,
wenn ſie bey dem Tode des einen oder andern Theils
noch am Leben ſeyn ſollten, mit Ruckſicht nehme,
und ihnen dasjenige ausſetze, was die Geſetze ver:—

ordnen;
c. daß man, wenn ein ſolcher. Vertrag als unwi

derruflich gelten ſoll, ſich ſo ausdrucke,daß es nicht
wie ein letzter Wille, ſondern wie ein Vertrag aus—
ſieht, und daß man, wenn man ſich aller Diſpoſi—
tion uber ſein Vermogen auch unter den Lebenden
begeben will, dieſer Diſpoſition ausdrucklich entſage;

d. daß ein ſolcher Vertrag, wenn er gultig ſeyn
ſoll, in Anſehung der Grundſtucke vor dem ordent—
lichen Richter, unter dem die Grundſtucke liegen,
konfirmirt und in das Konſensbuch eingetragen;in

An—
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Anſehung der außenſtehenden Schulden aber den Schuld—
nern gerichtlich bekannt gemacht werden muß, und daß
man uberhaupt am ſficherſten geht, wenn man einen
jeden Erbfolgevertrag den Gerichten ubergiebt und zu
den Akten nehmen laßt.

g. 4.
Vom Auszug oder Altvoaterrecht.

 DJn unſerm Lande kommen, beſonders unter dende—

Bauern, mitunter auch unter. den Burgern, Auszuge
und Uebergaben vor, (in einigen Gegenden nennt man
es das, Altvaterrecht) da der alte Vater, auch wohl
die alteMutter, reinem oder mehrern Kindern das
ganze Vermogen noth bey dem Leben zum Eigenthum,
zur Verwaltung und Benutzung ubergiebt, oder unter
ſte vertheilt, zund ſich nur Wartung und Pflege, Woh—
nuirng und Heitzung, Koſt und Kleidung, oder ſtatt
deſſen ein beſtimmtes Geldquantum, oder ein nam?
haftes an Fruchten, Gemuſe, Fleiſch u. ſ. w. aus—
zieht und vorbehalt.

Dergleichen Kontrakte, ſo gewohnlich ſie auch ſind,
konnen doch nicht einpfohlen oder angerathen werden.
Denn da der Eigennutz gemeiniglich die herrſchende Lei—

denſchaft der Mrnuſchen iſt; ſo geſchieht es gar oft, daß
eben aus dieſem Auszuge Streit und Zank entſteht, daß

die Kinder und Schwiegerkinder die alten Aeltern nicht
recht warten und pflegen, ihnen das Berſprochene nicht

leiſten und geben, ſie wohl gar ubel behandeln, oder
ihnen doch wenigſtens nur mit Verdruß und arger—

lichen Reden das Jhrige geben, und es ihnen fuhlbar
machen, daß die Aeltern ihnen zu lange leben; daher
ſagt ſchon ein altes deutſches wahres Sprichwort:
Man ſolle ſich nicht eher ausziehen, als wenn man
zu Bette geht, d. h. man ſolle ſein Vermogen nicht
eher von ſich geben, als bis man ſtirbt.

Will
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Will man aber ja, im Vertrauen auf die gute
Geſinnung ſeiner Kinder, und weil man die Wirth—
ſchaft fortzuſetzen nicht mehr vermag, ſondern ſich

zur Ruhe ſetzen will, einen ſolchen Vertrag machen;
ſo laſſe man ihn gerichtlich beſtäatigen, denn dadurch
erlangt der Auszug ein Vorzugsrecht, das auf den
Grundſtucken, gleich den Steuern haftet. Dann be—

dinge man ſich aber auch aus, daß wenn das Kind
oder die Kinder den verſprochenen Auszug nicht erful—

len, wenn ſie den Vater oder die Mutter nicht gehö—

rig warten und pflegen, oder: ſie ſonſt ubel behandeln,
der ganze Vertrag wieder aufgehoben, und der Vater
oder die Mutter das Eigenthum fammt der freyen Ver—

waltung und Benutzung der Grundſtucke wieder bekom—

men ſoll. Denn dadurch werden die Kinder, wenn
ſie es auch nicht aus gutem: Witten thun, doch durch
ihren Eigennutz ſelbſt. angehalten, das zu erfullen/
was ſie verſprochen. haben..  en  tte9n

l

E

J 5.4
J

Von, tſtainenten J

Jch habe oben geſagt, daß wir auch durch Teſta—

mente, letzten Willen, Erbſchaften bekommen? Und
dieſe kommen ·gar haufig vor. Datkann ich nun
entweder ſelbſt einen Aufſatz machen,voder meinen
letzten Willen mundlich angeben; und nbeides kann
ich vor einem Notarius.und qſſieben Zeugen, auch bloß

vor ſieben tuchtigen Zeugen thun, die ich darum
erſuche, oder vor irgend einem dazu erbetenen Ge—

richte. Amſicherſten!. macht man es  vor Gerichtez
entweder, daß man  den Aktuar mit. dem Richter und
einem Schoppen, oder den Aktuar mit zwey Schoppen
zu ſich erſuchen laßt, oder daß man ſelbſt ins Gericht
geht, da es denn genug iſt, wenn nur der Richter

und
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und Aktuar da ſind, und den letzten Willen auf—

nehmen.

Bey jedem Teſtament iſt aber nothig
a. daß derjenige, der eines macht, noch bey geſun

dem Verſtande iſt, und vernehmlich reden kann;
denn ſonſt weiß man ja nicht, ob das auch
wirklich ſein letzter Wille ſey;

b. daß der noch lebende Ehegatte, ferner die ehe—

lichen Kinder, die man hat oder noch bekommen

kann, und wo keine Kinder da ſind, die etwa
noch lebenden Aeltern nicht ubergangen, und an
dem nicht verkurzt werden, was ihnen den Rech
ten nach gehort;

c. daß jiemand ordentlich zum Erben eingeſetzt

werde; J

d. daß man
uberhaupt ſich ſo deutlich ausdrucke,

daß jedermann leicht verſtehen kann, was der
Teſtirer dem oder jenem ausgeſetzt hat, und

wie er es mit ſeinem ganzen Vermogen gehal—

ten wiſſen will.
Bey einem ſchriftlichen Teſtamente thut man ambeſten, wenn man es auf allen Seiten und zum

J

Schluß mit den Worten: „Dieſes iſt mein letzter u
Wille,““ und mit Beyfugung ſeines vollen Vor- und
Zunamens unterſchreibt, auch ſein Siegel vordruckt.

Die Zeugen unterſchreiben ſich mit den Worten:
„Als erbetener Teſtamentszeuge,““ und beſiegeln auch

das Jnſtrument.

Verordnung der Aeltern unter ihren Kindern.

Anmerkung. Wenn Aeltern eine Verordnung J

Diſpoſition unter ihren Kindern machen, und nach

ihrem Tode, dem einen mehr, dem andern weniger,
dem einen das, dem andern jenes zutheilen wollen;
ſo bedarf es keines formlichen Teſtaments, ſondern es

iſt J
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iſt genug, wenn der Vater oder die Mutter einen
bloßen Aufſatz macht, oder machen laßt, und mit bey—

geſetztem Dato unterſchreibt, und daruber ſeinen Wil—
len deutlich ausdruckt; ja es iſt auch ſchon hinreichend,
wenn der Vater oder die Mutter vor zwey Zeugen
mundlich verordnen, was jedes ſeiner Kinder nach

ſeinem Tode haben ſoll..Freylich darf aber darin kei—

nem Kinde der Pflichttheil geſchmalert ſeyn; es darf
auch eino ſolche Diſpoſition weiter nichts enthalten,
als wasb die Kinder betrifft.

ſ. 6.

Das was man Kindern, Aeltern, Ehegatten durch
Vertrage und Teſtamente nicht entziehen darf, und
woruber man uberhaupt nicht diſponiren kann, iſt

folgendes:
yſflichttheil der Kinder.

a. Kinder, wenn deren vier oder weniger ſind,
muſſen zuſammen den dritten Theil, wenn ihrer funf
oder mehr ſind, zuſammen die Halfte des Verindgens
vom Vater oder Mutfer bekommen: das heißt der
Pflichttheil der Kinder.

Pflichttheil der Aeltern::;  2

b. Den Aeltern kann, jedoch nur auf den Fall,
wenn keine Kindet oder Enkel da ſind, der dritte Theil
aus ihres verſtorbenen Sohnes oder Tochter Nachlaß
nicht entzogen werden: das heißt der Pflichttheil der

Aeltern.

Das Mobiliarvermogen gehort dem Ehemann.
c. Der Ehemann erbt das ganze Mobiliarvermogen

ſeiner Frau, nur mit Ausſchuß der Gerade wo ſit
ublich iſt; ſo daß die Kinder oder andere unnachſte Ver—

wandte der Frau nichts als die Grundſtucke bekommen.

Ma—



Erbfolgegeſetze.
93

Machen aber die Grundſtucke nicht ſo viel aus, als der
Pflichttheil betragt, oder ſind gar keine Grundſtucke

da; ſo muß doch der Mann den Kindern, oder wenn
keine Kinder und Enkel da ſind, den Aeltern ſeiner
Frau aus deren Mobiliarnachlaſſe ſo viel geben, daß
dieſe, Kinder oder Aeltern, den Pfiichttheil unverkurzt
behalten.

Was der Ehefrau zukommt.

d. Die Ehefrau hat die Wahl, ob ſie ihr Einge—
brachtes nebſt der Gerade, wo ſie ublich iſt, aus ihres
verſtorbenen Mannes Vermuogen zuruck fordern will,
auf welchen Fall ſie nichts vom Manne erbt; oder ob
ſie ihr Eingebrachtes mit der Gerade einwerfen will;
dann bekommt ſie, wenn Kinder da ſind, den vierten
Theil, wenn keine Kinder da ſind, den dritten Theil,
aus des Mannes Nachlaß; das heißt die ſtatutariſche
Portion.

Gerade.

e. Die Gerade, wo ſie hergebracht iſt, erbt bloß
auf weibliche Verwandte fort; alſo zuerſt quf die
Tochter und Tochtertochter; (ſind unter den Sohnen
auch im Amt ſtehende Geiſtliche, ſo erben dieſe, gleich
den Tochtern, die mutterliche Gerade,) dann auf die

Nutter, dann auf die Großmutter mutterlicher Seite,
dann auf die leiblichen Schweſtern, und mit ihnen zu—

gleich auf die Halbſchweſtern mutterlicher Seite; und
ſo weiter auf die nachſten weiblichen Verwandten der
Verſtorbenen. Will aber eine Weibsperſon zum Vor—

theil ihres Mannes, oder ſonſt einer andern Perſon,
die nicht ihre Geradeerbin ware, uber ihre Gerade
diſponiren; ſo kann ſie es nicht durch einen letzten

Willen, wohl aber durch eine Schenkung oder durch
einen Geradekauf thun.

Gera—
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Geradekauf.

Der Geradekauf iſt am gewohnlichſten und ſicher—

ſten, und kann entweder vor einem Notar mit zwey
Zeugen, oder vor irgend einem Gerichte vollzogen wer—

den. Das Weſentlichſte, was dazu gehort, beſteht

darin:
1. daß die Weibsperſon einen gerichtlich beſtatigten

Kurator, und wenn ſie noch unmundig iſt, ihren Vor—
mund dabey mit haben muß;

2. daß beide Theile einen ordentlichen Kauf dar—

uber mundlich oder ſchriftlich abſchließen;
Z. daß die Verkauferin dem Abkaufer, zum Zeichen

der wirklichen Uebergabe, die Schluſſel zu den Kiſten
und Kaſten, wo ſie ihre Geradeſtucke hat, ubergiebt;
und

4. daß der Kaufer das Kaufgeld, welches aber nur
in Einem oder einigen Thalern beſtehen kann, bezahlt.

Zur Vorſicht muß man zweyerley in Beobachtung
nehmen:

Eins, daß man wohl thut, wenn ſich die Verkau—
ferin den Nießbrauch ihrer Gerade auf Lebenszeit aus:
drucklich vorbehalt, da ſie denn von dem Kaufer, zum
Zeichen des zugeſtandenen Nießbrauchs, die Schluſſel
zuruck bekommt.

Das zweyte, daß die Verkauferin ebenfalls wohl
thut, wenn ſie ſich auf den Fall, daß der Abkäufer vor
ihr ſterben ſollte, den Ruckfall der Gerade an ſie aus—

bedingt. Denn ſonſt konnen z. B. nach des Mannes
Tode ſeine nachſten Verwandten kommen, und der Frau
auch ihre eignen Geradeſtucke nehmen.

Jn manchen Orten, beſonders in vielen Thurin—
giſchen Stadten und Dorfern giebt es keine Gerade;
folglich fallt da auch alles weg, was ich hier davon
geſagt habe.

Was
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Was zur Gerade gehort.

Wo aber die Gerade ublich und Rechtens iſt, da
wird doch bald mehr, bald weniger dazu gerechnet.

Jm Allgemeinen gehort dazu:
Alle Anziehwaſche, Kleidungsſtucke, Schmuck und
Putz einer Weibsperſon; alle Betten, Bett- und
Tiſchwaſche, ſo die Frau in ihrem Beſitz und
Beſchluß hat; alle Kiſten und Kaſten, Kommo
den, Schranke, worin dergleichen Geradeſtucke
liegen, welche die Frau in ihrem Beſchluß hat.

Anmerkung. Wenn eine Frau ſtirbt, und nichts
als Geradeſtucke hinterlaßt; ſo muſſen die Gerade—

erbinnen dem uberlebenden Manne ein gemachtes Bette
mit Vorhangen, einen Tiſch mit Tiſchtuche, eine Bank
mit einem Pfuhle, und einen Stuhl mit einem Kuſſen
davon geben.

Heergerathe.

k. Wo Gerade zum Vortheil der Frauensperſonen
hergebracht iſt, da gilt auch zum Vortheil der Manns—
perſonen Heergerathe. Das erbt nun der nachſte mann
liche Erbe; erſt der Sohn, dann der Sohnsſohn, dann
der Vater, dann der Großvater vaterlicher Seite, dann
die leiblichen Bruder und mit ihnen die Halbbruder
vaterlicher Seite u. ſ. w. Dazu gehort der Regel nach:

Was dazu gehort.

Das beſte Pferd geſattelt und gezaumt;
der beſte Harniſch und das beſte Schwert;
des Verſtorbenen tagliche Kleider;
ein Pfuhl mit 2 Betttuchern;
ein Tiſchtuch mittlerer Große und ein Handtuch;
ein Fiſchkeſſel und 2 Schuſſeln; (Becken)
ein Dreyfuß;
ein Spieß oder ſonſtiges Gewehr.

Sind
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Sind mehr Sohne oder Bruder da, die das Heer—
gerathe unter ſich theilen; ſo bekommt der alteſte das
Schwert zum voraus.

ueber das Heergerathe kann ich auch nicht diſponi—

ren; aber ich kann daruber, ſo wie uber die Gerade,
eine Schenkung oder einen Kauf abſchließen.

S. 7.

Von der Erbfolge der nachſten Anverwandten.

Jſt kein Erbfolgevertrag und kein letzter Ville vor—

handen; ſo fallt das Vermogen (verſteht ſich mit Aus—
ſchluß der Gerade und des Heergerathes wodergleichen
ublich iſt) an die nachſten Verwandten, kraft der ge—

ſetzlichen Vorſchrift, in folgender Ordnung.

Erbfolge der Kinder und Enkel.

a. Zuerſt erben eheleibliche Kinder beiderley Ge—

ſchlechts das Vermogen ihrer Aeltern, und theilen es
unter ſich nach den Köpfen. Kommen aber auch Enkel
von verſtorbenen Kindern mit hinzu; ſo theilen ſich die
Kinder mit den Enkeln nach den Stammen, indem die
Enkel an ihrer vorher verſtorbenen Aeltern Stelle tre—

ten; daher wenn bloße Enkel, aber von mehrern Kin
dern da ſind, ſolche auch nach den Stammen das groß—

alterliche Erbe mit einander theilen:
Z. B. mein Vater hinterlaßt bey ſeinem Tode,

mich, noch einen Sohn, und noch eine Tochter,

ſo theilen wir ſein Erbe in drey Theile; jeder

Kopf bekommt einen Theil.
Jſt aber mein Bruder ſchon geſtorben, und hat

drey Kinder hinterlaſſen; ſo bekomme ich ein
Theil, meine Schweſter auch ein Theil, und mei
nes verſtorbenen Bruders drey Kinder zuſammen
auch ein Theil.

Lebt
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Lebt endlich bey dem Tode eines Vaters gar
keines mehr von ſeinen Kindern, aber er hat von
dem einen Sohne vier Enkel, von dem andern
zwey, von der einzigen Tochter drey hinterlaſ—
ſen; ſo wird die Erbſchaft in drey Theile geſetzt:
einen bekommen die vier Enkel des alteſten Soh—
nes, einen die beiden Enkel des andern Sohnes,
einen die drey Enkel der einzigen Lochter.

Anmerkung 1. Kinder, die nach einem gultigen
Ehegelobniß, aber vor der Trauung gezeugt ſind, deß—

gleichen uneheliche Kinder, welche durch ein Landes—
herrliches Reſcript oder durch die nachher erfolgte
Trauung ihrer Aeltern legitimirt ſind, ingleichen an—
genommene (adoptirte) Kinder beerben ihre Aeltern
ſo gut, wie die ehelich gebornen Kinder.

Anmerkung 2. Andere uneheliche Kinder beer—

ben bloß die Mutter und deren Aeltern, nicht aber den
Vater und ſeine Aeltern.

Erbfolge der Aeltern und Großältern.
b. Sind keine Kinder oder Enkel da, ſo erben

Vater und Mutter mit gleichem Rechte und zu gleichen
Theilen; dann wenn weder Vater noch Mutter mehr
am Leben ſind, die Großaltern, und weiter hinauf die
Urgroßaltern nach den Linien. Habe ich alſo bey mei—

nem Tode noch einen Großvater vaterlicher, und beide
Großaltern mutterlicher Seite, ſonſt aber weder Kinder
noch Enkel, noch Aeltern; ſo erbt mein Vermogen zur
Halfte der Großvater vaterlicher Seite, zur andern
Halfte beide Großaltern mütterlicher Seite.

Anmerkung. Die erbſchaft des unehelichen
Kindes fallt bloß auf die Mutter und deren Aeltern.

Erbfolge der Seitenverwandien.
c. Gind weder Abkommlinge, d. h. Kinder, Enkel—

Urenkel und dergl. noch Aeltern, Großalten, Urgroß
G altern
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altern und dergl. da; ſo kommt das Erbe an die Sei—

tenverwandten, und zwar ſo, daß

der Verſtorbene von demjenigen beerbt wird, der
dem Grade nach mit ihm am nachſten verwandt

iſt; daß ferner
die in gleichem Grade Verwandten ſich nach

den Kopfen theilen; und daß
die halbburtigen Geſchwiſter, deren Kinder,

Enkel, allemal um einen Grad weiter zuruck ge—

rechnet werden.
Nach drey alten deutſchen Sprichworten:

Je naher dem Sipp, je naher dem Erbe.
So viel Mund, ſo viel Pfund.
Die halbe Geburt tritt einen Grad weiter.

Da kommen alſo zur Erbſchaft:
Erſtlich des Verſtorbenen leibliche Geſchwiſter:
Zweytens des Verſtorbenen Halbgeſchwiſter,

und mit ihnen die Kinder der vollburtigen Ge
ſchwiſter des Verſtorbenen;

Drittens des Verſtorbenen ſeines Vaters oder
ſeiner Mutter vollburtige Bruder und Schweſtern;

Viertens der vollburtigen Geſchwiſter Enkel, der
halbburtigen Geſchwiſter Kinder, leibliche Vettern

und Muhmen, (d. h. leibliche Geſchwiſterkinder)
die alle zuſammen das Erbe unter ſich theilen
u. ſ. w.

Anmerkung 1. Das ganze Kapitel iſt nur vom

Erbe, Allodium, zu verſtehen, nicht aber vom Lehn.
Denn da giebt es Mannlehn, Mann- und Weiber
lehn, (Kunkellehn,) Erblehn, in Erbe verwandelte
Lehn. Letztere werden wie andere Erbguter (Allodia)
in Anſehung der Erbfolge betrachtet. Aber in die
Mannlehn, Mann- und Weiberlehn, Erblehn findet
eine andre Erbfolge, oder vielmehr Lehnsfolge Statt,
welche man aus den Lehnbriefen und Lehnsmandaten

erler—
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erlernen, ſich aber auch deßhalb bey einem der Sache
kundigen Rechtsgelehrten befragen muß.

Anmerkung 2. Der Erbe, er ſey es nun aus
einem Teſtament oder als nachſter Anverwandter, hat
erſtlich ein ganzes Jahr von 52 Wochen Zeit, es zu
uberlegen, ob er die Erbſchaft antreten will oder
nicht: zweytens kann er aber auch bey Antretung
der Erbſchaft ſich die Verfertigung eines Jnventarii,
oder einer eidlichen Specifikation vorbehalten; auf
welchen Fall er, wenn ſich hernach mehr Schulden
finden ſollten, als die Erbſchaftsmaſſe beträagt, den
noch mehr nicht zu bezahlen ſchuldig iſt, als die
Erbſchaft nach dem Jnventario oder nach der von
ihm eidlich beſtarkten Specifikation austragt.

G 2 Funf—
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Funfter Abſchnitt.
Vormundſchaftsgeſetze.

S. 1.

Einleitung.—
Ueber die Vormundſchaften haben wir ein beſonderes
ausfuhrliches Geſetz, namlich die Vormundſchaftsord
nung. Dieſe iſt abermals ein Beweis von der Vor—

ſorge unſers guten Churfurſten fur ſeine Unterthanen.
Jn den meiſten Landern giebt es noch keine ſolchen Ge—

ſetze; und gleichwohl ſind ſie ſo nothig und ſo heilſam:4
denn wenn die Regierungen und die Obrigkeiten ſich

g nicht um die unmundigen Waiſen bekummern; ſo wird
J

J gemeiniglich nicht gut fur ſie geſorgt. Wer nun eine

5 Vormundſchaft ubernimmt, oder wem ſonſt etwas dahin

di
gehoriges vorkommt, der thut wohl, wenn er ſich bey

ſeinem Richter aus der Vormundſchaftsordnung dar—

uber belehren laßt. Jndeß will ich doch hier diejeni—

J
gen Hauptpunkte kurz zuſammen faſſen, die man nach

2—

der Vormundſchaftsordnung zu beobachten hat.
Ueberhaupt aber wird derjenige Vormund am

ſicherſten gehen, der fur die Perſon und fur das

J
Vermogen ſeiner Pflegebefohlnen alſo ſorgt, wie ein

J guter und kluger Vater fur ſeine eignen Kinder mit
herzlicher Liebe ſorgen, und wie ein guter und kluger

J

Hauswirth ſein eigenes Vermogen mit moglichſter Ge
i wiſſenhaftigkeit verwalten wurde. Was er dabey in

An
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Anſehung der Form zu beobachten hat, das lehren.
ihn die Geſetze.

h. 2.

Anzeige des Todes, wenn der Verſtorbene unmundige Kinder
hinterlaſſen hat.

Wenn jemand ſtirbt, und unmundige Kinder hin—

terlaßt, ſo muß es die Wittwe oder der nachſte Ver——

wandte, oder wenn deren niemand da iſt, des Verſtorbe—

nen Hauswirth, Hausgenoſſe, Dienſtbote, ſogleich der
Obrigkeit bey 5 Thlr. Strafe melden. Evben dieſe

Perſonen konnen auch gleich verſiegeln laſſen.

Weiniſt die Vormundſchaft zu ubertragen?

Wenn weder in einem Ehevertrage noch in einem
letzten Willen Vormunder verordnet ſind; ſo kann,

wenn ſonſt kein Bedenken eintritt, die Vormundſchaft
erſt der Mutter, dann den Großaltern, dann den Seit—
tenverwandten der Unmundigen ubertragen werden.
Die Mutter aber muß 25 Jahr alt ſeyn, und ſich erſt
mit den Kinderm. abtheilen, wozu denn ein abſonder—

licher Vormund beſtellt wird.
Wer zum Vormund beſtatigt werden ſoll, muß das

25ſte Jahr erfullet haben, ſich im Lande weſentlich auf—

halten, nicht verſchuldet, und ſeinen eignen Sachen
vorzuſtehen im Stande ſeyn.

Weibsperſonen, mit alleiniger Ausnahme der Mut
ter und Großmutter, konnen keine Vormundſchaft be—

kommen.
Wer dem Unmundigen etwas ſchuldig iſt, oder bey

ihm zu fordern hat, der muß es, ehe er die Vormund
ſchaft ubernimmt, binnen 4 Wochen von Zeit der

erlangten Wiſſenſchaft, der Obrigkeit anzeigen. Wenn
G 3 er
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er es auf des Richters Befragen, oder gar aus Argliſt,
verſchweigt; verliert er, im Fall er des Unmundigen
Glaubiger iſt, ſeine Forderung; iſt er ihm aber etwas
ſchuldig, ſo muß er die Schuld doppelt bezahlen.

Wer 6o Jahr und druber alt iſt, wer 5 unverſorgte
Kinder am Leben hat, wer ſchon 3 Vormundſchaften,
ader auch nur eine oder zwey wichtige auf ſich hat,
der kann die ihm angetragene Vormundſchaft verbitten.

42

ſ. 4.

Vermogensverzeichniß.

Der Vormund muß vor allen Dingen dafur ſorgen,
daß ein vollſtandiges und richtiges Verzeichniß des Ver—
mogens ſeines Mundels ohne Anſtand gefertigt, und
zu dem Ende Silberwerk, Pretioſa, und was ſonſt
nothig iſt, taxirt werde. Alſo muß er den Richter,
nach Befinden, um Verſiegelung, Entſiegelung und
Jnventur bitten. Das Vermogensverzeichniß kann in
folgende Kapitel eingetheilt werden; und wenn von
einem Kapitel nichts da iſt; ſo heißt es:. Vakat.

Kapitel 1. An unbewealichen Gutern mit dem
Jnventario und den Gutvsvorrathen.

Kap. 2. An Rechten und Gerechtigkeiten, als Zehn
ten, Erbzinſen und dergleichen, wenn ſie nicht
Pertinenzſtucke des Gutes ſind.

Kap. 3. An barem Gelde, Kaſſenbillets und
Medaillen.

Kap. 4 An außenſtehenden Schulden, landſchaft—
lichen Obligationen und KammerKredit-Kaſſen-
Scheinen.

Kap. 5. An Dokumenten, als Kaufbriefen, Lehn—

ſcheinen und dergleichen.

Kap. 6. An Heergerathe.
Kap. 7. An Gerade.

2

A.

Kap.
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Kap. 8. An Pferden, Wofern beides nicht
Kap. 9. An allerhand anderm zum Rutsmven—

Vieh Jtario gebor:.

Kap. 10. An Wagen, Kutſchen, Geſchirr und
Reitzeug.

Kap. 11. Gewehr.
Kap. 12. Koſtbarkeiten und Silberwerk nach Ge—

wicht und Probe.
Kap. 13. Bucher und Manuſcripte.
Kap. 14. Gemahlde und Kupferſtiche.
Kap. 15. Kleider.
Kap. 16. Anzieh-WTiſch- und Bettwaſche, auch

Vorhange.
Kap. 17. Betten und Matratzen.
Kap. 18. Porceellan.
Kap. 19. Kupfer und Meſſinggerathe.
Kap. 20. Zinngerathe.
Kap. 21. Eiſen:- und Blechgerathe.

Kap. 22. Meublement.
Kap. 23. Ander holzernes Gerathe.

„Kap. 24. Glaſer.
Kap. 25. Weine und andere Naturalien, auch—

BVorrathe, ſofern ſie nicht zum Gute gehoren.Kap. 26. Allerhand andre Sachen.
Kap. 27. Paſſivſchulden. Dabin  gehoren

a. Leichen und Begrabnißkoſten, auch diej
Haushaltungskoſten bis zum Zoſten Tage
nach dem Tode.

1 In

b. Arzt- und Arzneykoſten.

c. Alle Kapitalien, Handwerksforderungen

und andre Poſten, die der Verſtorbene
ſchuldig war.

d. Die Verſiegelungs-Jnventur- und Taxa
tiionsfkoſten.

e. Der



104 Funfter Abſchnitt.

e. Der Wittwe weibliches  wenn Wittwe und
Einbringen, 1 Kinder dergleichen

liches Vermogen. J
duruck fordern.

f. Der Kinder eigenthum-e aus dem Nachlaß

Was ſich an fremden Sachen in der Erbſchaft be—

findet, iſt beſonders aufzuzeichnen.

h. 5.
Erbtheilung.

Vor allen Dingen muß der Vormund mit der Mut—
ter oder Stiefmutter, oder den etwa vorhandenen
Miterben Richtigkeit treffen; aber vor dem Abſchluß
der Erbtheilung erſt des Richters Genehmigung ein
holen, ehe er den Vergleich vollzieht.

g. 6.
Erziehung der Unmündigen.

Der Vormund muß fur ſeines Mundels Erziehung
ſorgen, davon dem Richter alljahrlich, wenn er die
Rechnung ubergiebt, Anzeige thun; auch ſonſt. mit
dem Richter daruber, ſo wie uber das Koſtgeld und
uber den ſonſt' zur Erziehung nothigenAufwand kom
municiren; auch auf die Erziehung Achtung geben.
Aus ſeinen eignen Mitteln iſt er aber ſeine- Pftegebe—
fohlnen zu ernahren, oder ſie ſelbſt zu erziehen, nicht
ſchuldig.

S. 7.
Verlobung der Pflegebefohlnen.

Wahrend der Vormundſchaft darf der Vormund
weder ſich ſelbſt noch ſeine Kinder mit ſeinen Pflegebe
fohlnen verloben; noch weniger darf er ſeinen Pflege—
befohlnen um Gewinnſtes willen an andere verheira—
then; ſonſt iſt das Verlobniß ungultig, und der Vor—
mund wird noch beſonders beſtraft.

g. 8.
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ß. g.

Alles wird in des Mundels Namen geſchloſſen.

Alle gerichtliche und außergerichtliche Geſchafte, die
der Vormund fur ſeine Mundel macht, muß er nicht
in ſeinem, ſondern in ſeiner Mundel Namen ſchließen.

ſ. 9.
Prozeſſe.

Die Prozeſſe muß er mit des Richters Genehmi—

gung zu vergleichen ſuchen, auch von dem Zuſtand
derſelben dem Richter alle Jahre, bey Eingabe der

Rechnung, Anzeige thun.

S. 10.
Wie weit die Kontrakte zu ſchließen.

Diejenigen Kontrakte, die auf mehrere Jahre
ſchließen ſind, ſoll er nicht langer, als hochſtens auf
1Jahr nach ſeines Pflegebefohlnen Mundigkeit, ein—

gehen; wenn nicht bey Landgutern die Landesart ein
anderes verlangt.

F. 11.

Verwaltung der unbeweglichen Guter.
unbewegliche Guter muß er in Bau und Beſſerung

erhalten; bey Hauptbauen aber erſt beym Richter an—
fragen. Die Guter muß er verwalten laſſen, oder

mit des Richters Genehmigung verpachten und vermie—

then; auch mit den Verwaltern, Pachtern und Mieth—

leuten zu gehoriger Zeit Abrechnung halten, und die
Nutzungen ordentlich eintreiben.

S. 12.
Verwaltung des baren Geldes und deſſen Depoſition.

Die baren Gelder:; ſollen an nutzbare Grundſtucke
angelegt, oder auf ſichere Hypothek zu 5 bis 4 pro Cent

zins



106 Funfter Abſchnitt.

zinsbar untergebracht, Kaufe und Konſenſe aber auf
den Mundel geſtellt werden. Auch kann der Vormund,
wenn ſich dazu keine gute Gelegenheit findet, landſchaft
liche Obligationen, ſo hoch ſie ſtehn, einkaufen. Kann
er aber das bare Geld vor der Hand gar nicht nutzbar an?

legen; ſo ſoll er es gerichtlich deponiren, oder gerichtlich
verſiegeln laſſen, und ſo in ſeiner Gewahrſam behalten.

Wie kanu der Vormund von ſeinem Mundel Gelder borgen?

Will er ſelbſt ſeines Mundels Gelder borgen, ſo
muß es gegen gerichtliche Hhpothek und mit Genehmi—

gung des Richters geſchehen.

ſ. 13.
Verwaltung der Kapitalien.

Die außenſtehenden unſichern Kapitalien muß er
beytreiben, und die Zinſen nicht aufſchwellen laſſen,
auch ſeine eignen Jntereſſen ordentlich abfuhren, und
alles in die Rechnung bringen.

S. 14.

Paſſitoſchulden.

Gind Paſſivſchulden da, ſo muß er ſie bezahlen; bey
zweifelhaften Poſten aber erſt beym Richter anfragen.

Anlehne.
Ohne Genehmigung des Richters darf er fur ſei-

nen Mundel nichts borgen, auch ihnen kein Geld ſelbſt

vorſtrecken. Thut er es aber mit des Richters Einwil—
ligung, ſo kann er ſich auch auf den Gutern ſeines

Mundels gerichtliche Hypothek beſtellen laſſen.

Wenn ein Konkurs zu beſorgen iſt.
Hat der Vater oder Erblaſſer ſeines Mundels ſo

viele Schulden hinterlaſſen, daß ein Konkurs zu be—

ſorgen ſteht, ſo muß es der Vormund dem Richter
melden, und mit ihm die Sache uberlegen.

g. 15.
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S. 15.
Neraußerung der Mobilien.

Getreidevorrathe, uberfiuſſiges Vieh, und entbehr—

liche Mobilien kann der Vormund fur ſich veraußern
und nach Befinden auf vorgangige Taxation offentlich
verauktioniren laſſen. Was aber von Mobilien zum
Beſten der Unmundigen erhalten werden kann, inglei—

chen Pretioſa und Bibliotheken, darf er ohne Genehmi—

gung des Richters nicht verkaufen.

Verpfundung und Veraußerung der Jmmobilien.

Unbewegliche Guter, ingleichen Officinen, Fleiſch—
banke, jahrliche Zinſen und Gerechtigkeiten, Handlun—
gen und Bergtheile darf der Vormund ohne Genehmi—
gung des Richters nicht verpfanden und veraußern.
Wenn der Richter dazu die Erlaubniß ertheilen ſoll,
muſſen dringende Schulden da ſeyn, oder es muß an
Mitteln zum Unterhaltund zur Erziehung des Unmun—

digen fehlen; oder es muß des Unmundigen beſonderer

Vortheil dadurch geſtiftet werden.

Der. Vormund darf von den Gutern ſeines Mundels nichts

taufen.
Der Vormund nebſt den Seinen darf von ſeines

Mundels Gutern weder unmittelbar, noch von dem Kau—

fer, wahrend der Vormundſchaft, oder in den uachſten

5 Jahren nach deren Endigung etwas an ſich bringen.

ſ. 16.
Vormundſchaftsrechnung.

Alle Vormunder, auch ſogar die Mutter, muſſen
zahrliche Rechnung dem KRichter, der ſie beſtellt hat,
ablegen; und die Rechnung innerhalb 6 Wochen, nach

Ablauf des Rechnungsjahres, in duplo einreichen.

Der
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Der erſten Rechnung muß unter andern auch das
Jnventarium, der Erbvergleich, und dergleichen Urkun—
den beygefügt; allen Rechnungen aber dasjenige, was
zum Erweis der Einnahme und Ausgabe nothig iſt, bey
gelegt werden. Denn man muß die Richtigkeit der
Einnahme ſo gut als der Ausgabe beweiſen. Wenn dem
Unmundigen neues Vermogen zufallt, iſt daruber ein
Nachtrag zum Jnventario, oder auch ein neues Ver—

zeichniß zu fertigen und einzureichen.

Sind mehrere Unmundige da, ſoiſt uber eines jeden
Vermogen abſonderliche Rechnung.zu fuhren.

Ueber jede Rechnung, wennſievom Richter durch—

gegangen und 'richtig befunden iſt, hekommt der Vor
mund einen Juſtifikationsſchein. 3J

Die Vormungſchaftsrechnung iſtungefahr nach fol
gendem Schema einzurichten;

.Cinnahme:
Kapitel 1.

An ,barew Gelden  ſo in. der
Erbſchaft

„aufgefunden worden. Soheißt es in der erſten;
Rechnung. Jn  den folgenden heißt es:

54
An Kaſſenbeſtand laut letzter Rechnung.

Kap. 2. An erhobenen oder erborgten Kapitalien.
Kap. 3. An den fur verkaufte Mobilien und Effek—

ten eingegangenen Geldern.
Kap. 4. An erhobenen Geldern.von perpachteten

oder verwalteten Gutern, oder ausgezogenen Guts—

nutzungen:
Kap. 5. An Hausmiethzinſen.
Kap. 6. An Kapitalzinſen.
Kap. 7. Jnsgemein.

Ausgabe:
Kap. 1. An Medicinal-Begrabniß-Verſiegelungs—

Jnventur-Taxations- und andern binnen 30
Tagen nach dem Sterbefall erforderlich geweſenen

Koſten.
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Koſten. So heißt es in der erſten Rechnung;
in den folgenden aber:

An Vorſchuß aus letzter Rechnung.
Kap. 2. An unbezahlt aufgefundenen Waaren?und

Handwerkszetteln, Liquidationen und dergl.
Kap. 8. An Oneribus der Grundſtucke.

Kap. 4. An Kapitalzinſen.
Kap. 5. An andern jahrlichen Praestandis.
Kap. 6. An zuruckbezahlten Kapitalien.
Kap. 7. An Verpflegungs- und ubrigen Erzie—

hungskoſten.
Kap. 8. An ausgeliehenen Kapitalien
Kap. 9. An Bau- und Reparaturkoſten.
Kap. 10. An Gerichts- und Advokatenkoſten.
Kap. 11. An Reiſe- und Zehrungskoſten, Kopia—

lien, Briefporto und anderm baren Verlage.
Kap. 12. Jnesgemein.

Wo in einem Kapitel nichts zu berechnen iſt, da
wird Vakat geſetzt. Jedes Kapitel wird ſummirt; und
beym Schluß der Einnahme ſowohl als der Ausgabe
wird die Hauptſumme gezogen, dann aber am Ende
der Abſchluß gemacht, was nach Abzug der Ausgabe
von der Einnahme an Kaſſenbeſtande oder Vorſchuß
herauskommt. Endlich wird der Rechnung ein ſumma—

riſches Vermogensverzeichniß des Pflegebefohlnen unter
folgenden Nummern angehangt:

1. An unbeweglichen Gutern, nach deren Werth.
2. An Mobilien, mit Beziehung aufs Jnventa—

rium, und mit Bemerkung derjenigen, ſo abge—

gangen oder dazu gekommen ſind.
Z. An außenſtehenden Kapitalien.
4. An ruckſtandigen Pachtgeldern.
5. An ruckſtandigen Miethzinſen.
6. An ruckſtandigen Kapitalzinſen.
7. An ruckſtandigen Geldzinſen der Zinslente.

8. J



—2

 2

110 Funfter Abſchnitt.

8. An barem Kaſſenbeſtande, nach dem Abſchluß der
Rechnung.

9. An Raturalvorrathen.
10. An ruckſtandigen Naturalzinſen.

Dieſe Kapitel werden, ſo weit es ſich thun laßt,
ſummirt, dann der Betrag der Paſſivſchulden abge—

zogen.
Nahern Unterricht uber die Rechnung erhalt der

Vormund von dem Richter der ihn beſtellt hat.

F. 17-
Vie wird die Vormundſchaft beendigt?

Die Vormundſchaft endigt ſich
entweder durch den

Tod des Unmundigen, oder wenn er das 21ſte Jahr
erfullt hat, oder wenn er fur mundig erklart wird,
oder wenn die Mutter oder Großmutter Vormunderin
war, und wieder heirathet, oder wenn der Vormund
entlaſſen wird, oder wenn er ſtirbt. Jn allen dieſen
Fallen muß der Vormund, und im letzten ſeine Erben,
binnen 2 Monaten der Unmundigen geſammtes Ver—
mögen dem Mundiggewordenen, oder fur mundig
Erklarten, oder dem neuen Vormunde, oder wenn der
Mundel verſtorben, ſeinen Erben ausantworten; auch
binnen 2 Monaten die Schlußrechnung ablegen; doch

haben zur Rechnung des verſtorbenen Vormundes Erben
4 bis 6 Monate Zeit.

Wenn die Schlußrechnung durchgegangen und juſti—
ficirt iſt, ſo bekommt der abgegangene Vormund oder
ſeine Erben gerichtliche Quittung; es muß ihm auch
ſein Vorſchuß erſtattet werden.

F. 18.
Unmundige Kinder, deren Vater noch lebt.

Der Regel nach brauchen unmundige Kinder, deren
Vater noch lebt, keinen Vormund. Selbſt uber das,

was
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was den Kindern von andern eigenthumlich zufallt,
macht der Vater nur eine Specifikation, und ubergiebt
ſie binnen

Wenn aber die Mutter der unmundigen Kinder ver—

ſtirbt, ſo iſt ihnen, wegen des mutterlichen Nachlaſſes,
deßgleichen wenn ihnen und ihrem Vater zugleich etwas
zufällt, ein beſonderer Vormund zu beſtellen.

Dennoch behalt der Vater der Regel nach die Ver—

waltung und den Nießbrauch des eignen Vermonens
ſeiner unmundigen Kinder. Er darf aber die unbeweg?

lichen Guter ſeiner Kinder ohne richterliche Erlaubniß
nicht veraußern.

Wenn aber der Vater ubel wirthſchaftet, ſo muß
der beſondere Vormund oder einer der nachſten Anver—

wandten erſt dem Vater daruber Vorſtellung thun, und
wenn das nicht fruchtet, es dem Richter zu weitrer
Verfugung anzeigen.

19.
Wenn Unnundige heirathen.

Wenn unmundige Manns-oder Weibsperſonen ſich
verheirathen, ſo dauert doch die Vormundſchaft fort
bis zu erfulltem 21ſten Jahre. Aber dem Ehemann
einer unmundigen Weibsperſon muß der Nießbrauch
ausgeantwortet, auch das unbewegliche Gut ſeines
Weibes zur eignen Verwaltung abgetreten werden.
Doch darf der Mann, ſo lange die Frau noch unmun—

dig iſt, ohne richterliche Erlaubniß nichts veraußern
oder verpfanden. Bare Gelder und außenſtehende

Schulden werden vom Vormunde nach wie vor verwal—
tet; Geradeſtucke, Pretioſa und Mobilien aber kann

J

der Vormund ſeiner Pflegebefohlnen, gegen ihre und
ihres Mannes Quittung, ausantworten; allein davon
darf ohne des Vormunds Einwilligung nichts verpfan—
det noch veraußert werden.

Iſt
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Jſt der Mann hinlanglich angeſeſſen, oder beſtellt
er genugſame Kaution, ſo kann ihm auch der Vormund
ſeiner Frau bare Gelder und Schuldſcheine zur Verwal—

tung ubergeben.

Bekommt alſo der Mann ſeines Weibes ganzes Ver—
mogen in ſeine Verwaltung, ſo hort zwar die Vormund—

ſchaft gewiſſermaßen auf; es darf jedoch die unmun
dige Frau weder mit ihrem Mann,, noch ſonſt mit
jemand, ohne des Vormundes Einwilligung, eine ver—

bindliche Handlung ſchließen.

S. 20.
Andre Vormunder.

Die Vormunder der Wahn- oder Blodſinnigen, der
Taubſtummen, der gerichtlich erklarten Verſchwender,

j. der Abweſenden, muſſen fur die Verwaltung des Ver—
mogens ihrer Pflegebefohlnen eben ſo ſorgen, wie die
Vormunder der unmundigen Kinder, und alſo haben
ſie auch alle obſtehende Regeln zu beobachten.

J

Die Vormunder der Wahn- und Blodſinnigen auch
n „Taubſtummen muſſen noch uberdem fur deren Geſund

heit, Unterbringung und Verſorgung Sorge tragen.

 Ê

11 9. 21.vkLa
J Belohnung der Vormunder.
J Der Regel nach wird eine jede Vormundſchaft ohne

14

J Entgeld verwaltet; doch kann bey betrachtlichen Vor—

mundſchaften dem Vormund eine Belohnung vom Ober
J richter ausgeſetzt werden.

7

—1
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Sechster Abſchnitt.
Unterſchiedene Geſetze uber Gegenſtande des

burgerlichen Rechts.

S. I.

Frauensperſonen, was ſie mit oder ohne Kurator vornehmen
konnen. Der Mann iſt des Weibes ehelicher Vormund.

Vor Gericht kann eiue Weibsperſon ohne Kurator
nicht erſcheinen. Der Ehemann iſt ſeiner Frau ehe—

licher Vormund. Hat ſie aber außerdem noch einen
Kurator, (Geſchlechtsvormund) oder will ſie mit dem

Manne ſelbſt oder zu ſeinem Vortheil ein Geſchaft unter
nehmen, z. B. ſie will mit ihm einen Geradekauf errich
ten, ſie will ſich fur ihn verburgen, ſie will ein Grund
ſtuck verkaufen, ſo muß der Kurator (Geſchlechtsvor
mund) dazu gezogen werden, und ſeine Einwilligung
ertheilen.

Jede Weibsperſon kann ohne Kurator ein Teſta
ment machen; aber ſonſt kann eine Ehefrau ohne ihres
Ehemannes Beytritt und Einwilligung uber ihr beweg—
liches und unbewegliches Vermogen nichts gultiges
unternehmen. J

Ledige Jungfrauen und Wittwen konnen uber ihr
bewegliches Gut auch ohne Kurator ſchalten und wal—

ten; aber uber ihr unbeweglich Gut nicht ohne den
Kurator.

H Wie
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Wie ſich die Frau fur den Mann verburgen kann,

Will eine Ehefrau beſonderrs fur ihren Mann ſich
verburgen, ſo muß ſie es mit Beytritt und Genehmi—

gung ihres Kurators, vor dem Gerichte, unter dem
ſie ſteht, eidlich, nach einer gewiſſen vorgeſchriebenen
Form thun, wenn die Verburgung gultig ſeyn ſoll.

Wer den Kurator beſtellt.

Der generelle Kurator der Weibsperſonen kann nur
vor ihrer ordentlichen Obrigkeit beſtellet werden. Aber
zu gewiſſen beſondern Handlungen und Proceſſen kann
er auch von demjenigen Richter beſtellet werden, wo
die Handlung vorgenommen wird, oder wo der Proceß
anhangig iſt.

g. 2.

Minderjahrigkeit dauert bis zum erfullten 2xſten Jahre.

Bis zum erfullten 21ſten Jahre dauert die Minder
jahrigkeit; bis dahin dauert alſo auch die Vormund—
ſchaft eines jeden, es ſey eine Manns- oder Weibsper
ſon; bis dahin werden alſo auch alle rechtsgultige
Handlungen nur vom Vormunde verrichtet.

Jn 3 Fallen leidet dieſes doch eine Ausnahme.

Wenn konnen Minderjahrige ohne Vormund ſich vermiethen?

1. Minderjahrige, wenn ſie nicht mehr bey ihren
Verwandten ſind, konnen ſich ohne Beytritt des Vor
mundes vermiethen.

Ehegelobniß ſchließen?

2. Minderjahrige Mannsperſonen, welche uber

18 Jahr alt ſind, und Weibsperſonen, welche uber

14 Jahr alt ſind, konnen ohne Beytritt des Vormun—
des Eheverbindungen ſchließen.

Schwor

J
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Schworen?

Z. Nach zuruckgelegtem 18ten Jahre werden Min—
derjahrige zum Eide zugelaſſen, ja in Eheſachen ſchon
nach erfulltem 16ten Jahre.

Nach erfulltem 2 rſten Jahre iſt man mundig.

Wechſelmundig wird man erſt nach erfulltem 25ſten Jahre.

Doch konnen Wechſelbriefe eher nicht als nach
erfulltem 25ſten Jahre rechtsgultig ausgeſtellt werden,
und dann heißt man wechſelmundig.

Vormundſchaft der Raſenden, Abweſenden rc.

Den Raſenden, Wahn- und Blodſinnigen, Dum—
men, Taubſtummen, erklarten Verſchwendern, Abwe—
ſenden werden auch Vormunder beſtellt, die fur ſie
ſorgen und ihr Vermogen verwalten, weil ſie es ſelbſt
nicht thun konnen.

Wenn konnen Abweſende vorgeladen nnd fur todt geachtet

werden?

Hat ein Abweſender uber 20 Jahr nichts von ſich
hoören und ſehen laſſen, ſo daß man nun ſeit 20 Jahren
nichts von ihm weiß; oder iſt einer erſt nach ſeinem
soſten Lebensjahre fortgegangen, und hat nun das
7oſte Lebensjahr erfullt, ohne daß man von ihm etwas
weiß, ſo konnen ihn die nachſten Verwandten offentlich
citiren laſſen. Erſcheint er dann nicht, ſo wird er fur
todt erklart, und ſein Vermogen ſeinen nachſten Ver—
wandten zuerkannt. Wer nun aber zu der Zeit, da
der Abweſende 2o0 Jahre, ohne daß man von ihm in
der Zeit etwas wußte, abweſend war, oder da er das
7oſte Lebensjahr zuruckgelegt hatte, deſſen nachſter Ver—
wandter war, und ſich dann im Termin meldet, und
daß er des Abweſenden nachſter Verwandter iſt, beweiſt,
der bekommt des Abweſenden Vermogen. Sind mehr

H 2 ſol
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ſolche Perſonen, die dein Abweſenden in gleichem

Grade verwandt ſind, vorhanden, ſo theilen ſie ſich
in ſein Vermogen zu gleichen Theilen. Es thut aber
jeder der in fremde Lander geht wohl,

1. wenn er vor ſeiner Abrejſe einen Bevollmach—

tigten beſtellt, der wahrend ſeiner Abweſenheit ſeine
Angelegenheiten beſorge;

2. wenn er von Zeit zu Zeit ſeinen Verwandten
oder ſeiner Obrigkeit von ſeinem Aufenthalte Nachricht
giebt.

ſ. J.

Aelterliche Gewalt.

Die Kinder ſtehen, ſo lange ſie bey ihren Aeltern
leben, unter der Gewalt ihrer Aeltern, und zwar ſo
lange der Vater lebt, hauptſachlich unter der Gewalt
des Vaters, welcher auch vor Gericht alles in ihrem
Namen gultig verrichten kann; es ware denn daß er
ſelbſt Parthey ware, z. B. wenner ſich mit ſeinen
Kindern wegen des mutterlichen Erbes vergleichen wollte
u. ſ. w.; denn da muß den unmundigen Kindern ein
beſonderer Vormund zu dem Geſchafte beſtellet werden.

Wenn hort ſie auf?

Jſt der Sohn mundig und fangt eine eigne Haus
haltung an, dann hort die vaterliche Gewalt uber ihn
auf. Heirathet die Tochter, ſo kommt ſie aus der Hand
des Vaters in die Hand des Mannes.

Worin beſteht ſie
Die vaterliche Gewalt giebt aber den Aeltern, be—

ſonders auch dem Vater, kein Recht;, die Kinder zu
mißhandeln, zu einer Heirath zu zwingen, und dergl.
ſondern ſie haben bloß das Recht, ihre Kinder zu erzie
hen, zu allem Guten unðd zur Arbeit anzuhalten, ſie zu

bera
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berathen und zu ermahnen, ſie mit Vernunft, maßig,
und ohne Nachtheil ihrer Geſundheit, zu zuchtigen;
und die Pflicht ſie zu ernahren, zu vertheidigen, zu
ſchutzen. Noch weniger iſt der Mann zu irgend einer
Mißhandlung ſeiner Frau berechtigt.

Der Vater und der Ehemann hat uber der Kinder und der
Frau Vermogen die Verwaltung und den Nießbrauch.

Von der vaterlichen Gewalt und von der ehelichen

Vormundſchaft ruhrt auch dieſes her, daß dem Vater
uber das Vermogen ſeiner Kinder, ſo lange ſie namlich
in ſeiner Gewalt ſind, und dem Ehemann uber das
Vermogen ſeiner Frau die Verwaltung und der Nieß—

brauch zuſteht.

4.
Das Eigenthum eines Grundſtucks wird nur durch gerichtliche

Uebergabe erlangt.
Jn Churſachſen kann das Eigenthum uber eine

unbewegliche Sache an einen dritten anders nicht gul—

tig ubertragen werden, als durch die gerichtliche Ueber—

gabe. Das nennt man in Lehn und Wurden reichen.

Da muß alſo der Verkaufer die Lehn auflaſſen, und
der Kaufer muß das Grundſtuck in Lehn und Wurden
nehmen; der Richter aber muß es dem Kaufer in Lehn

und Wurden reichen, d. h. es ihm gerichtlich ubergeben.

S. 5.J

Vom Kaufkontrakte.

Wenn ich jemand das Eigenthum oder das Recht
das ich an einer Sache habe, um einen gewiſſen be
ſtimmten Preis uberlaſſe; ſo nennt man das einen

Kauf. Hier muß alſo
1. die Sache, die man verkauft, gehorig benennet

und beſchrieben,

H 3 2. die
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2. die Namen der Kaufer und Verkaufer,
Z. die Kaufſumme, und
4. die Zahlungszeit nebſt den ubrigen Bedingungen

des Kaufs
ordentlich und deutlich angegeben werden. Sobald
Kaufer und Verkaufer mit einander vollig einig ſind,
ſobald iſt der Kauf geſchloſſen. Zwar bekommt der
Kaufer das Eigenthum an dem gekauften Grundſtucke
eher nicht, als bis es ihm in Lehn und Wurden gereicht

iſt; aber demungeachtet hat der Verkaufer ſowohl als
der Kaufer, ſobald beide mit einander vollig einig
geworden ſind, ein Recht, den andern Theil auf Erful
lung des Handels zu verklagen:

Gewahrung der Mangel.

Die ſich nach geſchloſſenem Kaufe hervorthuenden,
vorher aber ſchon da geweſenen Mangel muß der Ver
kaufer gewahren. Jſt es ein Hauptmangel, wodurch
die ganze Sache unbrauchbar wird; ſo kann der. Kaufer
darauf klagen, daß der Verkaufer das Kaufgeld zuruck
gebe, und die Sache zurucknehme. Solche Mangel
ſind, z. B. beym Pferdehandel, wenn ein Pferd rotzig,

ſtetig, herzſchlecht, oder ſtaarblind iſt. Sind es aber
ſolche Mangel, wodurch nur ein Theil der Nutzung
verloren geht; ſo muß der Verkaufer ſo viel erſetzen,

oder ſich am Kaufgelde kurzen laſſen, als es, nach Gelde
gerechnet, austragt. Z. B. der Verkaufer hat es mir
verſchwiegen, daß ich durch das gekaufte Haus eine
Durchfahrt geſtatten muß, ſo kann ich es verlangen,
daß dieſe Dienſtbarkeit, die auf dem gekauften Hauſe
haftet, taxirt, und die Taxe vom Kaufgelde. abgezogen,

oder mir vom Verkaufer ſonſt erſtattet werde.

Verletzung uber die Hulfte.
Wenn bey einem Kauf einer von beiden Theilen

uber die Halfte verletzt iſt, ſo kann der verletzte Theil
auf
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auf Wiederaufhebung des Handels klagen; z. B. der
Kaufer, wenn er einen Acker fur 1oo Thlr. gekauft
hat, der doch nur 40 Thlr. werth iſt; der Verkaufer,
wenn er einen Acker fur 40 Thlr. verkauft hat, der
doöch

100 Thlr. werth iſt.

Wiederkauf.

Wenn der Verkaufer ſich und ſeinen Erben das
Recht vorbehalt, die verkaufte Sache Wieſe, Acker,

Gut und dergl. gegen Wiederabzahlung des jetzigen

Kaufgeldes, oder gegen Erlegung eines alsdann von
neuem auszumachenden Preiſes, wieder an ſichzu kau
fen; ſo nennt man das einen Wiederkauf. Behalt
man ſich denſelbenauf unbeſtimmte Zeit vor, ſo kann

man das Wiederkaufsrecht ausuben, wenn man will.
Hat man es ſich aber nur auf gewiſſe Jahre vorbcehal—

ten, ſo hort es auf, wenn die Zeit um iſt.

Wucherlicher Wiederkauf iſt verboten.
Manchmal iſt jedoch unter ſolchen Wiederkaufen

ein wucherlicher Handel verborgen. Wenn z. B. ein
Glaubiger ſeinem bedrangten Schuldner anders kein

Geld vorſchießen will, als daß er ihm ſein Gut um.
ein geringes Kaufgeld.inWiederkauf gebe. Da haben
nun unſre Geſetze verordnet, daß ſolche Wiederkaufe,
bey denen ſich der Verdacht ereignet, daß ein wucher
licher Kontrakt darunter verborgen ſey, gerichtlich nicht
konfirmirt, und wenn ſich der Verdacht erſt nach der
Konfirmation außert, wieder aufgehoben werden ſol—

len; ja es kann auch der Kaufer nach Gelegenheit

zum Eide angehalten werden, daß er hierdurch unzu
laßigen Wucher zu erlangen nicht geſucht habe. Denn
wenn ſchon der Verkaufer kunftig einmal das Grund
ſtuck wieder kaufen kann, ſo genießt doch immittelſt

der Kaufer die ganze Nutzung des Grundſtucks, und
zieht
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zieht alſo von ſeinem Kapital einen hohern Zins,
als die Geſetze erlauben.

Reukauf.

Manchmal kommt beym Kaufkontrakt auch der
Reukauf vor. Wenn namlich jemand ein gewiſſes

Reugeld erlegt; da ſteht es ihm, von dem Koutrakt
abzugehen, ſo lange frey, bis der Kontrakt nicht
wenigſtens von einem Theile mit des andern Zufrie—

denheit ganz oder zum Theil erfullt worden iſt.

Geſpilte.

Einige Perſonen haben auch ein Vorkaufsrecht.
Und da kommt, beſonders in vielen Orten Thuringens,
das Geſpilte vor. Wenn namlich vormals von einem
Grundſtucke ein Thell verkauft worden iſt, ſo daß es
nun zwey Stucken ſind, welche aber im Steuerkataſter
unter einer Nummer ſtehen, oder auch gleichen Lehn
und Zins geben; und von dieſen zwey Stucken jetzo
das eine, das, wie man es nennt, mit dem andern
ſpiltet, anderweit verkauft werden ſoll; ſo hat der
Befitzer des andern Stucks den Vorkauf. Da muß vder

Verkaufer es ihm melden laſſen,“ daß er das Stuck,
woran jener das Geſpilte hat, verkaufen will. Begiebt
jener ſich ſeines Vorkaufsrechts, ſo kann er es verkau
fen wem er will. Allein wenn jener ſich ſeines Rechts
nicht begiebt, oder der Verkaufer hat ihm nichts mel-
den laſſen, ſo kann der das Geſpiktehat noch biüuen
Jahresfriſt kommen, und ſein Vorkaufsrecht gebrauchen.

Er muß aber dem Verkauſer an Kaufgelde eben ſo viel
geben, als er von dem dritten bekommen hatte. Indeß
gilt das Geſpilte nur da, woes hergebracht iſt.

Vorkauf der Kinder in Stammgutern.

Ein anderes iſt dasjenige Vorkaufsrecht, das den
Kindern in den Stammgutern ihres Vaters zuſteht,

d. h.
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d. h. in denjenigen Gutern, die der Vater ſchon von
ſeinem Vater her bekommen hat, wenn er ſie nun an
einen dritten verkaufen will. Da kann der Sohn oder
die Tochter eintreten, und wenn ſie den Aeltern das—

jenige Kaufgeld geben, das ihnen ein Fremder geben
will, ſo haben ſie das Vorrecht. Doch hat das nur
ſo lange Statt, als das Grundſtuck dem fremden
Kaufer noch nicht gerichtlich ubergeben, d. h. in Lehn
und Wurden gereicht worden iſt.

Anmerkung. Jn Churſachſen kann nur ein
Lutheraner unbewegliche Guter kaufen. Auch darf
kein Bauer ein Lehngut kaufen; er muß alſo vorher
Burger geworden ſeyn.

S.

6.

Wir haben zwey Arten von Schenkungen. Die
eine heißt Schenkung unter den Lebendigen, die andere,
Schenkung auf den Todesfall.

Schenkung unter den Lebendigen.

Zur Schenkung unter den Lebendigen gehort, daß
der Schenker uber das, was er verſchenkt, freye Macht
zu diſponiren hat; daß wenn Frauensperſonen etwas
verſchenken oder geſchenkt bekommen, ihr Kurator zuge—

gen ſeyn und darein willigen muß; daß der, dem etwas
geſchenkt wird, die Schenkung acceptirt, und ſich da—

fur bedankt; daß die Schenkung, wenn das Geſchenkte
mehr als 500 Dufkaten oder 1250 TChlr. betragt,
gerichtlich geſchehen; daß die Schenkung uber ein unbe—
weglich Gut, deſſen Werth ſey welcher er wolle, von
dem Richter, unter dem das Grundſtuck liegt, konfir
mirt werden muß; und daß durch die Schenkung den
Kindern oder den Aeltern der Pflichttheil nicht entzogen
werden darf. Eine Schenkung unter den Lebendigen
iſt unwiderruflich; es ware denn, daß derjenige, dem

etwas
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etwas geſchenkt iſt, ſich undankbar gegen den, der ihm
etwas geſchenkt hat, bezeigte; oder daß jener den der
Schenkung beygefugten Bedingungen nicht nachkame.

Jn welchen Fallen die Schenkung von dem Schenker
widerrufen werden kanu.

Schenkung auf den Todesfall.

Zum Unterſchied einer Schenkung auf den Todes—

fall von einer Schenkung unter den Lebendigen iſt
zu merken, daß man in der Schenkung auf den Todes—

fall des Todes Erwahnung thun, und den Effekt der
Schenkung bis auf den erfolgenden Tod hinaus fuhren
muß. Eine ſolche Schenkung kann auch nur vor
5 Zeugen, da ſonſt zu einem Teſtament 7 Zeugen
erfordert werden, außergerichtlich vorgenommen wer—

den. und ſie kann auch, gleich dem Teſtament, oder
dem Vermachtniß widerrufen werden.

S. 7.

Mieth- und Pachtkontrakte.

Wenn man den Nutzen von einem Hauſe oder
andern Grundſtucke jemand gegen einen gewiſſen Zins
an Gelde, Fruchten und dergleichen, auf gewiſſe Zeit
uberlaßt; ſo heißt das ein Pachtkontrakt, (bey Hau
ſern pflegt man es gemeiniglich einen Miethkontrakt zu

nennen.) Hier muß nun beſtimmt ausgedruckt werden:
1. Wer die beiden kontrahirenden Theile ſind?

2. Was man eigentlich verpachtet?
Z. Wie lange der Pacht dauern ſoll?
4. Was Abpachter an Pachtzins (Geld, Fruchten

und dergl.) geben ſoll, und zu welcher Zeit der
Pachtzins entrichtet werden ſoll?

5. Was ſonſt noch an beiden Theilen fur Bedin—

gungen eingegangen worden ſind?

Still
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Stillſchweigende Fortſtellung des Pachts- oder Miethkontrakts.

Wenn die Pachtzeit um iſt, und Pachter bleibt
dennoch in dem erpachteten Grundſtucke und Verpach
ter laßt es geſchehen, und widerſpricht nicht innerhalb
eines Monats, ſo wird der Pacht ſtillſchweigend fort—

geſtellt, und zwar bey Hauſern, Weinbergen, Garten,
Wieſen und dergleichen Grundſtucken, ſo alle Jahre
gleichformige Rutzungen abwerfen, auf ein Jahr; bey
Feldgrundſtucken aber nach Gelegenheit der Feldarten;
alſo bey dreyartigen Feldern auf 3 Jahr, bry vierar—

tigen auf 4 Jahr; es ware denn, daß der erſte Pacht
auf eine kurzere Friſt geſchloſſen ware; alsdann dauert
auch die ſtillſchweigende Fortſtellung des Pachtes nur
ſo lange, als die erſte Pachtzeit betrug.

Remiß an Pachtgelde.

Beſnh den Pachten, beſonders uber Grundſtucke, als
Aecker, Wieſen, Garten, Weinberge, kommt der Fall
ofters vor, daß der Pachter durch Ungluckfalle, als
Froſt, Hagel u. ſ. w. Schaden leidet, und nun von
ſeinem Verpachter Nachlaß an Pachtgelde, Remiß, ſucht.
Gemeiniglich iſt deßhalb im Pachtkontrakte beſondere
Verabredung getroffen worden, welcher ſodann nach—

gegangen werden muß. Jſt aber im Pachtkontrakte
nichts bedungen, ſo iſt der Verpachter ſeinem Pachter
einen Remiß anderergeſtalt zu leiſten nicht ſchuldig,
als wenn der Verluſt, den der Pachter ohne ſein Ver—
ſchulden durch einen Unglucksfall leidet, wenn man
alle ubrige Pachtnutzungen deſſelben Jahres zuſammen—

nimmt, doch noch die Halfte des jahrlichen Pachtgeldeg
uberſteigt; auf welchen Fall der Verpachter den Scha
den zur Halfte zu tragen hat. Z. E. ich habe ein Gut
fur 1ooo Thlr. jahrliches Pachtgeld erpachtet. Jm
Pachtkontrakte iſt wegen der Unglucksfalle nichts abſon
derliches bedungen. Nun trifft mich ein Mißwachs,

und

ĩ
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1 und die Taxatores, die ich und mein Verpachter ſtel—
J len, ſagen aus, daß ich an dem Schaden ganz unſchul—

J dig bin, und daß der Verluſt, den ich unverſchuldet
leide, 7o0 Thlr. betragt. Nun erweiſe ich auch durch
die Rechnung, daß ich in demſelben Pachtjahr, in wel—

J
chem mich das Ungluck traf, nicht mehr als 450 Thlr.

J bekomme ich 350 Thlr., als die Halfte des auf 700
A,

b aus dem erpachteten Gute heraus genommen habe; ſo

n Thlr. taxirten Schadens, von meinem Verpachter ver—
gutet. Weil aber dieſes etwas weitlauftig iſt, ſo
thut man am beſten, wenn man dieſen Punkt im Pacht:
kontrakte recht beſtimmt feſtſetzet.

4

d. 8.
Anlehn.J

Wenn man jemand Geld borgt, ſo heißt das ein
Anlehn. uUnd das iſt man wiederzu bezahlen ſchuldig,

wenn man auch kein Dokument daruber ausgeſtellet hat.
Gemeiniglich werden aber Sthriften daruber aufgeſetzt.
Dieſe heißen theils Konſenſe,theils Handſchriften,

7 theils Wechſel.
u

Konſenſe.

Konſenſe nennt man diejenigen Urkunden, worinJ

zur Sicherheit des Glaubigers unter gerichtlichem Kon—

ſens ein Grundſtuck zur Hypothek eingeſetzt wird.

Handſchriften.

Handſchriften aber nennt man ſolche Schuldbekennt—

niſſe, worin kein Grundſtuck gerichtlich verſchrieben iſt.
J

Wechſel.
J Wechſel heißen alle diejenigen Urkunden, in denen

der Schuldner ſich nach Wechſelrecht verſchrieben, und
ſich dem Wechſelrechte, d. h. dem Rechte, wenn er

1 nicht
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nicht zur geſetzten Zeit Zahlung leiſtet, in Arreſt genom—
men, und darin ſo lange, bis vollige Zahlung geleiſtet

iſt, behalten zu werden, unterworfen hat.
Bey allen drey Arten der Dokumente iſt zu merken,

daß die Schuld in derſelben Munze, worin ſie erborgt
iſt, oder wenn dieſe in unſern Landen nicht gultig iſt,
nach deren innerlichem Gehalt und wahrem Werth, und
zu der beſtimmten Zeit wieder bezahlt werden muß.

Jſt keine Zahlungszeit imDokument beſtimmt, ſo haben
beide Theile das Recht, die Schuld aufzukundigen,

wojzu gemeiniglich ein Vierteliahr genommen wird.

Zinſen.
Jn Konſenſen und Handſchriften ſind 5

pro Cent
Zinſen erlaubt, in Wechſeln auch 6G

pro Cent. Wenn
ich aber nur geringere Zinſen, als 4 pro Cent,
3 pro Cent u. ſ. w. verſprochen habe, ſo bin ich
auch nicht mehr zu zahlen ſchuldig. Sind landubliche
Zinſen verſprochen, ſo werden darunter 5

pro Cent
verſtanden. Sind gar keine Zinſen verſprochen, ſo
brauche ich auch keine Zinſen zu bezahlen, als von der
Verfallzeit an, oder wenn keine Zahlungszeit beſtimmt
war, von der Zeit, da ich nach geſchehener Aufkundi—
gung das Kapital zuruck zu zahlen ſchuldig war; das
heißen Verzugszinſen, und dieſe werden zu 5 pro Cent
gerechnet.

Wer kann Wechſel und Schuldſcheine ausſtellen oder nicht?

Bauern, Geiſtliche, Studenten, Weibsperſonen,
Mannsperſonen unter 25 Jahren, konnen keine gultigen
Wechſel ausſtellen. Unmundige die das 21ſte Jahr
noch nicht erfullt haben, konnen gar keine gultigen
Schuldbekenntniſſe ausſtellen. Verheirathete Weibs—

perſonen konnen es anders nicht, als mit Einwilligung
ihres Ehemannes, und nach Befinden auch mit Beytritt

ihres
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ihres Kurators, und wenn die erborgte Summe zu
ihrem (nicht ihres Ehemannes, oder eines dritten)
wahrem Nutzen verwendet wird, z. B. wenn eine Frau
ihres Vaters Haus in der Erbſchaft, annimmt, und
ihrer Schweſter ihre Erbportion bezahlt, dazu aber ſo
viel Geld borgt, als ſie dazu braucht.

Vorſichtsregeln, wenn man einer Gemeinde Geld borgen will.
Wenn ganze Gemeinden Geld borgen wollen, ſo

muß man beſonders vorſichtig ſeohn. Denn
1. muß ein beſonderes Syndikat dazu aufgenom

men, eine oder mehre Perſonen muſſen zu Erborgung
des Geldes zu Syndicen auf die in den Geſetzen vor
geſchriebene Weiſe beſtellet, und von ihnen das Doku—
ment ausgeſtellt werden.

2. Muß im Dokument ausfuhrlich angegeben und
gerichtlich atteſtirt werden, daß und wie das Anlehn
zum Nutzen der Gemeinde verwendet worden iſt. Haben
es bloß die Vorſteher, oder etliche Mitglieder der
Gemeinde unterſchrieben; ſo kann man nicht die Ge—

meinde, ſondern nur die Unterſchriebenen verklagen.

Will man ja die Gemeinde verklagen, ſo muß man erſt
weitlauftig beweiſen, daß und wie das Geld zum
Beſten der Gemeinde verwendet worden iſt.

Jn einem jeden Schuldbekenntniſſe, wenn es ſo
beſchaffen ſeyn ſoll, daß man daraus in der Kurze zu
ſeiner Bezahlung gelangen kann, muß die erborgte
Summe nebſt den Munzſorten, ferner die verſproche—

nen Zinſen, dann die Zahlungszeit deutlich ausge
druckt, der Ausflucht nicht bar aufgezahlt erhaltenen
Geldes entſagt, das Dokument aber vom Schuldner
mit ſeinem Vor- und Zunamen, auch mit Bemer—

kung Jahres und Tages, unterſchrieben werden.

For
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Formular einer gultigen Handſchrift.

Jch Endes unterſchriebener bekenne hiermit,
daß ich von Heinrich Chriſtoph Herlitzen Ein
hundert Thaler, ſage 1oo Thlr. in Churſachſiſch.
mandatmaßigen Speciesthalern, à 1Thlr. 8 Gr.,
heute dato anlehnsweiſe bar erhalten habe; und
verſpreche, unter Begebung der Ausflucht nicht
bar aufgezahlt erhaltenen Geldes, ſothanes An—

lehn derer 1oo Thlr. nebſt Zinſen zu
in G Monaten, alſo den 31. Decemb. d. J. daunk
barlich wieder zu bezahlen.

Leipzig den 20. Junii 1794.
Hanns Gottfried Bertuch.

Wider ein ſolches Schuldbekenntniß, wenn es der
Schuldner anerkannt, hat keine Ausflucht Statt, als
die der bereits geſchehenen Zahlung, und die der Gegen—

forderung, (Kompenſation) welche Ausfluchte aber
auch aus eben ſolchen gultigen Urkunden ſofort bewie—
ſen werden muſſen.

Damit endlich der Schuldner das Dokument nicht
abſchworen kann, ſo thut man, zumal bey wichtigen
Summen oder bey einem zweydeutigen Schuldner
wohl, wenn man das Schuldbekenntniß bald Anfangs
von ihm gerichtlich rekognoſciren laßt. Dann bedarf
es keines weitern Anerkenntnifſes, und er kann es auch
nicht abſchworen.

h. 9.
Uebernehmung einer fremden Schuld.

Wer eines andern Schuld ganz uber ſich nimmt,
ſo daß der Glaubiger es bloß mit ihm, nicht mehr
mit dem erſten Schuldner zu thun haben ſoll, der
muß auch, ohne daß er verlangen kann, der erſte

Schuldner muſſe vor allen Dingen ausgeklagt wer—
den, den Glaubiger befriedigen.

J

Ver
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Verburgung.

Wer ſich aber fur einen andern verburgt, der iſt
dann erſt zu bezahlen ſchuldig, wenn der Hauptſchuld
ner ausgeklagt iſt, und nicht bezahlen kann. Wollte
daher der Glaubiger den Burgen bald Anfangs noch
vor dem Hauptſchuldner verklagen; ſo hat der Burge
die Ausflucht der Vorausklage.

Ausflucht der Vorausklage und Theilung.

Haben mehrere Burgen fur einen Schuldner gut
geſagt, ſo kann jeder Burge nur zu ſeinem Antheil
belangt werden. Das heißt die Rechtswohlthat der
Theilung. Will alſo der Glaubiger, der ſeinem Haupt
ſchuldner nicht traut, und Burgſchaften verlangt, ſich
recht ſicher ſtellen; ſo laßt er den Burgen der Ausflucht
der Vorausklage, und wenn mehr Burgen ſind, auch
der Ausflucht der Theilung entſagen.

S. IO.
Ein Pfandrecht und das damit verknupfte Vorrecht

vor andern Glaubigern kann ich in einem Grundſtucke,
in einem beweglichen Gute, und in einer außenſtehen
den Schuld eines andern erlangen, aber wennes gultig
ſeyn ſoll, ſo muß ich auch das thun, was die Geſetze

hierunter vorſchreiben.

Hypothek.

Ein Unterpfandrecht, oder eine Hypothek auf einem
Grundſtuck iſt nur dann gultig, wenn der NRichter,
unter dem das Grundſtuck liegt, und wenn es ein Lehn
gut iſt, der Lehnherr ſeinen Konſens in die Hypothek
giebt. Auch dann, wenn die Hypothetk weiter cedirt
wird, muß der Richter, und im Lehn der Lehnherr ſei—

nen Konſens in die Ceſſion ertheilen. Sonſt geht das
Pfandrecht, die Hypothek, verloren. Es hilft alſo

nichts,



J uber Gegenſtande des burgerlichen Rechts. 129

nichts, wenn mir ein anderer ſeinen Kaufbrief zum
Pfande giebt, und ich ihm darauf Geid borge; ferner
hilft es nichts, wenn mir ein anderer, dem ich Geld
geliehen habe, einen Konſens zum Pfande giebt, oder
mir ihn auch außergerichtlich cedirt. Sondern der ge—

richtliche, und bey Lehngutern der lehnsherrliche Kon—
ſens in die Hypothek und in die Ceſſion macht erſt
das Weſen und die Gultigkeit einer Hypothek aus.

Pfandrecht an einer beweglichen Sache.

Bey einer beweglichen Sache, als bey einem Rocke,
einer Uhr rc. muß mir die Sache zum Pfande wirklich
ubergeben worden ſeyn, wenn ich daran ein Pfandrecht
haben ſoll.

Pfandrecht an einer Schuld.

.Will mir jemand eine Schuldverſchreibung, oder
einen Wechſel, Steuerſchein und dergleichen, (nur keine
Hypothek, denn die muß gerichtlich cedirt werden,)

zum Pfande einſetzen; ſo muß das Dokument mir zum
Pfande, wirklich ubergeben worden ſeyn. Jſts ein Prie
vatſchuldbekenntniß, ſo thue ich wohl, wenn ich dem
Schuldner davon Nachricht geben laſſe, auch wohl eine
Verfugung an ihn ausbringe.

Weil bey dem Leihen auf Pfander ſo viel Bedruk—
kung vorgeht, ſo haben unſre Geſetze beſonders einer
doppelten vorzuglichen Bedruckung vorzubeugen geſucht.

Daß das Pfand, wenn es nicht zu rechter Zeit eingeloſet
wird, dem Glaubiger verfalle, iſt verboten.

Einmal iſt es ganz verboten, ſich dabey auszubez;

dingen, daß das Pfand, wenn es nicht zur geſetzten

Zeit eingeloſet werde, fur die Schuld verfallen ſeyn
ſolle. Sondern man muß nach der Verfallzeit, wenn
man nicht langer warten will, das Pfand in die Ge—
richte liefern, und den Schuldner verklagen. Die

J Obrig—



nuut

 ç

n

130 Sechtter Abſchnitt. Unterſchiedene Geſetze

Obrigkeit wird dann dem Schuldner die Ausloſung des
Pfandes aufgeben, und wenn dieſes nicht geſchieht,
mit Beobachtung der geſetzmaßigen Friſten das Pfand
dffentlich an den Meiſtbietenden verkaufen, vom Kauf?
gelde mir mein Kapital ſammt Zinſen und Koſten bezah
len, und das Uebrige dem Schuldner zuruckzahlen.
Wenn es erlaubt ware, ſich auszubedingen, daß das
Pfand nach einer gewiſſen Zeit verfallen ſeyn ſolle, ſo
wurde mancher arme Mann um ſein Kleid, Bette, Uhr
u. ſ. w., worauf ihm der Wucherer doch kaum die
Halfte des Werths borgte, gar bald kommen.

Die Nutzungen des Pfandes durfen nicht fur die Jntereſſen des

Anlehns gerechnet werden.

Zweytens iſt es zwar unverwehrt, wenn ich mit
meinem Schuldner dahin einig werden kann, daß ich
das Grundſtuck, das er mir verpfandet, einſtweilen,
und bis zum Abtrag der Schuld verwalte und benutze.

Aber ich darf die Nutzung der Hypothek nicht fur die
JIntereſſen rechnen, ſondern ich muß die Nutzung be—

rechnen; und wenn ſie mehr betragt, als die landub—
lichen Zinſen ausmachen, ſo muß ich das ubrige mei—

nem Schuldner erſtatten, oder aufs Kapital abrechnen.
Betragt ſie aber weniger, ſo muß er mir Erſatz leiſten.

Stillſchweigende Hypothek.

Manche Perſonen haben endlich auch ein ſtillſchwei—

gendes Unterpfandrecht in dem Vermogen ihres Schuld
ners.

Der Eheweiber.
Das haben die Eheweiber wegen ihres eingebrach—

ten Guts in dem Vermogen ihrer Ehemanner; (denn

ſo lange die Ehe dauert, und kein Konkurs entſteht,
kann die Frau ihr Vermogen nicht zuruckfordern, muß
es vielmehr dem Mann zur Verwaltung und Benutzung
überlaſſen.)

Der
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Der Kinder.

.Das haben die Kinder wegen ihres abſonderlichen
Vermogens, z. B. Muttertheils, in dem Vermogen
des Vaters; (denn ſo lange ſie noch in vaterlicher

Gewalt ſind, kann dem Vater der Nießbrauch, und
wenn er kein Verſchwender iſt, auch die Verwaltung
dieſes Vermogens ſeiner Kinder nicht leicht entzogen
werden.)

Der Unmundigen, Blodſinnigen, Abweſenden, milden
Gtiftungen, Kaſſen.

Das haben Unmundige, Blodſinnige, Abweſende
in dem Vermogen ihres Vormundes; milde Stiftungen
in dem Vermogen ihres Verwalters, die Kaſſe in dem
Vermogen des Einnehmers; (denn alle dieſe konnen ja
nicht ſelbſt fur ſich ſargen, daher muß der Staat fur
ſie ſorgen, daß ſie aus den Gutern desjenigen, der ihr
Vermogen verwaltet, ſicher geſtellt werden.

Vorzugsrecht der Mitgift.

Wegen der Mitgift, (Ausſteuer, Heirathsgut) ſo
die Fraudem Manne gleich bey der Verheirathung mit—

bringt, hat ſie ſogar ein Vorzugsrecht vor andern ſtill—

ſchweigenden Hypotheken, wenn dieſe gleich älter ſind.

Der Kirchen, Schulen und Hoſpitaler.,

Endlich haben Kirchen, Schulen und Hoſpitaler,
wenn aus ihrem Vermogen jemand etwas borgt, auch
ein ſtillſchweigend Unterpfandrecht in den Erbgutern
ihrer Schuldner.

Sñ. 11.
Frohnen und Zinfen.

Die Unterthanen in Doörfern haben gemeiniglich
(zuweilen auch die in Stadten) gewiſſe Zinſen zu ent—

richten, gewiſſe Frobhnen und Dienſte zu leiſten. Und
J

a die
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dieſes ruhret groütentheils daher, weil ihre Vorfahren
die Grundſtucke von den Erbherrn, denen ſie eigenthum
lich zugehorten, unter der Bedingung uberkamen, daß
ſie dafur Dienſte leiſten und Zinſen zahlen ſollten. Da
giebts nun Zinſen, Erbzinſen, Zehnden, Lehngelder;
da giebts Spanndienſte, Handdienſte; gemeſſene und
ungemeſſene Frohnen; Ackerfrohnen, Baufrohnen u. ſ. w.
Hier merke man ſich nun die Regel:

Alle Frohnen und Dienſte, die man nach gewiſſen
Receſſen und Frohnregiſtern,oder nach dem Her
kommen zu leiſten ſchuldig iſt, die muß man auch
unweigerlich leiſten. Glaubt man von dem Erb
und Gerichtsherrn uber die Gebuhr beſchwert zu
werden; ſo verſuche man es vor allen Dingen,
ſich mit ihm daruber zu vergleichen. Und wenn
das nichtgeht, ſo kann man ſeine Klage bey der
Regierung anbringen; welche dann die Sache ge
meiniglich in gutliches Verhor zieht, und entwe—

der vergleicht oder entſcheidet.
Und ſo muß man auch die Zinſen, Erbjinſen,

Lehngelder, Geſchoß und dergleichen, die man
nach gewiſſen Receſſen, oder nach dem Herkom—

men zu geben ſchuldig,iſt, unweigerlich bezahlen.
Finden ſich zweifelhafte Falle, ſo ſtelle man es
dem Lehn- und Zinsherrn beſcheiden vor, und
ſuche  mit. ihm ein Abkommen zu treffen. Wo
nicht, ſo kann man den Weg Rechtens erwahlen,
aber ohne ſich darum der unſtreitigen Obliegen—
heit zu entziehen.

So wird man als ein guter Chriſt und getreuer
Unterthan handeln; Paulus ſagt: Gebet jeder—

mann, was ihr ſchuldig ſend! und unter dem
Schutze ſeiner Landesobrigkeit ein ruhiges und gluck—

liches Leben fuhren; da man hingegen, wenn man ſich
ſeiner Schuldigkeit in Zinſen, Lehnen, Frohnen und

der?
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dergleichen entzieht, als ein ungehorſamer Unterthan,
wohl gar als ein Rebelle, angeſehen und beſtraft wird.

ſ§. 12.
Gerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden.

Sehr oft kommt der Fall vor, daß ein andrer auf
meinem Grund und Boden eine Gercechtigkeit hat.

Beſonders iſt es auf dem Lande ſehr gewohnlich, daß

die Gerichtsherrſchaft, bald allein, bald mit den Bauern
zugleich, die Huth und Weide auf den Feldern, Wieſen,

Riethern rc. der Bauern zu genießen hat.

Huth- und Friftgerechtigkeit.

Da kommt nun wieder alles auf Vertrage oder
auf das Herkommen an. Dabey muß man bleiben,

und darin darf zum Nachtheil des andern, ohne

ſeine freye Einwilligung, keine Aenderung gemacht wer—

den. Hat alſo z. B. der Gerichtsherr das Recht, auf
den Feldern ſeiner Bauern, wenn ſie offen ſind, d. h.

auf dem Brachfelde, und auf den andern Feldern, wenn
keine Fruchte darauf ſtehen, mit ſeinem Vieh zu huten,

und iſt in dieſer Flur die Brache Herkommens, ſo darf
man ohne Einwilligung des Gerichtsherrn die Brache

nicht beſommern, nicht Klee darauf ſaen; ſondern der
Gerichtsherr iſt befugt, den Klee und die Beſommerung
mit ſeinem Vieh abzuhuten. Wenn alſo die Untertha—

nen ein Stuck ihres Brachfeldes mit Klee oder ſonſt
beſommern wollen, ſo muſſen ſie ſich daruber mit der
Herrſchaft vertragen. So muß es auch die Herrſchaft
halten, wenn die Unterthanen auf den herrſchaftlichen

Feldern Huth und Weide haben. Und ſo muß es uber—

haupt in allen Fallen gehalten werden, wo jemand auf
eines andern Grundſtucke, vermoge des Herkommens

oder eines Receſſes, eine Gerechtigkeit zuſteht.

J
3 d. 13.
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5. 13.
Verjahrung.

Wenn ich in den beiden letzten Paragraphen vom
Herkommen geredet habe, ſo muß man ſich darunter
eine Gewohnheit denken, die durch die Verjahrung
zum Rechte geworden iſt. Denn durch die Verjahrung
kann ich eine Sache oder eine Gerechtigkeit erlangen
oder verlieren. So werden alle unbewegliche Sachen,
ferner Erbſchaften und Gerechtigkeiten, binnen 31 Jah—
ren 6 Wochen und 3 Tagen verjahrt. Nur wider eine
Kirche, Schule, Waiſenhaus, und andre ſolche fromme
Stiftungen werden 44 Jahre zur Verjahrung erfordert.
Alle bewegliche Sachen aber, auch Gerade und Heerge—

rathe, werden in einem Jahr, 6 Wochen und 3 Tagen
verjahrt.

Regi—
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Regiſſtenr.

A.

Abtreiben der Leibesfrucht

S. 24.
Abweſende deren Vormund:

ſchaft S. 112. 115.
wenn ſie fur todt zu

achten S. 115.
deren ſtillſchweigen:

des Pfandrecht S. 131.
Aeltern deren Erbfolge S. 97.

Pflichttheil S. 92.
Aeiterliche Gewalt S. 116.
Altvaterrecht S. 89.
Anlegen des Feuers aus Vor:

ſatz S. 21.
aus Ver

wahrloſung S. 21.
Anlehn S. 106. 124.
Anvertrautes Gut, deſſen Ver:

untreuung S. 31.
Anverwandte, deren Erbfolge

S. 96.
Anzeige des Todes, wenn un—

mundige Kinder da ſind,
wem ſie obliegt S. 101.

Arme, kranke Reiſende deren
Behandlung S. 66.

Armenverſforgung S. 73.
General-Jnnungs-Artikel

S. 79.
Aufgebot S. 83.

Wucherlicher Aufkauf des Ge
treides S. 76.

Aufruhr S. 16.
Aufſicht auf Melancholiſche

und Wahnwitzige S. 52.
Aufwand, Verbot des uber-—

maßigen Aufwands S. 56.
Ausfuhre der Fruchte S. 76.

der Wolle und des
Garns S. 77

Ausſpielen S. 58.
Auszug S. 89.

B.

Bauersſohne ſollen 4 Jahr bey

der Landwirthſchaft dienen
S. 76.

Begraben, Vorſicht daß nie:—

mand lebendig begraben

werde S. 59.
Begrabniß in den Kirchen

S. 63.
Behandlung reiſender armer

Kranker S. 66.
der Sterbenden

S.
ar.

derjenigen, die
man fur todt halt S. 61.

Eheliche Beywohnung vor der

Trauung S. 39.
Beloh:
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Belohnung derer, welche Ver—

ungluckte zu retten ſuchen

S. 65.
Belohnung der Vormunder

S. 112.
Beſitzergreifung mit Gewalt-—

gthatigkeit und Exceß S. 46.
Beſtehlung der Leichname S.

36
des Pflugs im FeldeSz5.

Beſtrafung derer, welche die
Rettung der Verungluckten
vernachlaßigen S. 65.

Bettler S. 73.
Bierbrauen auf Dorfern S.

79.Blaufarbendiebſtahl S. 34.
Blutſchande S. 37.
Borgen, Vorſicht, wenn man

einer Gemeinde Geld bor—

gen will S. 126.
Bothen, die etwas unterſchla—

gen S. 32.
Brandbrief S. 22.
Mobiliar-Brandkaſſe S. 71.
Brandverſicherung der Ge—

baude S. 70.
Burgſchaft S. 128.
Burgfriedbruch S. 46.

D.
Depoſition der Mundelgelder

S. 1og.
Deſertion, Verleitung dazu

S. 49.
Diebiſche Gaſtwirthe S. 31.
Diebiſch Geſinde S. 31.
Diebſtahl S. 28. Gemeiner

Diebſtahl S. 29. Gewalt—
ſamer Diebſtahl S. 28.

Dienſte und Frohnen S. 19.131.
Diſpoſition der Aeltern unter

ihren Kindern S. 91.
Dorffeuerordnung G. 73.
Dorfhandel S. 78.
Dorfhandwerker S. 77.

E.

Zweyfache Ehe S. 38.
Ehe der Soldaten S. 84.
Verbotene Ehe zwiſchen nahen

Anverwandten S. 84.
Ehebruch S. 37. 85.
Ehefrau, was ihr von des

Mannes Nachlaß gebuhrt

S. 93.Ehegelobniß S. 82.
Eheliche Vormundſchaft S.

113.
Ehemann iſt ſeiner Frau Mo

biliarerbe S. 92.
Eheſcheidung S. 85. Wegen

Ehebruchs SG. 85. Wegen
boslicher Berlaſſung S. 86.

Eheweiber, deren ſtillſchweit

gende Hypothek S. 130.
Eidbruch S. 41.
Eigenthum des Graundſtucks

wird nur durch gerichtliche
Uebergabe erlangt S. 117.

Emporung S. 16.
Enkel, deren Erbfolge S. 96.
Entfuhrung S. 39.
Geſetzliche Erbfolge der nach-—

ſten Verwandten S. 96.
Der Kinder und Enkel S.
96. Der Aeltern S. 97
Der Seitenverwandten S.

97.Erbfolgevertrage S. 88.
Erb—
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Erbtheilung, was dabey vom
Vormunde zu beobachten
S. 104.

Erziehung der Unmundigen

S. 104.

cr
De

Feueranlegenmit Vorſatz S.
21.

Feueranlegen aus Verwahrlo
ſung GS. 21.Feuerordnung auf Dorfern

G. 73.
Floßholzdeube S. 35.
Frauensperſonen, was ſie mit

und ohne Kurator vorneh
men konnen S. 113.

Frohnen und Dienſte S. 19.
131.,

Fruchtverkauf S. 76.

G.

Garn, deſſen Ausfuhre S. 77.
Gaſtwirthe, diebiſche S. 31.
Gebaude, deren Brandverſiche-

rung S. 70.
Gefangennehmung, unrecht—

mußige S. go.
Gerade S. 93. Geradekauf

S. 94.
Gerechtigkeit auf fremdem

Grund und Boden S. 133.“
Geſetzliche Erbfolge S. 96.
Geſinde, diebiſches S. 31.
Geſindemandat S. 74.
Geſpilte S. 120.
Gewahrung der Mangel S.

118.
Gewalt der Aeltern uber ihre

Kinder S. 116.
Gewaltthatigkeit S. 45.
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Gewaltthatigkeit bey Beſitzer
greifungen S. 46.

Gewaltthatiger Diebſtahl S,
28.

Gewicht, deſſen Verfalſchung
S. 44.

Giftmiſchen S. 23.
Glucksſpiele S. 57Gotteslaſterung S. 41.
Gottesverehrung, offentliche

G. 53.
Granzzeichen, deren Verfalt

ſchung G. 43.
Großaltern, deren Erbfolge

S. 97.
deren Pflichttheil S. 92.

H.
Handel auf dem Lande S. 78.
Handgelobniß, deſſen Ver—

letzung S. 42.
Handſchrift S. 124. Formu—

lar dazu S. 127.
Handwerker auf dem Lande

O. 77Hausfriedbruch S. 47.
Heergerathe S. 95. Heerge

rathskauf S. 96.
Hehler S. 30.
Hochverrath S. 19.
Holzdiebſtahl S. 35.
Hornviehſeuche S. 70o.

Hoſpitaler, deren ſtillſchwei—

gendes Pfandrecht S. 131.
Hunde halten S. 67.
Hundswuth S. 68. Deren

Kennzeichen S. 68. Ver-
halten dabey S. 69.

Hurenwirthſchaft S. 38.
Hurerey S. 39. Einfache

S. 39. Oeffentliche S. 38.
Huth-
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Huthgerechtiakeit S. 133.
Hypothek S. 128.
Hypothek, ſtillſchweigende S.

130.Der
Abweſenden

S. 131.

Kaſſen S. 131.
„Eheweiber S. 130.
Hoſpitaler S. 131.
»Kinder S. 131.
Kirchen S. 131.
WMitgift S. 131.
Raſenden S. 131.
Schulen S. 131.milden Stiftungen S.

131.
NUnmundigen S. 131.

J.

General-Jnnungs: Artikel
SG. 79.

Jntereſſen S. 125.
Jnjurien S. 47. Wortliche

S. 47. Thatliche S. 47.

K.

Kaſſen, deren ſtillſchweigende
Hypothek S. 131,

Kaufkontrakt S. 117.
Kinder deren Erbfolge S. 96.

ſtillſchweigende
Lopethet

S. 131.
2 Peflichttheil S. 92.
 Wergſetzung S. 24.

Kirchen, Begrabniß darin S.
63.

deren ſtillſchweigendeHypothet
S. 131.

Kirchenraub S. 29.
Kobalddiebſtahl S. 34.
Konſenſe S. 124.

Kontrakte S. 117. Mieth—
kontrakte S. 122. Pacht
kontrakte S. 122.

Kontrakte der Vormunder ſind
in ihrer Pflegbefohlnen Na
men zu ſchließen S. 107.

Kranke arme Reiſende, deren
Behandlung S. 66.

Kramer auf dem Lande S. 78.
Kurator der Weibsperſonen

S. 114. Wer ihn beſtellt?
S. 114.

Landſtreicher S. 73.
Landwirthſchaft, dabey ſollen

Bauersſohne 4 Jahr dienen
S. 76.

Lebensmittel, deren Verfal
ſchung S. 44.

Leichenhaus S. 63.
Leichenwaſcherin S. 63.
Leichnam, deſſen Beſtehlung

S. 36.
Lotterie S. 58.
Lotto 57.

M.
Maß, deſſen Verfalſchung S.

44.
Mangel, deren Gewahrung

S. 118.
Majeſtatsverbrechen S. 19.
Meineid S. 41.
Melancholiſche, Aufſicht auf

dieſelben S. 52.
Menſchenraub S. 48.“
Meuchelmord S. 23.
MiethkontraktS. 122. Deſſen

ſtillſchweigende Fortſtellung

S. 123.
Mine
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Minderjahrige S. 114.
Mitgift, deren ſtillſchweigende

Hypothek S. 131.
Mord S. 2 3

Mordund Brandbrief S. 22.
Mord der nachſten Anverwand

ten S. 23.
Mundelgelder, deren Verwal—

tung SG. 105. Depoſition
S. 105.

Munzverfalſchung S. 43.
Mutterliches Vermogen, beſon:

drer Vormund, der deßhalb
beſtellt wird S. 111.

N.

Nießbrauch des Mannes und.
des Vatets in dem Vermo—

gen ſeiner Frau und Kinder
S. 111. 117.

Nothzucht S. 36.
Nutzung des Pfandes darf

nicht fur die Zinſen gerech—

net werden S. 130.

P.
Pachtkontrakt S. 122. Deſſen

ſtillſchweigende Fortſetzung
S. 123.

Pachtremiß S. 123.
Parthierer S. 30.
Pasquille S. 48.
Pfand an einer beweglichen

Sache S. 129.
Schuld S. 129.

Das
Pfand

iſt nicht verfallen,

wenn es gleich nicht zu vech—

ter Zeit eingeloſet wied S.

129.
Pflichttheil der Aelttern S. 92.
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Pflichttheil der Kinder S. ga.
Pflug, deſſen Beſtehlung auf

freyen Felde S. 35.
Proceſſe der Unmundigen, was

dabey vom Vormund zu
beobachten S. 105.

R.

Raſende, deren ſtiilſchweigende
Hypothek S. 131. Deren
Vormundſchaft S. 112.
115.

Raub S. 28. Kirchenraub
S. 29. Menſchenraub S.
48. Straßenraub S. 28.

Reiſende arme Kranke, deren
Behandlung S. 66.

Remiß an Pachtgelde S. 123.
Rettung der Verungluckten S.

64.
Reukauf S. 120.

S.

Sabbatsmandat S. 53.
Schenkung auf den Todesfall

S. 122.
Mnunter den Lebendigen

S. 121.
Schuldſchein S. 127. 125.
Schulen, deren ſtillſchweigende

Hypothek S. 131.
Schulden des Unmundigen,

was dabey der Vormund zu
thun hat S. 106.

Schulordnung S. 55.
Schwangerſchaft, deren Ver—

heimlichung S. 52.
Seitenverwandte, deren Erb—

folge S. 97
Selbſthulfe S. 45.

Selbſt—



 [ſ
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Selbſtmord S. 26.
Selbſtrache S. 47.
Soldatenehen S. 84.
Spiele, Glucksſpiele S. 57
Sterbende, wie ſie zu behan—

deln S. 60.
Stiftungen, milde, deren ſtill-

ſchweigende Hypothek S.

131.
Straßenraub S. a8.

T.

Teſtamente S. 90.
Thatliche Jnjurien S. 47.
Theilung, Rechtswohlithat der

Theilung S. 128.
Todte, Scheintodte, wie ſie zu

behandeln S. 60.

Unmundige, deren Erziehung
S. 104.

Proeeſſe
S. 105.

Verlobung
S. 104.

Unmundige, deren Vater noch

lebt S. 110.
Unmundige Eheweiber S. 111.

Unterſchlagen, wenn ein Bothe
etwas unſchlagt G. 32.

deſſen, was zum
Verkauf oder Gebrauch an—

vertraut wird S. 34.
Unzucht mit einem Kinde oder

ſinnloſen Weibsbild S. 38.
in der Trauerzeit S. 39.

widernaturliche S. 39.
Urkundenverfalſchung S. 44.

Todtſchlag, vorſatzlicher S.22.
Nverſchuldeter S. 25.

zufalliger S. 25.
Tolle Hunde S. 66.
Trauermandat S. 58.

Trauerzeit der  Wittwer und
Wittwen S. 83. Wenn ſie

in derſelben Unzucht treiben

S. 39.
Trauung S. 83.
Triftgerechtigkeit S. 133.

Tumult S. 16.

u.

Uebergabe, gerichtliche, iſt zu
Erlangung des Eigenthums
nothig S. 117.

Uebernahme fremder Schuld
.S. 127.

Unmundige, deren ſtillſchwei—

gende Hypothet S. 131.
Kontrakte S. 105.

V.

Vaterliche Gewalt S. 116.
Veraußerung der Mobilien der

Unmundigen S. 107.
der unbeweglichenGuter

derſelben S.
107.

Verbot des uberfluſſigen Auf
wands S. 56.

des Ausſpielens S. 58.

der Glucksſpiele S. 57.
der Lottos SG. 57.

Verbotene Ehen zwiſchen nahen
Anverwandten S. 84.

Verburgen S. 128.
Verburgung der Frau fur den

Mann S. 113. 114.
Verfalſchung der Granzzeichen

S. 43.
des Maßes, Ge—

wichts, der Waaren und
Lebensmittel S. 44.

Ver
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Verfalfchung der Munzen S.
43.

der Urkunden S.
44.

Vergiftung der Huthweide S.

22.
Verheimlichung der Schwan

gerſchaft S. 52.
Verjahrung S. 134.
Verkuppeln S. 37.
Verlaſſung, bosliche, des Ehe:

gatten S. 86.
Verleitung zur Deſertion GS.

49.
tzum Wegziehen S. 49.

Verletzung des gerichtlichen
Handgelobniſſes S. 42.

uber die Halfte
118.

Verlobung der Pflegebefohlnen

S. 104.
Vermogensverzeichniß der Un—

mundigen und Schema dazu

S. 102.
Verordnung der Aeltern unter

ihren Kindern S. 91.
Verpfandung der unbewegli—

chen Guter derUnmundigen
S. 107.

Verſchwendung, boshafte S.
33.

Verſchwender, erklarte, werden
bevormundet S. 112.

Verſorgung der Armen S. 73.
Vertrage, Erbfolgevertrage S.

88.Verungluckte, wie ſie zu be—

handeln S. 64.
Veruntreuung des anvertrau-

ten Guts S. 31.
Verwahrloſung des Feuers S.

21.
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Verwahrloſung der Viehſeuche
S. 22.

Verwaltung des Mannes und

Vaters uber das Vermogen
ſeiner Frau und Kinder S.
111.

1 des Vermogens der
Unmundigen S. 105.

der unbeweglichenGuter
S. 105. 107.

2des beweglichen Ver:
mogens S. 107.
der Kapitalien S.

106.
Viehſeuche S.22. 70. Deren

Verwahrloſung S. 22
Vorausklage, deren Rechts

wohlthat S. 128.
Vorkauf der Kinder in den

Stammgutern der Aeltern
S. 120.

wutcchherlicher, des Ge
treides S. 76.

Vormund, was der Minder—
jahrige mit und ohne ihn
thun kann S. 114.

Vormund, wer dazu beſtellt

wird S. 101.
Vormund, beſondrer, wegen

des mutterlichen Vermogens
S. 111.

Des Vormundes Belohnung
S. 112.

Vormund der Abweſenden,
Verſchwender, Taubſtum—

men, Wahn: und Blodſin
nigen S. 112. 115.

Vormundſchaft, wenn ſie ſich
endigt S. 110.

 wvr ſie verbitten
kann S. 102.

Ntheliche S. 113.
Vor—
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Vormundſchaftsordnung G.
100o.

Vormundſchaftsrechnung S.
107. Schema dazu S. 1o8.

Vorwarten S. 46.

W.
Waaren, deren Verfalſchung

S. 44.
Wahnwitzige, Aufſicht auf ſie

S. 52.
Wechſel S. 124.
Wechſelmundig S. 115.
Wegelagerung ·S. 45.
Wegſetzung der Kinder S. 24.
Wehrgeld S. 26.
Wegziehen, Verleitung dazu

G. 49.

Regiſter.

Wiederkauf S. 119.
Wildpretsdeube S. 35.
Wille, letzter S. 9o.
Wittwer und Wittwen, deren

Trauerzeit S. 83.
Wortliche Jnjurien S. 47.
Wollausfuhre S. 77.
Wucher S. 33.
Wucherlicher Vor- und Auf—

tauf des Getreides S. 76.

Z.
Zinſen S. 125. Kapitalzinſen

S. 125. Erbzinſen S.
132.Zuruckbehaltung des Gefunde

nen S. 34.
Zweyfache Ehe S. 38.



Verbeſſerungen.

Z. 10. v. o. nach dem Worte „Jnſtrument“ muß

wiſſentlich ſtehen.

Z. 4. v. u. Gl. l. Mß. Gulden

Z. 10. v. u. andrer l. ander

fehlt oben ſ. 14.
Z. 3. v. o. wurden l. wurde

Z. 3. v. u. vor l. von

Z. 18. v. o. Beobachtung l. Obacht

Z. 7. v. u. aber l. eben

Z. 13. v. u. herzſchlecht l. haarſchlecht

Z. 11. v. o. hinausfuhren l. hinausſchieben

Z. a. v. u. an l. von

Z. ⁊5. v. o. anerkannt l. anerkennt

Z. 11. v. o. unſchlagt l. unterſchlägt
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